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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988) 

§ 3. (1) 1. und 2. … § 3. (1) 1. und 2. … 

 3. a) und b) …  3. a) und b) … 

 c) aus öffentlichen Mitteln, aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung oder 
einer Privatstiftung oder aus Mitteln einer in § 4a Z 1 genannten 
Institution zur unmittelbaren Förderung von Wissenschaft und 
Forschung (Abgeltung von Aufwendungen oder Ausgaben) 

 c) aus öffentlichen Mitteln, aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung oder 
einer Privatstiftung oder aus Mitteln einer in § 4a Abs. 3 genannten 
Institution zur unmittelbaren Förderung von Wissenschaft und 
Forschung (Abgeltung von Aufwendungen oder Ausgaben) 

 d) aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln eines Fonds im Sinne des 
§ 4a Z 1 lit. b für eine Tätigkeit im Ausland, die der Kunst, der 
Wissenschaft oder Forschung dient 

 d) aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln eines Fonds im Sinne des 
§ 4a Abs. 3 Z 2 für eine Tätigkeit im Ausland, die der Kunst, der 
Wissenschaft oder Forschung dient 

 e) …  e) … 

 4. und 5. …  4. und 5. … 

 6. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln (einschließlich Zinsenzuschüsse) 
zur Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens oder zu ihrer Instandsetzung (§ 4 Abs. 7). Dies gilt 
auch für entsprechende Zuwendungen der in § 4a Z 1 genannten 
Institutionen. 

 6. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln (einschließlich Zinsenzuschüsse) 
zur Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens oder zu ihrer Instandsetzung (§ 4 Abs. 7). Dies gilt 
auch für entsprechende Zuwendungen der in § 4a Abs. 3 genannten 
Institutionen. 

 7. bis 9. …  7. bis 9. … 

 10. a) bis e) …  10. a) bis e) … 

 f) Die im Ausland zu leistenden Arbeiten sind überwiegend unter 
erschwerenden Umständen zu leisten. Solche Umstände liegen 
insbesondere vor, wenn die Arbeiten 

 f) Die im Ausland zu leistenden Arbeiten sind überwiegend unter 
erschwerenden Umständen zu leisten. Solche Umstände liegen 
insbesondere vor, wenn die Arbeiten 

 - in erheblichem Maß zwangsläufig eine Verschmutzung des 
Arbeitnehmers oder seiner Kleidung bewirken (§ 68 Abs. 5 erster 
Teilstrich), oder 

 - in erheblichem Maß zwangsläufig eine Verschmutzung des 
Arbeitnehmers oder seiner Kleidung bewirken (§ 68 Abs. 5 erster 
Teilstrich), oder 

 - im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen eine 
außerordentliche Erschwernis darstellen (§ 68 Abs. 5 zweiter 
Teilstrich), oder 

 - im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen eine 
außerordentliche Erschwernis darstellen (§ 68 Abs. 5 zweiter 
Teilstrich), oder 

 - infolge der schädlichen Einwirkungen von 
gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Hitze, Kälte 
oder Nässe, von Gasen, Dämpfen, Säuren, Laugen, Staub oder 
Erschütterungen oder infolge einer Sturz- oder anderen Gefahr 

 - infolge der schädlichen Einwirkungen von 
gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Hitze, Kälte 
oder Nässe, von Gasen, Dämpfen, Säuren, Laugen, Staub oder 
Erschütterungen oder infolge einer Sturz- oder anderen Gefahr 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zwangsläufig eine Gefährdung von Leben, Gesundheit oder 
körperlicher Sicherheit des Arbeitnehmers mit sich bringen (§ 68 
Abs. 5 dritter Teilstrich), oder 

zwangsläufig eine Gefährdung von Leben, Gesundheit oder 
körperlicher Sicherheit des Arbeitnehmers mit sich bringen (§ 68 
Abs. 5 dritter Teilstrich), oder 

 - in einem Land erfolgen, in dem die Aufenthaltsbedingungen im 
Vergleich zum Inland eine außerordentliche Erschwernis 
darstellen, oder 

 - in einem Land erfolgen, in dem die Aufenthaltsbedingungen im 
Vergleich zum Inland eine außerordentliche Erschwernis 
darstellen, oder 

 - in einer Region erfolgen, für die nachweislich zum Beginn der 
Tätigkeit oder während eines gesamten Kalendermonats der 
Tätigkeit eine erhöhte Sicherheitsgefährdung vorliegt 
(insbesondere Kriegs- oder Terrorgefahr). 

 - in einer Region erfolgen, für die nachweislich am Beginn des 
jeweiligen Kalendermonats der Tätigkeit eine erhöhte 
Sicherheitsgefährdung vorliegt (insbesondere Kriegs- oder 
Terrorgefahr). 

Die Steuerfreiheit besteht nicht, wenn der Arbeitgeber während der 
Auslandsentsendung 

Die Steuerfreiheit besteht nicht, wenn der Arbeitgeber während der 
Auslandsentsendung 

 - die Kosten für mehr als eine Familienheimfahrt im 
Kalendermonat trägt oder 

 - die Kosten für mehr als eine Familienheimfahrt im 
Kalendermonat trägt oder 

 - Zulagen und Zuschläge gemäß § 68 steuerfrei behandelt.  - Zulagen und Zuschläge gemäß § 68 steuerfrei behandelt. 

Mit der Steuerfreiheit ist die Berücksichtigung der mit dieser 
Auslandstätigkeit verbundenen Werbungskosten gemäß § 16 Abs. 1 Z 9 
sowie der Aufwendungen für Familienheimfahrten und für doppelte 
Haushaltsführung abgegolten, es sei denn, der Arbeitnehmer beantragt 
ihre Berücksichtigung im Rahmen der Veranlagung; in diesem Fall steht 
die Steuerbefreiung nicht zu. 

Mit der Steuerfreiheit ist die Berücksichtigung der mit dieser 
Auslandstätigkeit verbundenen Werbungskosten gemäß § 16 Abs. 1 Z 9 
sowie der Aufwendungen für Familienheimfahrten und für doppelte 
Haushaltsführung abgegolten, es sei denn, der Arbeitnehmer beantragt 
ihre Berücksichtigung im Rahmen der Veranlagung; in diesem Fall steht 
die Steuerbefreiung nicht zu. 

 11. bis 32. …  11. bis 32. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Der Steuerpflichtige muß die Vermögensübersicht (Jahresabschluß, 
Bilanz) nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
erstellen. Ist die Vermögensübersicht nicht nach diesen Grundsätzen erstellt oder 
verstößt sie gegen zwingende Vorschriften dieses Bundesgesetzes, so muß er sie 
auch nach dem Einreichen beim Finanzamt berichtigen. Andere nachträgliche 
Änderungen der Bilanz sind nur zulässig, wenn sie wirtschaftlich begründet sind 
und das Finanzamt zustimmt. Das Finanzamt muß zustimmen, wenn die 
Bilanzänderung wirtschaftlich begründet ist. 

(2) Die Vermögensübersicht (Jahresabschluss, Bilanz) ist nach den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Nach 
Einreichung der Vermögensübersicht beim Finanzamt gilt Folgendes: 

  1. Eine Änderung der Vermögensübersicht ist nur mit Zustimmung des 
Finanzamts zulässig (Bilanzänderung). Die Zustimmung ist zu erteilen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wenn die Änderung wirtschaftlich begründet ist. 

  2. Entspricht die Vermögensübersicht nicht den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung oder den zwingenden Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes, ist sie zu berichtigen (Bilanzberichtigung). Kann ein 
Fehler nur auf Grund der bereits eingetretenen Verjährung nicht mehr 
steuerwirksam berichtigt werden, gilt Folgendes: 

  - Zur Erreichung des richtigen Totalgewinnes kann von Amts 
wegen oder auf Antrag eine Fehlerberichtigung durch Ansatz von 
Zu- oder Abschlägen vorgenommen werden. 

  - Die Fehlerberichtigung ist im ersten zum Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung noch nicht verjährten Veranlagungszeitraum 
insoweit vorzunehmen, als der Fehler noch steuerliche 
Auswirkungen haben kann. 

  - Die Nichtberücksichtigung von Zu- oder Abschlägen gilt als 
offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne des § 293b der 
Bundesabgabenordnung. 

(3) Der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben darf 
dann als Gewinn angesetzt werden, wenn keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Buchführung besteht und Bücher auch nicht freiwillig geführt werden. 
Durchlaufende Posten, das sind Beträge, die im Namen und für Rechnung eines 
anderen vereinnahmt und verausgabt werden, scheiden dabei aus. Der 
Steuerpflichtige darf selbst entscheiden, ob er die für Lieferungen und sonstige 
Leistungen geschuldeten Umsatzsteuerbeträge und die abziehbaren 
Vorsteuerbeträge als durchlaufende Posten behandelt. Bei Zugehörigkeit zum 
Umlaufvermögen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder der 
Einlagewert von Gebäuden und Wirtschaftsgütern, die keinem regelmäßigen 
Wertverzehr unterliegen, erst bei Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen 
abzusetzen. Grund und Boden ist in die Anlagekartei gemäß § 7 Abs. 3 
aufzunehmen. 

(3) Der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben darf 
dann als Gewinn angesetzt werden, wenn keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Buchführung besteht und Bücher auch nicht freiwillig geführt werden. 
Durchlaufende Posten, das sind Beträge, die im Namen und für Rechnung eines 
anderen vereinnahmt und verausgabt werden, scheiden dabei aus. Der 
Steuerpflichtige darf selbst entscheiden, ob er die für Lieferungen und sonstige 
Leistungen geschuldeten Umsatzsteuerbeträge und die abziehbaren 
Vorsteuerbeträge als durchlaufende Posten behandelt. Bei Zugehörigkeit zum 
Umlaufvermögen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder der 
Einlagewert von Gebäuden und Wirtschaftsgütern, die keinem regelmäßigen 
Wertverzehr unterliegen, erst bei Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen 
abzusetzen. Grund und Boden ist in die Anlagekartei gemäß § 7 Abs. 3 
aufzunehmen. Abs. 2 Z 2 gilt in Bezug auf die Fehlerberichtigung durch Ansatz 
von Zu- und Abschlägen sinngemäß. 

(3a) 1. … (3a) 1. … 

 2. Die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c anfallenden 
Kosten dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, außer es kommt 
Z 5 zur Anwendung. 

 2. Die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c anfallenden 
Kosten dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, außer es kommt 
Z 3 lit. a zur Anwendung. Abziehbar sind auch anlässlich der 
Veräußerung entstehende Minderbeträge aus Vorsteuerberichtigungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß § 6 Z 12. 

 3. Bei der Veräußerung von Grund und Boden ist ein Inflationsabschlag 
gemäß § 30 Abs. 3 zu berücksichtigen, es sei denn, der besondere 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 kommt nicht zur Anwendung. 

 3. Bei der Veräußerung von Grund und Boden des Anlagevermögens gilt 
Folgendes: 

  a) Der Veräußerungsgewinn kann pauschal nach § 30 Abs. 4 ermittelt 
werden, wenn der Grund und Boden am 31. März 2012 nicht 
steuerverfangen war. 

  b) Es ist ein Inflationsabschlag gemäß § 30 Abs. 3 zu berücksichtigen, 
soweit die Veräußerung nicht unter § 30a Abs. 3 Z 1 bis 4 oder Abs. 4 
fällt. 

 Wurde Grund und Boden mit dem Teilwert eingelegt oder auf Grund 
des Wechsels der Gewinnermittlungsart nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in 
der Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz, BGBl. I Nr. 22/2012, 
steuerneutral auf den Teilwert auf- oder abgewertet, ist für den 
Inflationsabschlag der Zeitpunkt der Einlage oder des Wechsels der 
Gewinnermittlungsart maßgeblich. 

  c) Ein Auf- oder Abwertungsbetrag nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der 
Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz, BGBl. I Nr. 22/2012, ist 
gewinnwirksam anzusetzen. Dabei kann § 30 Abs. 4 für Grund und 
Boden, der ohne Wechsel zur Gewinnermittlung nach § 5 zum 
31. März 2012 nicht steuerverfangen gewesen wäre, sinngemäß 
angewendet werden, wobei an die Stelle des Veräußerungserlöses der 
Teilwert im Zeitpunkt des Wechsels der Gewinnermittlung tritt. 

 4. Müssen Grundstücksteile im Zuge einer Änderung der Widmung auf 
Grund gesetzlicher Vorgaben an die Gemeinde übertragen werden, sind 
die Anschaffungskosten der verbleibenden Grundstücksteile um die 
Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile zu erhöhen. 

 4. Bei der Veräußerung von mit dem Teilwert eingelegten Grundstücken 
des Betriebsvermögens gilt der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Teilwert im Einlagezeitpunkt und den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten als Einkünfte aus privaten 
Grundstücksveräußerungen. Als Veräußerungserlös gilt der Teilwert im 
Einlagezeitpunkt. Soweit das Grundstück zum 31. März 2012 nicht 
steuerverfangen war oder es ohne Einlage nicht mehr steuerverfangen 
gewesen wäre, kann § 30 Abs. 4 angewendet werden. 

 5. Wird Grund und Boden des Anlagevermögens veräußert, der am 
31. März 2012 nicht steuerverfangen war, kann der Veräußerungsgewinn 
pauschal nach § 30 Abs. 4 ermittelt werden. 

 5. Müssen Grundstücksteile im Zuge einer Änderung der Widmung auf 
Grund gesetzlicher Vorgaben an die Gemeinde übertragen werden, sind 
die Anschaffungskosten der verbleibenden Grundstücksteile um die 
Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile zu erhöhen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. Bei der Veräußerung von mit dem Teilwert eingelegten Grundstücken 
des Betriebsvermögens gilt der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Teilwert im Einlagezeitpunkt und den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten als Einkünfte aus privaten 
Grundstücksveräußerungen. 

 

 7. Ein Auf- oder Abwertungsbetrag nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der 
Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, ist bei 
der Veräußerung gewinnwirksam anzusetzen. 

 

(4) 1. bis 3. … (4) 1. bis 3. … 

 4. …  4. Der Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 118 und § 118a der 
Bundesabgabenordnung und die für die Bestätigung eines 
Wirtschaftsprüfers gemäß § 108c Abs. 8 geleisteten Aufwendungen. 

 4a. bis 10. …  4a. bis 10. … 

(5) bis (11) … (5) bis (11) … 

(12) 1. und 2. … (12) 1. und 2. … 

 3. Die Körperschaft hat den Stand der Einlagen im Sinne dieser Vorschrift 
im Wege eines Evidenzkontos zu erfassen und seine Erhöhungen durch 
weitere Einlagen und Zuwendungen und Verminderungen durch 
Ausschüttungen oder sonstige Verwendungen laufend fortzuschreiben. 
Das Evidenzkonto ist in geeigneter Form der jährlichen Steuererklärung 
anzuschließen. 

 3. Die Körperschaft hat den Stand der Einlagen im Sinne dieser Vorschrift 
im Wege eines Evidenzkontos zu erfassen und seine Erhöhungen durch 
weitere Einlagen und Zuwendungen und Verminderungen durch 
Ausschüttungen oder sonstige Verwendungen laufend fortzuschreiben. 
Bei Verschmelzungen, Umwandlungen und Aufspaltungen sind im 
Zeitraum zwischen dem Umgründungsstichtag und dem Tag des 
Umgründungsbeschlusses bzw. -vertrages getätigte 

  - Einlagen in die übertragende Körperschaft und 

  - Einlagenrückzahlungen durch die übertragende Körperschaft 

 zum Umgründungsstichtag im Evidenzkonto der übertragenden 
Körperschaft zu erfassen. Das Evidenzkonto ist in geeigneter Form der 
jährlichen Steuererklärung anzuschließen. 

§ 4a. (1) Freigebige Zuwendungen (Spenden) aus dem Betriebsvermögen zu 
begünstigten Zwecken (Abs. 2) an begünstigte Einrichtungen (Abs. 3 bis 6) 
gelten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen insoweit als Betriebsausgabe, 
als sie 10% des Gewinnes des unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahres 
nicht übersteigen. Werden Wirtschaftsgüter zugewendet, ist der gemeine Wert als 
Betriebsausgabe anzusetzen; der Restbuchwert ist nicht zusätzlich als 
Betriebsausgabe und der Teilwert nicht als Betriebseinnahme anzusetzen. Stille 

§ 4a. (1) Freigebige Zuwendungen (Spenden) aus dem Betriebsvermögen zu 
begünstigten Zwecken (Abs. 2) an begünstigte Einrichtungen (Abs. 3 bis 6) 
gelten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen insoweit als Betriebsausgabe, 
als sie 10% des Gewinnes vor Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrages nicht 
übersteigen. Werden Wirtschaftsgüter zugewendet, ist der gemeine Wert als 
Betriebsausgabe anzusetzen; der Restbuchwert ist nicht zusätzlich als 
Betriebsausgabe und der Teilwert nicht als Betriebseinnahme anzusetzen. Stille 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Reserven, die nach § 12 auf das zugewendete Wirtschaftsgut übertragen wurden, 
sind nachzuversteuern. Soweit abzugsfähige Zuwendungen die angeführte 
Höchstgrenze übersteigen, können diese nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Z 7 oder 
Z 8 als Sonderausgabe abgesetzt werden. 

Reserven, die nach § 12 auf das zugewendete Wirtschaftsgut übertragen wurden, 
sind nachzuversteuern. Soweit abzugsfähige Zuwendungen die angeführte 
Höchstgrenze übersteigen, können diese nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Z 7 als 
Sonderausgabe abgesetzt werden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) a) und b) … (4) a) und b) … 

 c) das Bundesdenkmalamt;  c) das Bundesdenkmalamt und der Denkmalfonds gemäß § 33 Abs. 1 des 
Denkmalschutzgesetzes; 

 d) Dachverbände von Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die die Voraussetzungen der §§ 34 ff der 
Bundesabgabenordnung erfüllen und deren ausschließlicher Zweck 
die Förderung des Behindertensportes ist; 

 d) Dachverbände von Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, deren ausschließlicher Zweck die Förderung des 
Behindertensportes ist. 

 e) …  e) … 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

(7) Für die Zuwendungen gilt Folgendes: (7) Für die Zuwendungen gilt Folgendes: 

 1. Zuwendungen an die in Abs. 3 Z 4 bis 6 und in Abs. 5 genannten 
Einrichtungen sind nur abzugsfähig, wenn aus der beim Finanzamt Wien 
1/23 zu führenden Liste hervorgeht, dass zum Zeitpunkt der Zuwendung 
die Voraussetzungen für die Anerkennung als begünstigte Einrichtung 
vorliegen. 

 1. Zuwendungen an die in Abs. 3 Z 4 bis 6, Abs. 4 lit. d und in Abs. 5 
genannten Einrichtungen sind nur abzugsfähig, wenn aus der beim 
Finanzamt Wien 1/23 zu führenden Liste hervorgeht, dass zum Zeitpunkt 
der Zuwendung die Voraussetzungen für die Anerkennung als 
begünstigte Einrichtung vorliegen. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

  5. Die Zuwendung ist auf Verlangen der Abgabenbehörde durch Vorlage 
eines Beleges (§ 18 Abs. 1 Z 7) nachzuweisen. Auf Verlangen des 
Zuwendenden hat der Empfänger der Zuwendung eine 
Spendenbestätigung (§ 18 Abs. 1 Z 7) auszustellen. 

(8) 1. … (8) 1. … 

 2. Für Körperschaften im Sinne des Abs. 3 Z 4 und 5:  2. Für Körperschaften im Sinne des Abs. 3 Z 4 und 5 sowie des Abs. 4 
lit. d: 

 a) bis e) …  a) bis e) … 

 3. …  3. … 

Das Vorliegen der Voraussetzungen der Z 1 bis 3 ist von einem Wirtschaftsprüfer 
jährlich im Rahmen einer den Anforderungen der §§ 268 ff des 
Unternehmensgesetzbuches entsprechenden Prüfung des Rechnungs- oder 

Das Vorliegen der Voraussetzungen der Z 1 bis 3 sowie die Einhaltung der 
anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften ist von einem Wirtschaftsprüfer 
jährlich im Rahmen einer den Anforderungen der §§ 268 ff des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Jahresabschlusses zu bestätigen. Unternehmensgesetzbuches entsprechenden Prüfung zu bestätigen. Die 

Bestimmungen des § 275 des Unternehmensgesetzbuches gelten sinngemäß. 

Diese Bestätigung ist dem Finanzamt Wien 1/23 jährlich innerhalb von neun 
Monaten nach dem Abschlussstichtag vorzulegen. Im Falle einer Änderung der 
Rechtsgrundlage, ist auch die geänderte Rechtsgrundlage (Vereinsstatut, Satzung, 
Gesellschaftsvertrag) vorzulegen. Das Finanzamt Wien 1/23 hat die Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen mit Bescheid zu bestätigen, die Körperschaft zu 
erfassen und sämtliche Körperschaften, die diesen Voraussetzungen entsprechen, 
auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen in einer Liste zu 
veröffentlichen. 

Diese Bestätigung ist dem Finanzamt Wien 1/23 jährlich innerhalb von neun 
Monaten nach dem Abschlussstichtag vorzulegen. Im Falle einer Änderung der 
Rechtsgrundlage, ist auch die geänderte Rechtsgrundlage (Vereinsstatut, Satzung, 
Gesellschaftsvertrag) vorzulegen. Das Finanzamt Wien 1/23 hat die Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen mit Bescheid zu bestätigen, die Körperschaft zu 
erfassen und sämtliche Körperschaften, die diesen Voraussetzungen entsprechen, 
auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen in einer Liste zu 
veröffentlichen. 

Wird die Aufnahme in die Liste erstmalig beantragt, sind die aktuelle 
Rechtsgrundlage, die Bestätigungen des Wirtschaftsprüfers für die 
vorangegangen drei Wirtschaftsjahre und, wenn vorhanden, die Zahl, unter der 
die Körperschaft im Zentralen Vereinsregister oder im Firmenbuch erfasst ist, 
dem Finanzamt zu übermitteln. 

Wird die Aufnahme in die Liste erstmalig beantragt, sind die aktuelle 
Rechtsgrundlage, die Bestätigungen des Wirtschaftsprüfers für die 
vorangegangen drei Wirtschaftsjahre und, wenn vorhanden, die Zahl, unter der 
die Körperschaft im Zentralen Vereinsregister oder im Firmenbuch erfasst ist, 
dem Finanzamt zu übermitteln. 

§ 6. 1. … § 6. 1. … 

 2. a) bis b) …  2. a) bis b) … 

 c) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 
der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von 
Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4, auf 
deren Erträge der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 
anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten 
Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie 
mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter zu verrechnen. Ein 
verbleibender negativer Überhang darf nur zur Hälfte ausgeglichen 
werden. 

 c) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 
der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von 
Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4, auf 
deren Erträge der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 
anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten 
Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie 
mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter desselben Betriebes 
zu verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zur 
Hälfte ausgeglichen werden. 

 d) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 
der Veräußerung von Grundstücken im Sinne des § 30 Abs. 1, auf 
deren Wertsteigerungen der besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 
anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus 
Grundstücksveräußerungen zu verrechnen. 

 d) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 
der Veräußerung von Grundstücken im Sinne des § 30 Abs. 1, auf 
deren Wertsteigerungen der besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 
anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus der 
Veräußerung oder Zuschreibung solcher Grundstücke desselben 
Betriebes zu verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf 
nur zur Hälfte ausgeglichen werden. 

 3. …  3. … 

 4. Entnahmen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme  4. Entnahmen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anzusetzen. Grund und Boden ist mit dem Buchwert im Zeitpunkt der 
Entnahme anzusetzen, sofern nicht eine Ausnahme vom besonderen 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 3 vorliegt. 

anzusetzen. Grund und Boden ist mit dem Buchwert im Zeitpunkt der 
Entnahme anzusetzen, sofern nicht eine Ausnahme vom besonderen 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 3 vorliegt. Der Entnahmewert tritt für 
nachfolgende steuerrelevante Sachverhalte an die Stelle der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

 5. Einlagen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen. 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie 
Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1 sind mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten anzusetzen, es sei denn, der Teilwert im 
Einlagezeitpunkt ist niedriger. 

 5. Einlagen sind wie folgt zu bewerten: 

  a. Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sind 
mit den Anschaffungskosten anzusetzen, es sei denn, der Teilwert zum 
Zeitpunkt der Zuführung ist niedriger. 

  b. Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1 sind mit den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten anzusetzen. Sie sind um 
Herstellungsaufwendungen zu erhöhen, soweit diese nicht bei der 
Ermittlung von Einkünften zu berücksichtigen waren. Sie sind um 
Absetzungen für Abnutzungen, soweit diese bei der Ermittlung der 
Einkünfte abgezogen worden sind, sowie um die in § 28 Abs. 6 
genannten steuerfreien Beträge zu vermindern. Ist der Teilwert zum 
Zeitpunkt der Zuführung niedriger, ist dieser anzusetzen. 

  c. Abweichend von lit. b sind Gebäude und grundstücksgleiche Rechte 
im Sinne des § 30 Abs. 1, die zum 31. März 2012 nicht 
steuerverfangen waren, stets mit dem Teilwert zum Zeitpunkt der 
Zuführung anzusetzen. 

  d. In allen übrigen Fällen ist der Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung 
anzusetzen. 

 6. bis 16. …  6. bis 16. … 

§ 10. (1) Bei natürlichen Personen kann bei der Gewinnermittlung eines 
Betriebes ein Gewinnfreibetrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewinnmindernd geltend gemacht werden: 

§ 10. (1) Bei natürlichen Personen kann bei der Gewinnermittlung eines 
Betriebes ein Gewinnfreibetrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewinnmindernd geltend gemacht werden: 

 1. Bemessungsgrundlage für den Gewinnfreibetrag ist der Gewinn, 
ausgenommen 

 1. Bemessungsgrundlage für den Gewinnfreibetrag ist der Gewinn, 
ausgenommen 

 – Veräußerungsgewinne (§ 24),  – Veräußerungsgewinne (§ 24), 

 – Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 und 2, auf die der besondere  – Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 und 2, auf die der besondere 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Steuersatz des § 27a Abs. 1 angewendet wird, und Steuersatz des § 27a Abs. 1 angewendet wird. 

 – Einkünfte im Sinne des § 30, auf die der besondere Steuersatz des 
§ 30a Abs. 1 angewendet wird. 

 

 2. …  2. … 

§ 12. (1) und (2) … § 12. (1) und (2) … 

(3) Eine Übertragung ist nur zulässig, wenn (3) Eine Übertragung ist nur zulässig, wenn 

 1. das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräußerung mindestens 
sieben Jahre zum Anlagevermögen dieses Betriebes gehört hat und 

 1. das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräußerung mindestens 
sieben Jahre zum Anlagevermögen dieses Betriebes gehört hat und 

 2. das Wirtschaftsgut, auf das stille Reserven übertragen werden sollen, in 
einer inländischen Betriebsstätte verwendet wird. Dabei gelten 
Wirtschaftsgüter, die auf Grund einer entgeltlichen Überlassung 
überwiegend im Ausland eingesetzt werden, nicht als in einer 
inländischen Betriebsstätte verwendet. 

 2. das Wirtschaftsgut, auf das stille Reserven übertragen werden sollen, in 
einer inländischen Betriebsstätte verwendet wird. Dabei gelten 
Wirtschaftsgüter, die auf Grund einer entgeltlichen Überlassung 
überwiegend im Ausland eingesetzt werden, nicht als in einer 
inländischen Betriebsstätte verwendet. 

Die in Z 1 genannte Frist beträgt 15 Jahre für Grundstücke oder Gebäude, auf die 
stille Reserven übertragen worden sind, und für Gebäude, die nach § 8 Abs. 2 
beschleunigt abgeschrieben worden sind. 

Die in Z 1 genannte Frist beträgt 15 Jahre für Grundstücke, auf die stille Reserven 
übertragen worden sind, und für Gebäude, die nach § 8 Abs. 2 beschleunigt 
abgeschrieben worden sind. 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

§ 16. (1) 1. bis 7. … § 16. (1) 1. bis 7. … 

 8. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverringerung (§§ 7 und 8). 
Gehört ein Gebäude oder ein sonstiges Wirtschaftsgut nicht zu einem 
Betriebsvermögen, so gilt für die Bemessung der Absetzung für 
Abnutzung oder Substanzverringerung folgendes: 

 8. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverringerung (§§ 7 und 8). 
Gehört ein abnutzbares Wirtschaftsgut (insbesondere Gebäude) nicht zu 
einem Betriebsvermögen, gilt für die Bemessung der Absetzung für 
Abnutzung oder Substanzverringerung Folgendes: 

 a) …  a) Grundsätzlich sind die tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten zu Grunde zu legen. Bei der Ermittlung der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind § 6 Z 11 und 12 zu 
berücksichtigen. § 13 ist anzuwenden. 

 b) Wird ein Gebäude unentgeltlich erworben, ist die Absetzung für 
Abnutzung des Rechtsvorgängers fortzusetzen. 

 b) Wird ein Wirtschaftsgut unentgeltlich erworben, ist die Absetzung für 
Abnutzung des Rechtsvorgängers fortzusetzen. 

 c) Wird ein sonstiges Wirtschaftsgut unentgeltlich erworben, sind die 
fiktiven Anschaffungskosten im Zeitpunkt des unentgeltlichen 
Erwerbes (§ 6 Z 9) anzusetzen. 

 c) Wird ein zum 31. März 2012 nicht steuerverfangenes Grundstück im 
Sinne des § 30 Abs. 1 erstmalig zur Erzielung von Einkünften 
verwendet, sind der Bemessung der Absetzung für Abnutzung die 
fiktiven Anschaffungskosten zum Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung 
zur Einkünfteerzielung zu Grunde zu legen. 

 d) Wird ein vom Steuerpflichtigen früher angeschafftes oder hergestelltes  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wirtschaftsgut erstmalig zur Erzielung von Einkünften verwendet, 
sind der Bemessung der Absetzung für Abnutzung die fiktiven 
Anschaffungskosten zum Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung zur 
Einkünfteerzielung zugrunde zu legen. 

 e) Bei Gebäuden, die der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung dienen, können ohne Nachweis der Nutzungsdauer 
jährlich 1,5% der Bemessungsgrundlage (lit. a bis d) als Absetzung für 
Abnutzung geltend gemacht werden. 

 d) Bei Gebäuden, die der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung dienen, können ohne Nachweis der Nutzungsdauer 
jährlich 1,5% der Bemessungsgrundlage (lit. a bis c) als Absetzung für 
Abnutzung geltend gemacht werden. 

 9. und 10. …  9. und 10. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 17. (1) bis (5) … § 17. (1) bis (5) … 

 (5a) Für eine Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für 
die Ermittlung des Gewinnes aus der Land- und Forstwirtschaft gelten folgende 
Grundsätze: 

  1. Die Gewinnermittlung auf Basis von Durchschnittssätzen ist nur für 
Betriebe zulässig, deren gemäß § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung 
ermittelter Einheitswert 130 000 Euro nicht übersteigt. 

  2. Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen vom 
Einheitswert ist nur zulässig, wenn 

  - der gemäß § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung ermittelte 
Einheitswert 75 000 Euro nicht übersteigt und 

  - die selbst bewirtschaftete reduzierte landwirtschaftliche 
Nutzfläche (§ 30 Abs. 6 BewG 1955) 60 Hektar nicht übersteigt 
und 

  - die Zahl der tatsächlich erzeugten oder gehaltenen Vieheinheiten 
120 nicht nachhaltig übersteigt. 

  3. Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen ist für 
den Gewinn aus Weinbau nur zulässig, wenn die selbst bewirtschaftete 
weinbaulich genutzte (§ 48 Abs. 1 BewG 1955) Fläche 60 Ar nicht 
übersteigt. Davon unberührt bleibt die Gewinnermittlung des übrigen 
Betriebes. 

  4. Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen ist für 
den Gewinn aus Sonder- oder Obstkulturen (§ 30 Abs. 12 Z 1 BewG 
1955) nur zulässig, wenn die diesen Kulturen zuzurechnende selbst 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bewirtschaftete Fläche 5 Hektar nicht übersteigt. Davon unberührt bleibt 
die Gewinnermittlung des übrigen Betriebes. 

(6) … (6) … 

§ 18. (1) 1. und 2. … § 18. (1) 1. und 2. … 

 3. a) …  3. a) … 

 b) Beträge, die zur Errichtung von Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen verausgabt werden. Eigenheim ist ein 
Wohnhaus mit nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn mindestens 
zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des Gebäudes Wohnzwecken 
dienen. Das Eigenheim kann auch im Eigentum zweier oder mehrerer 
Personen stehen. Das Eigenheim kann auch ein Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden sein. Eine Eigentumswohnung muss mindestens zu 
zwei Dritteln der Gesamtnutzfläche Wohnzwecken dienen. Das 
Eigenheim oder die Eigentumswohnung muss unmittelbar nach 
Fertigstellung dem Steuerpflichtigen für einen Zeitraum von 
zumindest zwei Jahren als Hauptwohnsitz dienen. Auch die 
Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von 
Eigenheimen oder Eigentumswohnungen durch den Steuerpflichtigen 
oder durch einen von ihm Beauftragten sind abzugsfähig. 

 b) Beträge, die verausgabt werden zur Errichtung von Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem 
eine umfassende Amtshilfe besteht, gelegen sind. Eigenheim ist ein 
Wohnhaus mit nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn mindestens 
zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des Gebäudes Wohnzwecken 
dienen. Das Eigenheim kann auch im Eigentum zweier oder mehrerer 
Personen stehen. Das Eigenheim kann auch ein Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden sein. Eine Eigentumswohnung muss mindestens zu 
zwei Dritteln der Gesamtnutzfläche Wohnzwecken dienen. Das 
Eigenheim oder die Eigentumswohnung muss unmittelbar nach 
Fertigstellung dem Steuerpflichtigen für einen Zeitraum von 
zumindest zwei Jahren als Hauptwohnsitz dienen. Auch die 
Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von 
Eigenheimen oder Eigentumswohnungen durch den Steuerpflichtigen 
oder durch einen von ihm Beauftragten sind abzugsfähig. 

 c) und d) …  c) und d) … 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 

 7. Freigebige Zuwendungen (Spenden) an Einrichtungen im Sinne des § 4a 
Abs. 3 Z 1 bis 3 und Abs. 4. Diese Zuwendungen sind jedoch nur 
insoweit als Sonderausgaben abzugsfähig, als sie zusammen mit 
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen im Sinne des § 4a und mit 
Zuwendungen im Sinne des Abs. 1 Z 8 insgesamt 10% des sich nach 
Verlustausgleich ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte des 
unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahres nicht übersteigen. 

 7. Freigebige Zuwendungen insoweit, als sie zusammen mit Zuwendungen 
aus dem Betriebsvermögen im Sinne des § 4a insgesamt 10% des sich 
nach Verlustausgleich ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte nicht 
übersteigen, wenn sie 

  a) an Einrichtungen im Sinne des § 4a Abs. 3 Z 1 bis 3 und Abs. 4, sowie 

  b) ausschließlich in Geld an begünstigte Körperschaften im Sinne des 
§ 4a Abs. 3 Z 4 bis 6, Abs. 5 und Abs. 6 

 geleistet werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Die Zuwendung ist durch den Zuwendenden auf Verlangen der 
Abgabenbehörde durch Vorlage eines Beleges nachzuweisen. Dieser 
Beleg hat jedenfalls zu enthalten den Namen der empfangenden 
Körperschaft, den Namen des Zuwendenden, den Betrag und das Datum 
der Zuwendung. Auf Verlangen des Zuwendenden ist durch den 
Empfänger der Zuwendung eine Spendenbestätigung auszustellen. In 
dieser Bestätigung sind, neben den Inhalten die ein Beleg jedenfalls zu 
enthalten hat, auch die Anschrift des Zuwendenden und die 
Registrierungsnummer, unter der die empfangende Einrichtung in die 
Liste begünstigter Spendenempfänger eingetragen ist, anzuführen. Die 
Bestätigung kann für alle von demselben Zuwendenden in einem 
Kalenderjahr getätigten Zuwendungen ausgestellt werden. 

 Steht den Zuwendungen eine Gegenleistung gegenüber, sind sie als 
freigebige Zuwendungen abzugsfähig, wenn der gemeine Wert der 
Zuwendung den Wert der Gegenleistung erheblich übersteigt. Der dem 
gemeinen Wert der Gegenleistung entsprechende Teil der Zuwendung ist 
nicht abzugsfähig. Ebenso nicht abzugsfähig sind Mitgliedsbeiträge in 
Höhe der satzungsgemäß von ordentlichen Mitgliedern zu entrichtenden 
Beiträge, die an eine der begünstigten Körperschaften bezahlt werden. 

 Freigebige Zuwendungen an begünstigte Einrichtungen im Sinne der lit. 
b und an Einrichtungen gemäß § 4a Abs. 4 lit. d sind nur dann 
abzugsfähig, wenn die empfangende Einrichtung zum Zeitpunkt der 
Zuwendung in der Liste begünstigter Spendenempfänger (§ 4a Abs. 7 
Z 1) eingetragen ist; dies gilt nicht für Zuwendungen an Einrichtungen 
gemäß § 4a Abs. 6. 

 8. Freigebige Geldzuwendungen (Geldspenden) an begünstigte 
Körperschaften im Sinne des § 4a Abs. 3 Z 4 bis 6, Abs. 5 und Abs. 6 
nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

 

 a) Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist:  

 - Die empfangende Körperschaft ist zum Zeitpunkt der Zuwendung 
in der Liste begünstigter Spendenempfänger (§ 4a Abs. 8) 
eingetragen oder eine Einrichtung gemäß § 4a Abs. 6. 

 

 - Der Spender weist auf Verlangen der Abgabenbehörde durch 
einen Beleg die Zuwendung nach. Dieser Beleg hat jedenfalls den 
Namen der empfangenden Körperschaft, den Namen und die 
Anschrift des Zuwendenden und den Betrag der Zuwendung zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
enthalten. 

 b) Zuwendungen, denen eine Gegenleistung gegenübersteht, sind als 
freigebige Zuwendungen abzugsfähig, wenn der gemeine Wert der 
Zuwendung den Wert der Gegenleistung erheblich übersteigt. Der 
dem gemeinen Wert der Gegenleistung entsprechende Teil der 
Zuwendung ist nicht abzugsfähig. Ebenso sind Mitgliedsbeiträge in 
Höhe der satzungsgemäß von ordentlichen Mitgliedern zu 
entrichtenden Beiträge, die an eine der begünstigten Körperschaften 
bezahlt werden, nicht abzugsfähig. 

 

 c) Diese Zuwendungen sind nur insoweit als Sonderausgaben 
abzugsfähig, als sie zusammen mit Zuwendungen aus dem 
Betriebsvermögen im Sinne des § 4a und Zuwendungen im Sinne des 
Abs. 1 Z 7 insgesamt 10% des sich nach Verlustausgleich ergebenden 
Gesamtbetrages der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen 
Kalenderjahres nicht übersteigen. 

 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

§ 24. (1) und (2) … § 24. (1) und (2) … 

(3) Werden die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im 
Rahmen der Aufgabe des Betriebes veräußert, so sind die Veräußerungserlöse 
anzusetzen. Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert 
im Zeitpunkt ihrer Überführung ins Privatvermögen anzusetzen. Bei Aufgabe 
eines Betriebes, an dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen 
Beteiligten der gemeine Wert jener Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat. 

(3) Werden die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im 
Rahmen der Aufgabe des Betriebes veräußert, so sind die Veräußerungserlöse 
anzusetzen. Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert 
im Zeitpunkt ihrer Überführung ins Privatvermögen anzusetzen. Bei Aufgabe 
eines Betriebes, an dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen 
Beteiligten der gemeine Wert jener Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat. Für Grund und Boden ist § 6 Z 4 anzuwenden. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

§ 27a. (1) … § 27a. (1) … 

(2) 1. bis 6. … (2) 1. bis 6. … 

 7. Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4.  7. Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4. Dies 
gilt nicht, wenn eine der in § 95 Abs. 2 Z 2 lit. b genannten 
Einrichtungen eine der Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer 
freiwillig einbehält und abführt; diesfalls sind § 95 Abs. 1 und § 97 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) bis (4) 1. bis 2. … (3) bis (4) 1. bis 2. … 

 3. Bei allen in einem Depot befindlichen Wirtschaftsgütern und Derivaten  3. Bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 Abs. 1 Z 29) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 mit derselben Wertpapierkennnummer ist 
bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge der gleitende 
Durchschnittspreis in Euro anzusetzen. Nach § 93 Abs. 4 angesetzte 
Anschaffungskosten fließen nicht in den gleitenden Durchschnittspreis 
ein. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Ermittlung 
der steuerlichen Anschaffungskosten bei Kapitalmaßnahmen durch 
Verordnung festzulegen. 

sind für die Anteilsrechte und Freianteile jene Beträge anzusetzen, die 
sich bei Verteilung der bisherigen Anschaffungskosten entsprechend dem 
Verhältnis der Nennwerte der Anteilsrechte und Freianteile ergeben. 

(5) … (5) … 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Einkünfte aus der Überlassung von 
Kapital, aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus 
Derivaten von natürlichen Personen, soweit diese zu den Einkünften im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. Sie gelten nicht für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus Derivaten, wenn die Erzielung 
solcher Einkünfte einen Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Einkünfte aus der Überlassung von 
Kapital, aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus 
Derivaten von natürlichen Personen, soweit diese zu den Einkünften im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. Abs.1 gilt nicht für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus Derivaten, wenn die Erzielung 
solcher Einkünfte einen Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

§ 28. (1) bis (6) … § 28. (1) bis (6) … 

(7) Wird ein Gebäude entgeltlich übertragen und wurden innerhalb von 
fünfzehn Jahren vor der Übertragung vom Steuerpflichtigen selbst oder im Fall 
der unentgeltlichen Übertragung von seinem Rechtsvorgänger 
Herstellungsaufwendungen in Teilbeträgen gemäß Abs. 3 abgesetzt, sind im Jahr 
der Übertragung zusätzlich besondere Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung anzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn das Gebäude im Zeitpunkt 
der Übertragung nicht mehr der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung dient. Die besonderen Einkünfte sind wie folgt zu errechnen: 

(7) § 4 Abs. 2 Z 2 gilt in Bezug auf die Fehlerberichtigung durch Ansatz von 
Zu- und Abschlägen sinngemäß. 

1. Zunächst ist zu ermitteln, welcher Betrag bei der Einkunftsermittlung im 
Falle der Verteilung dieser Kosten auf die Restnutzungsdauer als Absetzung für 
Abnutzung abzusetzen gewesen wäre (rechnerische Absetzung für Abnutzung). 

 

2. Die tatsächlich abgesetzten Teilbeträge der Herstellungsaufwendungen 
abzüglich der rechnerischen Absetzung für Abnutzung (Z 1) werden als 
besondere Einkünfte erfaßt. 

 

§ 30. (1) Private Grundstücksveräußerungen sind Veräußerungsgeschäfte 
von Grundstücken, soweit sie keinem Betriebsvermögen angehören. Der Begriff 
des Grundstückes umfasst Grund und Boden, Gebäude und Rechte, die den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen. Bei 
unentgeltlich erworbenen Grundstücken ist auf den Anschaffungszeitpunkt des 

§ 30. (1) Private Grundstücksveräußerungen sind Veräußerungsgeschäfte 
von Grundstücken, soweit sie keinem Betriebsvermögen angehören. Der Begriff 
des Grundstückes umfasst Grund und Boden, Gebäude und Rechte, die den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen 
(grundstücksgleiche Rechte). Bei unentgeltlich erworbenen Grundstücken ist auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechtsvorgängers abzustellen. Bei Tauschvorgängen ist § 6 Z 14 sinngemäß 
anzuwenden. 

den Anschaffungszeitpunkt des Rechtsvorgängers abzustellen. Bei 
Tauschvorgängen ist § 6 Z 14 sinngemäß anzuwenden. Die Anschaffung oder 
Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer 
Personengesellschaft stellt eine Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen 
Grundstücke dar. 

(2) 1. bis 3. … (2) 1. bis 3.… 

 4. Aus Tauschvorgängen von Grundstücken im Rahmen eines 
Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfahrens im Sinne des 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBl. Nr. 103/1951, sowie im 
Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland 
nach den für die bessere Gestaltung von Bauland geltenden Vorschriften. 
Das in solchen Verfahren erworbene Grundstück tritt hinsichtlich aller 
für die Ermittlung der Einkünfte relevanter Umstände an die Stelle des 
hingegebenen Grundstückes. 

 4. Aus Tauschvorgängen von Grundstücken im Rahmen eines 
Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfahrens im Sinne des 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBl. Nr. 103/1951, sowie im 
Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland, 
insbesondere nach den für die bessere Gestaltung von Bauland geltenden 
Vorschriften. Das in solchen Verfahren erworbene Grundstück tritt 
hinsichtlich aller für die Ermittlung der Einkünfte relevanter Umstände 
an die Stelle des hingegebenen Grundstückes 

(3) Als Einkünfte ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den Anschaffungskosten anzusetzen. Die 
Anschaffungskosten sind um Herstellungsaufwendungen und 
Instandsetzungsaufwendungen zu erhöhen, soweit diese nicht bei der Ermittlung 
von Einkünften zu berücksichtigen waren. Die Anschaffungskosten sind um 
Absetzungen für Abnutzungen, soweit diese bei der Ermittlung außerbetrieblicher 
Einkünfte abgezogen worden sind, sowie um die in § 28 Abs. 6 genannten 
steuerfreien Beträge zu vermindern. Müssen Grundstücksteile im Zuge einer 
Änderung der Widmung auf Grund gesetzlicher Vorgaben an die Gemeinde 
übertragen werden, sind die Anschaffungskosten der verbleibenden 
Grundstücksteile um die Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile 
zu erhöhen. 

(3) Als Einkünfte ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den Anschaffungskosten anzusetzen. Die 
Anschaffungskosten sind um Herstellungsaufwendungen und 
Instandsetzungsaufwendungen zu erhöhen, soweit diese nicht bei der Ermittlung 
von Einkünften zu berücksichtigen waren. Die Anschaffungskosten sind um 
Absetzungen für Abnutzungen, soweit diese bei der Ermittlung von Einkünften 
abgezogen worden sind, sowie um die in § 28 Abs. 6 genannten steuerfreien 
Beträge zu vermindern. Müssen Grundstücksteile im Zuge einer Änderung der 
Widmung auf Grund gesetzlicher Vorgaben an die Gemeinde übertragen werden, 
sind die Anschaffungskosten der verbleibenden Grundstücksteile um die 
Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile zu erhöhen. 

Die Einkünfte sind zu vermindern um Die Einkünfte sind zu vermindern um 

 – die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c 
anfallenden Kosten; 

 – die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c 
anfallenden Kosten und um anlässlich der Veräußerung 
entstehende Minderbeträge aus Vorsteuerberichtungen gemäß § 6 
Z 12; 

 – 2% jährlich ab dem 11. Jahr nach dem Zeitpunkt der 
Anschaffung, höchstens jedoch um 50% (Inflationsabschlag). 

 – 2% jährlich ab dem dem elften Jahr nach dem Zeitpunkt der 
Anschaffung oder späteren Umwidmung, höchstens jedoch um 
50% (Inflationsabschlag); dies gilt nicht, soweit der besondere 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 4 nicht anwendbar ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Soweit Grundstücke am 31. März 2012 nicht steuerverfangen waren, sind 
als Einkünfte anzusetzen: 

(4) Soweit Grundstücke am 31. März 2012 nicht steuerverfangen waren, sind 
als Einkünfte anzusetzen: 

 1. Im Falle einer Umwidmung des Grundstückes nach dem 31. Dezember 
1987 der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den 
mit 40% des Veräußerungserlöses anzusetzenden Anschaffungskosten. 
Als Umwidmung gilt eine Änderung der Widmung, die nach dem letzten 
entgeltlichen Erwerb stattgefunden hat und die erstmals eine Bebauung 
ermöglicht, die in ihrem Umfang im Wesentlichen der Widmung als 
Bauland oder Baufläche im Sinne der Landesgesetze auf dem Gebiet der 
Raumordnung entspricht. Dies gilt auch für eine spätere Umwidmung in 
engem zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Veräußerung. 

 1. Im Falle einer Umwidmung des Grundstückes nach dem 31. Dezember 
1987 der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den 
mit 40% des Veräußerungserlöses anzusetzenden Anschaffungskosten. 
Als Umwidmung gilt eine Änderung der Widmung, die nach dem letzten 
entgeltlichen Erwerb stattgefunden hat und die erstmals eine Bebauung 
ermöglicht, die in ihrem Umfang im Wesentlichen der Widmung als 
Bauland oder Baufläche im Sinne der Landesgesetze auf dem Gebiet der 
Raumordnung entspricht. Dies gilt auch für eine spätere Umwidmung in 
engem zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Veräußerung. 

 2. In allen übrigen Fällen der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 86% des Veräußerungserlöses 
anzusetzenden Anschaffungskosten. 

 2. In allen übrigen Fällen der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 86% des Veräußerungserlöses 
anzusetzenden Anschaffungskosten. 

 Der Unterschiedsbetrag erhöht sich um die Hälfte der in Teilbeträgen gemäß § 28 
Abs. 3 abgesetzen Herstellungsaufwendungen, soweit sie innerhalb von fünfzehn 
Jahren vor der Veräußerung vom Steuerpflichtigen selbst oder im Fall der 
unentgeltlichen Übertragung von seinem Rechtsvorgänger geltend gemacht 
wurden. 

(5) Auf Antrag können die Einkünfte statt nach Abs. 4 auch nach Abs. 3 
ermittelt werden. Im Falle einer Umwidmung im Sinne des Abs. 4 Z 1 ist für den 
Inflationsabschlag der Zeitpunkt der Änderung der Widmung als 
Anschaffungszeitpunkt maßgeblich. 

(5) Auf Antrag können die Einkünfte statt nach Abs. 4 auch nach Abs. 3 
ermittelt werden. 

(6) Ein Auf- oder Abwertungsbetrag nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der 
Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, ist bei der 
Veräußerung einkünftewirksam anzusetzen. 

(6) Für die Anwendung des Abs. 4 gilt Folgendes: 

  a) Wurde bei einem Grundstück die Absetzung für Abnutzung gemäß 
§ 16 Abs. 1 Z 8 von den fiktiven Anschaffungskosten bemessen und 
war es zum 31. März 2012 nicht mehr steuerverfangen, sind die 
Einkünfte für Wertveränderungen vor und ab der erstmaligen Nutzung 
zur Einkünfteerzielung gesondert zu ermitteln: 

  - Für Wertveränderungen bis zum Beginn der Einkünfteerzielung 
kann Abs. 4 angewendet werden, wobei an Stelle des 
Veräußerungserlöses die fiktiven Anschaffungskosten treten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  - Wertveränderungen ab dem Beginn der Einkünfteerzielung sind 
nach Abs. 3 zu ermitteln, wobei an Stelle der tatsächlichen 
Anschaffungskosten die fiktiven Anschaffungskosten treten. Für 
einen Inflationsabschlag ist auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Nutzung zur Einkünfteerzielung abzustellen. 

  b) Werden gemäß § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der Fassung vor dem 
1. Stabilitätsgesetz, BGBl. I Nr. 22/2012, auf- oder abgewertete 
Grundstücke entnommen, gilt bei deren Veräußerung § 4 Abs. 3 Z 3 
lit. c sinngemäß. 

(7) Führen die privaten Grundstücksveräußerungen in einem Kalenderjahr 
insgesamt zu einem Verlust, ist dieser nicht ausgleichsfähig (§ 2 Abs. 2); dies gilt 
auch im Falle der Regelbesteuerungsoption (§ 30a Abs. 2). 

(7) Führen die privaten Grundstücksveräußerungen, auf die der besondere 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 anwendbar ist, in einem Kalenderjahr insgesamt 
zu einem Verlust, ist dieser zur Hälfte ausschließlich mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung auszugleichen. Dies gilt auch im Falle der 
Ausübung der Regelbesteuerungsoption (§ 30a Abs. 2). 

(8) … (8) … 

§ 30a. (1) und (2) … § 30a. (1) und (2) … 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für betriebliche Einkünfte aus der 
Veräußerung oder der Entnahme von Grundstücken. Dies gilt nicht 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für betriebliche Einkünfte aus der 
Veräußerung, der Zuschreibung oder der Entnahme von Grundstücken. 

 1. Wenn das Grundstück dem Umlaufvermögen zuzurechnen ist. Wurde das 
veräußerte Grundstück in das Betriebsvermögen eingelegt, sind 
hinsichtlich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Teilwert im 
Einlagezeitpunkt und den niedrigeren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten Abs. 1 und 2 anzuwenden. 

 1. Wenn das Grundstück dem Umlaufvermögen zuzurechnen ist. Wurde das 
veräußerte Grundstück in das Betriebsvermögen eingelegt, sind 
hinsichtlich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Teilwert im 
Einlagezeitpunkt und den niedrigeren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten Abs. 1 und 2 anzuwenden; für Grund und Boden, der 
zum 31. März 2012 nicht steuerverfangen war, ist § 30 Abs. 4 
anzuwenden, wobei an die Stelle des Veräußerungserlöses der Teilwert 
im Einlagezeitpunkt tritt. 

 2. Wenn ein Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit in der Überlassung 
oder Veräußerung von Grundstücken liegt. Z 1 zweiter Satz gilt 
entsprechend. 

 2. Wenn ein Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit in der gewerblichen 
Überlassung und Veräußerung von Grundstücken liegt. Z 1 zweiter und 
dritter Satz gelten entsprechend. 

 3. Soweit eine Teilwertabschreibung vorgenommen wurde.  3. Soweit der Buchwert durch eine vor dem 1. April 2012 vorgenommene 
Teilwertabschreibung gemindert ist. 

 4. …  4. … 

 (4) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte, bei denen der 
Veräußerungserlös in Form einer Rente geleistet wird und diese nach Maßgabe 

1960 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

17 von 119

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  18 von 119 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des § 4 Abs. 3 oder des § 19 zu Einkünften führt. 

§ 30b. (1) bis (3) … § 30b. (1) bis (3) … 

(4) Wird außer in den Fällen des § 30c Abs. 4 erster und dritter Teilstrich 
keine Immobilienertragsteuer entrichtet, ist vom Steuerpflichtigen eine auf volle 
Euro abzurundende besondere Vorauszahlung in Höhe von 25% der 
Bemessungsgrundlage zu entrichten. Abs. 1 letzter Satz gilt entsprechend. 

(4) Wird außer in den Fällen des § 30c Abs. 4 erster, dritter und vierter 
Teilstrich keine Immobilienertragsteuer entrichtet, ist vom Steuerpflichtigen eine 
auf volle Euro abzurundende besondere Vorauszahlung in Höhe von 25% der 
Bemessungsgrundlage zu entrichten. Abs. 1 letzter Satz gilt entsprechend. 

(5) … (5) … 

 (6) Werden Anteile an Grundstücken durch sämtliche Wohnungseigentümer 
zum Zweck der Begründung von Wohnungseigentum an bisher allgemeinen 
Teilen der Liegenschaft gemäß § 2 Abs. 4 des Wohnungseigentumsgesetzes 2002, 
BGBl. I Nr. 70, veräußert, kann für die Berechnung der Immobilienertragsteuer 
sämtlicher Wohnungseigentümer der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 40% des Veräußerungserlöses anzusetzenden 
Anschaffungskosten als Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 angesetzt werden. 
Dies gilt nur, wenn die Veräußerung durch mehr als fünf Wohnungseigentümer 
erfolgt und der Veräußerungserlös insgesamt den Betrag von 150 000 Euro nicht 
übersteigt. 

§ 30c. (1) bis (3) … § 30c. (1) bis (3) … 

(4) Die Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer gemäß Abs. 2 Z 2 
kann auch bei Vornahme einer Selbstberechnung gemäß § 11 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1987 unterbleiben, soweit 

(4) Die Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer gemäß Abs. 2 Z 2 
kann auch bei Vornahme einer Selbstberechnung gemäß § 11 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1987 unterbleiben, soweit 

 - die Einkünfte aus dem Veräußerungsgeschäft nach § 30 Abs. 2 
befreit sind oder 

 - die Einkünfte aus dem Veräußerungsgeschäft nach § 30 Abs. 2 
oder § 21 Abs. 2 Z 3 KStG 1988 befreit sind oder 

 - der Zufluss voraussichtlich später als ein Jahr nach dem 
Veräußerungsgeschäft erfolgt oder 

 - der Zufluss voraussichtlich später als ein Jahr nach dem 
Veräußerungsgeschäft erfolgt oder 

 - bei der Veräußerung von Grundstücken des Betriebsvermögens, 
die stillen Reserven gemäß § 12 übertragen oder einer 
Übertragungsrücklage zugeführt werden. 

 - bei der Veräußerung von Grundstücken des Betriebsvermögens, 
die stillen Reserven gemäß § 12 übertragen oder einer 
Übertragungsrücklage zugeführt werden oder 

  - der Veräußerungserlös in Form einer Rente geleistet wird, oder 

  - das Grundstück im Rahmen eines Verfahrens gemäß § 133 ff der 
Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896 (Zwangsversteigerung) 
veräußert wird. 

In diesem Fall ist in der Mitteilung gemäß Abs. 2 Z 1 anzugeben, warum die In diesem Fall ist in der Mitteilung gemäß Abs. 2 Z 1 anzugeben, warum die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Selbstberechnung unterbleibt. Selbstberechnung unterbleibt. 

§ 32. Zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 gehören auch: § 32. (1) Zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 gehören auch: 

 1. Entschädigungen, die gewährt werden 1. Entschädigungen, die gewährt werden 

 a) als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen einschließlich 
eines Krankengeldes und vergleichbarer Leistungen oder 

 a) als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen einschließlich 
eines Krankengeldes und vergleichbarer Leistungen oder 

 b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, für die Aufgabe 
einer Gewinnbeteiligung oder einer Anwartschaft auf eine solche oder 

 b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, für die Aufgabe 
einer Gewinnbeteiligung oder einer Anwartschaft auf eine solche oder 

 c) für die Aufgabe von Bestandrechten, sofern der Bestandgegenstand 
enteignet wird oder seine Enteignung nachweisbar unmittelbar droht, 
oder 

 c) für die Aufgabe von Bestandrechten, sofern der Bestandgegenstand 
enteignet wird oder seine Enteignung nachweisbar unmittelbar droht, 
oder 

 d) für die Aufgabe von Bestandrechten, deren zwangsweise Auflösung 
im Hinblick auf die künftige Verwendung des Bestandgegenstandes 
für einen Zweck, für den Enteignungsrechte in Anspruch genommen 
werden könnten, nachweisbar unmittelbar droht. 

 d) für die Aufgabe von Bestandrechten, deren zwangsweise Auflösung 
im Hinblick auf die künftige Verwendung des Bestandgegenstandes 
für einen Zweck, für den Enteignungsrechte in Anspruch genommen 
werden könnten, nachweisbar unmittelbar droht. 

 2. Einkünfte aus  2. Einkünfte aus 

 - einer ehemaligen betrieblichen Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 3 
Z 1 bis 3 (zB Gewinne aus dem Eingang abgeschriebener 
Forderungen oder Verluste aus dem Ausfall von Forderungen), 

 - einer ehemaligen betrieblichen Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 3 
Z 1 bis 3 (zB Gewinne aus dem Eingang abgeschriebener 
Forderungen oder Verluste aus dem Ausfall von Forderungen), 

 - einer ehemaligen nichtselbständigen Tätigkeit im Sinne des § 2 
Abs. 3 Z 4 oder 

 - einer ehemaligen nichtselbständigen Tätigkeit im Sinne des § 2 
Abs. 3 Z 4 oder 

 - einem früheren Rechtsverhältnis im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 5 bis 
7, 

 - einem früheren Rechtsverhältnis im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 5 bis 
7, 

und zwar jeweils auch beim Rechtsnachfolger. Wenn nach einem 
verstorbenen Arbeitnehmer an dessen Rechtsnachfolger kein laufender 
Arbeitslohn bezahlt wird, hat die Besteuerung von Bezügen auf Grund der vom 
Arbeitgeber beim verstorbenen Arbeitnehmer zu beachtenden 
Besteuerungsmerkmale zu erfolgen. Soweit solche Bezüge in die Veranlagung 
einzubeziehen sind, sind sie bei der Veranlagung der Einkommensteuer des 
verstorbenen Arbeitnehmers zu berücksichtigen. 

und zwar jeweils auch beim Rechtsnachfolger. Wenn nach einem 
verstorbenen Arbeitnehmer an dessen Rechtsnachfolger kein laufender 
Arbeitslohn bezahlt wird, hat die Besteuerung von Bezügen auf Grund der vom 
Arbeitgeber beim verstorbenen Arbeitnehmer zu beachtenden 
Besteuerungsmerkmale zu erfolgen. Soweit solche Bezüge in die Veranlagung 
einzubeziehen sind, sind sie bei der Veranlagung der Einkommensteuer des 
verstorbenen Arbeitnehmers zu berücksichtigen. 

 3. Rückzahlungen auf Grund einer Kapitalherabsetzung, die innerhalb von 
zehn Jahren nach einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 
Abs. 1 Z 29) erfolgt. 

 3. Rückzahlungen auf Grund einer Kapitalherabsetzung, die innerhalb von 
zehn Jahren nach einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 
Abs. 1 Z 29) erfolgt. 

 4. …  4. … 

 (2) Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beteiligung an einer Personengesellschaft stellt eine Anschaffung oder 
Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter dar. 

§ 33. (1) bis (2) … § 33. (1) bis (2) … 

(3) Steuerpflichtigen, denen auf Grund des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 Familienbeihilfe gewährt wird, steht im 
Wege der gemeinsamen Auszahlung mit der Familienbeihilfe ein 
Kinderabsetzbetrag von monatlich 58,40 Euro für jedes Kind zu. Für Kinder, die 
sich ständig im Ausland aufhalten, steht kein Kinderabsetzbetrag zu. Wurden 
Kinderabsetzbeträge zu Unrecht bezogen, ist § 26 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 anzuwenden. 

(3) Steuerpflichtigen, denen auf Grund des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 Familienbeihilfe gewährt wird, steht im 
Wege der gemeinsamen Auszahlung mit der Familienbeihilfe ein 
Kinderabsetzbetrag von monatlich 58,40 Euro für jedes Kind zu. Für Kinder, die 
sich ständig außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 
Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhalten, steht 
kein Kinderabsetzbetrag zu. Wurden Kinderabsetzbeträge zu Unrecht bezogen, ist 
§ 26 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 anzuwenden. 

(4) 1. und 2. … (4) 1. und 2. … 

 3. Steuerpflichtigen, die für ein Kind, das nicht ihrem Haushalt zugehört 
(§ 2 Abs. 5 Familienlastenausgleichsgesetz 1967) und für das weder 
ihnen noch ihrem jeweils von ihnen nicht dauernd getrennt lebenden 
(Ehe)Partner Familienbeihilfe gewährt wird, den gesetzlichen Unterhalt 
leisten, steht ein Unterhaltsabsetzbetrag von 29,20 Euro monatlich zu. 
Leisten sie für mehr als ein nicht haushaltszugehöriges Kind den 
gesetzlichen Unterhalt, so steht für das zweite Kind ein Absetzbetrag von 
43,80 Euro und für jedes weitere Kind ein Absetzbetrag von jeweils 
58,40 Euro monatlich zu. Erfüllen mehrere Personen in Bezug auf ein 
Kind die Voraussetzungen für den Unterhaltsabsetzbetrag, so steht der 
Absetzbetrag nur einmal zu. 

 3. Steuerpflichtigen, die für ein Kind den gesetzlichen Unterhalt leisten, 
steht ein Unterhaltsabsetzbetrag von 29,20 Euro monatlich zu, wenn 

  - sich das Kind in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der 
Schweiz aufhält und 

  - das Kind nicht ihrem Haushalt zugehört (§ 2 Abs. 5 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967) und 

  - für das Kind weder ihnen noch ihrem jeweils von ihnen nicht 
dauernd getrennt lebenden (Ehe-)Partner Familienbeihilfe gewährt 
wird. 

 Leisten sie für mehr als ein nicht haushaltszugehöriges Kind den 
gesetzlichen Unterhalt, so steht für das zweite Kind ein Absetzbetrag von 
43,80 Euro und für jedes weitere Kind ein Absetzbetrag von jeweils 
58,40 Euro monatlich zu. Erfüllen mehrere Personen in Bezug auf ein 

1960 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

20 von 119

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  21 von 119 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kind die Voraussetzungen für den Unterhaltsabsetzbetrag, so steht der 
Absetzbetrag nur einmal zu. 

(5) bis (11) … (5) bis (11) … 

§ 34. (1) bis (6) … § 34. (1) bis (6) … 

(7) 1. … (7) 1. … 

 2. Leistungen des gesetzlichen Unterhalts für ein Kind,  2. Leistungen des gesetzlichen Unterhalts für ein Kind sind bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 33 Abs. 4 Z 3 durch den 
Unterhaltsabsetzbetrag abgegolten. 

 - das nicht dem Haushalt des Steuerpflichtigen zugehört und  

 - für das weder der Steuerpflichtige noch der mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebende (Ehe)Partner Anspruch auf 
Familienbeihilfe hat und 

 

 - das sich im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes 
aufhält, 

 

sind durch den Unterhaltsabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 
abgegolten. 

 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 

(8) … (8) … 

(9) Aufwendungen für die Betreuung von Kindern bis höchstens 2 300 Euro 
pro Kind und Kalenderjahr gelten unter folgenden Voraussetzungen als 
außergewöhnliche Belastung: 

(9) Aufwendungen für die Betreuung von Kindern bis höchstens 2 300 Euro 
pro Kind und Kalenderjahr gelten unter folgenden Voraussetzungen als 
außergewöhnliche Belastung: 

 1. Die Betreuung betrifft  1. Die Betreuung betrifft 

 - ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1 oder  - ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1 oder 

 - ein Kind im Sinne das § 106 Abs. 2, das sich nicht ständig im 
Ausland aufhält. 

 - ein Kind im Sinne das § 106 Abs. 2. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

§ 35. (1) Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen § 35. (1) Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen 

 - durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung,  - durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung, 

 - bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 
Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3), 

 - bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 
Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3), 

 - ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine  - ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Behinderung des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3), wenn dieser 
Einkünfte im Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 6 000 Euro 
jährlich erzielt, 

Behinderung des (Ehe-Partners), wenn er mehr als sechs Monate 
im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und 
vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-
)Partner Einkünfte im Sinne des § 33 Abs. 4 Z 1 von höchstens 
6 000 Euro jährlich erzielt, 

 - durch eine Behinderung eines Kindes (§ 106 Abs. 1 und 2), für 
das keine erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

 - durch eine Behinderung eines Kindes (§ 106 Abs. 1 und 2), für 
das keine erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe-)Partner noch sein Kind eine 
pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder 
Blindenzulage), so steht ihm jeweils ein Freibetrag (Abs. 3) zu. 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe-)Partner noch sein Kind eine 
pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder 
Blindenzulage), so steht ihm jeweils ein Freibetrag (Abs. 3) zu. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

§ 37. (2) 1. und 2. … § 37. (2) 1. und 2. … 

 3. Besondere Einkünfte im Sinne des § 28 Abs. 7, wenn seit dem ersten 
Jahr, für das Herstellungsaufwendungen gemäß § 28 Abs. 3 in 
Teilbeträgen abgesetzt wurden, mindestens weitere sechs Jahre 
verstrichen sind. 

 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 

§ 41. (1) 1. bis 3. … § 41. (1) 1. bis 3. … 

 4. in einem Freibetragsbescheid für das Kalenderjahr berücksichtigte 
besondere Verhältnisse gemäß § 63 Abs. 1 nicht in der ausgewiesenen 
Höhe zustehen, 

 4. ein Freibetragsbescheid für das Kalenderjahr gemäß § 63 Abs. 1 bei der 
Lohnverrechnung berücksichtigt wurde, 

 5. bis 10 …  5. bis 10. … 

  11. der Arbeitnehmer nach § 83 Abs. 3 unmittelbar in Anspruch genommen 
wird. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 93. (1) bis (5) … § 93. (1) bis (5) … 

(6) 1. bis 3. … (6) 1. bis 3. … 

 4. Einkünfte aus einem Depot mit mehreren Depotinhabern dürfen nicht mit 
Einkünften aus anderen Depots ausgeglichen werden. 

4. Folgende Einkünfte sind vom Verlustausgleich ausgeschlossen: 

  a) Einkünfte aus Depots, die gemäß den Angaben des Depotinhabers 
betrieblichen Zwecken dienen; diesfalls gilt Abs. 5 erster Teilstrich 
nicht für Zwecke des Verlustausgleichs; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  b) Einkünfte aus Depots, die gemäß den Angaben des Depotinhabers 
treuhändig gehalten werden; 

  c) Einkünfte, bei denen dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß Abs. 4 
ermittelte Werte zu Grunde liegen; 

  d) Einkünfte aus Depots mit mehreren Depotinhabern. 

 Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, eine Verordnung zur 
Durchführung dieser Bestimmung sowie zur Durchführung des § 96 Abs. 4 Z 2 
zu erlassen. 

 5. Folgende Einkünfte sind vom Verlustausgleich ausgeschlossen:  

 a) Einkünfte aus Depots, die gemäß den Angaben des Depotinhabers 
betrieblichen Zwecken dienen; diesfalls gilt Abs. 5 erster Teilstrich 
nicht für Zwecke des Verlustausgleichs; 

 

 b) Einkünfte aus Depots, die gemäß den Angaben des Depotinhabers 
treuhändig gehalten werden; 

 

 c) Einkünfte, bei denen dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß Abs. 4 
ermittelte Werte zu Grunde liegen. 

 

Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, eine Verordnung zur 
Durchführung dieser Bestimmung sowie zur Durchführung des § 96 Abs. 4 Z 2 
zu erlassen. 

 

§ 94. 1. … § 94. 1. … 

 2. Unter folgenden Voraussetzungen bei den Kapitalerträgen von 
Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988: 

 2. Unter folgenden Voraussetzungen bei den Kapitalerträgen von 
Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988: 

 – Es handelt sich um Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige 
Bezüge aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 

 – Es handelt sich um Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige 
Bezüge aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 

 – die Körperschaft ist mindestens zu einem Zehntel mittel- oder 
unmittelbar am Grund- oder Stammkapital beteiligt. 

 – die Körperschaft ist mindestens zu einem Zehntel mittel- oder 
unmittelbar am Grund- oder Stammkapital beteiligt. 

Dies gilt auch für ausländische Körperschaften, die die in der Anlage 2 
zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 2 
der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG 
Nr. L 225 S. 6) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, wenn die 
Beteiligung während eines ununterbrochenen Zeitraumes von mindestens 
einem Jahr bestanden hat. Davon abweichend hat der 

Dies gilt auch für ausländische Körperschaften, die die in der Anlage 2 
zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 2 
der Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem der 
Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, ABl. 
Nr. L 345 vom 29.12.2011 S. 8 erfüllen, wenn die Beteiligung während 
eines ununterbrochenen Zeitraumes von mindestens einem Jahr 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abzugsverpflichtete die Kapitalertragsteuer dann einzubehalten, wenn 
Gründe vorliegen, wegen derer der Bundesminister für Finanzen dies zur 
Verhinderung von Steuerverkürzung und Missbrauch (§ 22 der 
Bundesabgabenordnung) sowie in den Fällen verdeckter Ausschüttungen 
(§ 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) durch Verordnung 
anordnet. 

bestanden hat. Davon abweichend hat der Abzugsverpflichtete die 
Kapitalertragsteuer dann einzubehalten, wenn Gründe vorliegen, wegen 
derer der Bundesminister für Finanzen dies zur Verhinderung von 
Steuerverkürzung und Missbrauch (§ 22 der Bundesabgabenordnung) 
sowie in den Fällen verdeckter Ausschüttungen (§ 8 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) durch Verordnung anordnet. 

In diesen Fällen ist eine der Richtlinie entsprechende Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer auf Antrag der Muttergesellschaft durch ein 
Steuerrückerstattungsverfahren herbeizuführen. 

In diesen Fällen ist eine der Richtlinie entsprechende Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer auf Antrag der Muttergesellschaft durch ein 
Steuerrückerstattungsverfahren herbeizuführen. 

 3. bis 13. …  3. bis 13. … 

§ 95. (1) und (2) … § 95. (1) und (2) … 

(3) 1. … (3) 1. … 

 2. Bei anderen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital  2. Bei anderen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital 

 - nach Maßgabe des § 19, wenn es sich um Zinserträge aus 
Geldeinlagen bei Kreditinstituten handelt, 

 - nach Maßgabe des § 19, wenn es sich um Zinserträge aus 
Geldeinlagen bei Kreditinstituten oder nicht unter Z 1 fallende 
sonstige Bezüge im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a handelt, 

 - im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge bei allen sonstigen 
Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital. 

 - im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge bei allen sonstigen 
Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital. 

Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die Abzugspflicht 
beenden oder begründen (insbesondere Befreiungserklärung oder 
Widerrufserklärung), oder bei Zustellung eines Bescheides im Sinne des 
§ 94 Z 5 letzter Satz gelten der Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom 
letzten Zufließen gemäß § 19 bis zur Meldung oder Zustellung entfällt, 
bzw. die anteiligen Kapitalerträge als zugeflossen. Im Falle einer 
Depotentnahme oder eines Wegzugs im Sinne der Z 3 sind der 
Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis 
zur Meldung oder Zustellung entfällt, bzw. die anteiligen Kapitalerträge 
im Rahmen der Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen als 
Stückzinsen zu erfassen. 

Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die Abzugspflicht 
beenden oder begründen (insbesondere Befreiungserklärung oder 
Widerrufserklärung), oder bei Zustellung eines Bescheides im Sinne des 
§ 94 Z 5 letzter Satz gelten der Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom 
letzten Zufließen gemäß § 19 bis zur Meldung oder Zustellung entfällt, 
bzw. die anteiligen Kapitalerträge als zugeflossen. Im Falle einer 
Depotentnahme oder eines Wegzugs im Sinne der Z 3 sind der 
Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis 
zur Meldung oder Zustellung entfällt, bzw. die anteiligen Kapitalerträge 
im Rahmen der Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen als 
Stückzinsen zu erfassen. 

 3. …  3. … 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

§ 96. (1) … § 96. (1) … 

 1. a) Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 
Z 1 und § 27 Abs. 5 Z 7 hat der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) die 

 1. a) Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 
Z 1 und § 27 Abs. 5 Z 7, deren Schuldner Abzugsverpflichteter (§ 95 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer” 
binnen einer Woche nach dem Zufließen der Kapitalerträge abzuführen, 
und zwar auch dann, wenn der Gläubiger die Einforderung des 
Kapitalertrages (zum Beispiel die Einlösung der Gewinnanteilscheine) 
unterlässt. 

Abs. 2 Z 1 lit. b) ist, hat der Abzugsverpflichtete die einbehaltenen 
Steuerbeträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer” binnen einer 
Woche nach dem Zufließen der Kapitalerträge abzuführen, und zwar 
auch dann, wenn der Gläubiger die Einforderung des Kapitalertrages 
(zum Beispiel die Einlösung der Gewinnanteilscheine) unterlässt. 

 b) und c) …  b) und c) … 

 2. …  2. … 

(2) … (2) … 

(3) Der Abzugsverpflichtete hat innerhalb der im Abs. 1 festgesetzten Frist 
dem Finanzamt eine Anmeldung nach dem amtlichen Vordruck einzureichen. Die 
Anmeldung ist innerhalb der im Abs. 1 angeführten Fristen auch dann 
einzureichen, wenn ein Steuerabzug nicht vorzunehmen ist. In diesem Fall ist das 
Unterbleiben des Steuerabzugs zu begründen. 

(3) Der Abzugsverpflichtete hat innerhalb der im Abs. 1 festgesetzten Frist 
dem Finanzamt eine Anmeldung elektronisch zu übermitteln. Der Bundesminister 
für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen 
Übermittlung mit Verordnung festzulegen. In der Verordnung kann vorgesehen 
werden, dass sich der Abgabenschuldner einer bestimmten öffentlich-rechtlichen 
oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

 Die Anmeldung ist innerhalb der im Abs. 1 angeführten Fristen auch dann 
einzureichen, wenn ein Steuerabzug nicht vorzunehmen ist. In diesem Fall ist das 
Unterbleiben des Steuerabzugs zu begründen. 

(4) … (4) … 

§ 106a. (1) … § 106a. (1) … 

(2) Für ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 2 steht ein Kinderfreibetrag in 
Höhe von 132 Euro jährlich zu, wenn sich das Kind nicht ständig im Ausland 
aufhält. 

(2) Für ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 2 steht ein Kinderfreibetrag in 
Höhe von 132 Euro jährlich zu. 

§ 108c. (1) bis (6) … § 108c. (1) bis (6) … 

(7) Das Finanzamt kann sich bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen 
einer Forschung und experimentellen Entwicklung im Sinne des Abs. 2 Z 1 
vorliegen, der Forschungsförderungsgesellschaft mbH als Gutachter bedienen. 
Anlässlich der Geltendmachung einer Forschungsprämie für eine 
eigenbetriebliche Forschung hat der Steuerpflichtige ein Gutachten der 
Forschungsförderungsgesellschaft mbH vorzulegen, in dem beurteilt wird, ob die 
Voraussetzungen einer Forschung und experimentellen Entwicklung im Sinne des 
Abs. 2 Z 1 vorliegen. Liegt bereits eine diesbezügliche bescheidmäßige 
Bestätigung nach § 118a der Bundesabgabenordnung vor, ist glaubhaft zu 
machen, dass die durchgeführte Forschung der der Bestätigung zu Grunde 
gelegten entspricht oder davon nicht wesentlich abweicht. 

(7) Das Finanzamt kann sich bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen 
einer Forschung und experimentellen Entwicklung im Sinne des Abs. 2 Z 1 
vorliegen, der Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) bedienen. 
Voraussetzung für die Gewährung einer Forschungsprämie für eigenbetriebliche 
Forschung und experimentelle Entwicklung ist ein vom Steuerpflichtigen bei der 
FFG anzuforderndes Gutachten (Abs. 8), welches die Beurteilung zum 
Gegenstand hat, inwieweit eine Forschung und experimentelle Entwicklung unter 
Zugrundelegung der vom Steuerpflichtigen bekanntgegebenen Informationen die 
Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 erfüllt. Liegt bereits eine diesbezügliche 
bescheidmäßige Bestätigung nach § 118a der Bundesabgabenordnung vor, genügt 
die Glaubhaftmachung, dass die durchgeführte Forschung und experimentelle 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Entwicklung der der Bestätigung zu Grunde gelegten entspricht oder davon nicht 
wesentlich abweicht. 

(8) Das Finanzamt hat auf Antrag des Steuerpflichtigen einen 
Feststellungsbescheid über die Höhe der Bemessungsgrundlage für die 
Forschungsprämie für eine eigenbetriebliche Forschung zu erlassen, wenn 
anlässlich der Antragstellung 

(8) Für die Erstellung von Gutachten durch die FFG gilt Folgendes: 

 a) glaubhaft gemacht wird, dass der verwirklichte Sachverhalt den 
Voraussetzungen einer Forschung und experimentellen Entwicklung 
im Sinne des Abs. 2 Z 1 entspricht, sowie 

 1. Die FFG hat Gutachten ausschließlich auf Grundlage der vom 
Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellten Informationen zu erstellen 
und – vorbehaltlich der Z 4 – deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht 
zu beurteilen. 

 b) nachgewiesen wird, dass die Bemessungsgrundlage für die 
Forschungsprämie richtig ermittelt worden ist. 

 2. Die FFG hat in ihrem Gutachten nicht zu beurteilen, ob und in welchem 
Umfang Aufwendungen oder Ausgaben für Forschung und 
experimentelle Entwicklung Bestandteil der Bemessungsgrundlage für 
die Forschungsprämie sind. 

Die Glaubhaftmachung gemäß lit. a hat durch ein Gutachten der 
Forschungsförderungsgesellschaft mbH zu erfolgen. Liegt eine diesbezügliche 
bescheidmäßige Bestätigung nach § 118a der Bundesabgabenordnung vor, ist 
glaubhaft zu machen, dass die durchgeführte Forschung der der Bestätigung zu 
Grunde gelegten entspricht oder davon nicht wesentlich abweicht. Der Nachweis 
gemäß lit. b hat durch eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, die auf 
Grundlage einer den Anforderungen der §§ 268 ff des 
Unternehmensgesetzbuches entsprechenden Prüfung des Rechnungs- und 
Jahresabschlusses ausgestellt wurde, zu erfolgen. 

 3. Die FFG hat ein von ihr erstelltes Gutachten bis zu einer 
Löschungsanordnung durch das Finanzamt aufzubewahren. 

  4. Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen kann die FFG, die von ihm 
übermittelten Informationen mit den über den jeweiligen 
Steuerpflichtigen bei ihr vorhandenen personenbezogenen Daten aus 
bereits erledigten oder anhängigen Förderungsfällen vergleichen. 
Ansonsten ist die FFG nur bei begründetem Verdacht auf Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der ihr vom Steuerpflichtigen zur Verfügung 
gestellten Informationen ermächtigt, diesen Datenvergleich 
vorzunehmen. Auf das Ergebnis dieses Vergleichs ist im Gutachten 
ergänzend hinzuweisen. 

  5. Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen hat das Finanzamt der FFG den 
Zugriff auf Informationen aus einer Anforderung eines Gutachtens zur 
Vornahme eines Vergleichs mit den über denselben Steuerpflichtigen bei 
ihr vorhandenen personenbezogenen Daten aus bereits erledigten oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anhängigen Förderungsfällen einzuräumen. Ansonsten darf das 
Finanzamt nur bei begründetem Verdacht auf Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit der denselben Steuerpflichtigen betreffenden 
Informationen aus erledigten oder anhängigen Förderungsfällen einen 
Datenvergleich zulassen. 

  6. Der Steuerpflichtige hat Gutachten der FFG elektronisch anzufordern, 
wobei FinanzOnline als Authentifizierungsprovider zu fungieren hat. Die 
FFG hat Gutachten unter Bezugnahme auf die Anforderung durch den 
Steuerpflichtigen im Wege von FinanzOnline der Abgabenbehörde zu 
übermitteln und dem Steuerpflichtigen zur Einsichtnahme zur Verfügung 
zu stellen. 

  7. Die Bundesministerin für Finanzen wird ermächtigt, die Durchführung 
der Gutachtenserstellung sowie den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Anforderung und Übermittlung von Gutachten mit 
Verordnung festzulegen. 

 (9) Das Finanzamt hat auf Antrag des Steuerpflichtigen einen 
Feststellungsbescheid über die Höhe der Bemessungsgrundlage für die 
Forschungsprämie für eine eigenbetriebliche Forschung zu erlassen, wenn 
anlässlich der Antragstellung 

  a) glaubhaft gemacht, dass der verwirklichte Sachverhalt den 
Voraussetzungen einer Forschung und experimentellen Entwicklung 
im Sinne des Abs. 2 Z 1 entspricht, sowie 

  b) nachgewiesen, dass die Bemessungsgrundlage für die 
Forschungsprämie richtig ermittelt worden ist. 

 Die Glaubhaftmachung gemäß lit. a hat unter Zugrundelegung eines Gutachtens 
der FFG zu erfolgen. Liegt eine diesbezügliche bescheidmäßige Bestätigung nach 
§ 118a der Bundesabgabenordnung vor, genügt die Glaubhaftmachung, dass die 
durchgeführte Forschung der der Bestätigung zu Grunde gelegten entspricht oder 
davon nicht wesentlich abweicht. Der Nachweis gemäß lit. b hat durch eine 
Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers zu erfolgen, die auf Grundlage einer den 
Anforderungen der §§ 268 ff des Unternehmensgesetzbuches entsprechenden 
Prüfung über die Einhaltung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften 
ausgestellt wurde. Die Bestimmungen des § 275 des Unternehmensgesetzbuches 
gelten sinngemäß. 

§ 124b. 1. bis 206. … § 124b. 1. bis 206. … 
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 207. § 93 Abs. 6 und § 96 Abs. 1 Z 2 und Abs. 4, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2011, treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 207. § 93 Abs. 6 und § 96 Abs. 1 Z 2 und Abs. 4, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2011, treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 Für die im Zeitraum vom 1. April 2012 bis zum 31. Dezember 2012 
erzielten Einkünfte hat die depotführende Stelle gemäß § 95 Abs. 2 Z 2 
lit. a den Verlustausgleich für sämtliche Depots des Steuerpflichtigen 
nachträglich bis zum 30. April 2013 wie folgt durchzuführen: Die unter 
Berücksichtigung des § 93 Abs. 6 Z 4 und 5 ausgleichbaren positiven 
und negativen Einkünfte gemäß § 27 sind gegenüberzustellen. Die 
tatsächlich für diese Einkünfte einbehaltene Kapitalertragsteuer ist 

 Für die im Zeitraum vom 1. April 2012 bis zum 31. Dezember 2012 
erzielten Einkünfte hat die depotführende Stelle gemäß § 95 Abs. 2 Z 2 
lit. a den Verlustausgleich für sämtliche Depots des Steuerpflichtigen 
nachträglich bis zum 30. April 2013 wie folgt durchzuführen: Die unter 
Berücksichtigung des § 93 Abs. 6 Z 4 ausgleichbaren positiven und 
negativen Einkünfte gemäß § 27 sind gegenüberzustellen. Die tatsächlich 
für diese Einkünfte einbehaltene Kapitalertragsteuer ist 

 -  im Falle eines negativen Überhangs zur Gänze gutzuschreiben;  - im Falle eines negativen Überhangs zur Gänze gutzuschreiben; 

 - im Falle eines positiven Überhangs insoweit gutzuschreiben, als 
sie 25% des positiven Überhangs übersteigt. 

 - im Falle eines positiven Überhangs insoweit gutzuschreiben, als 
sie 25% des positiven Überhangs übersteigt. 

Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge für 
diesen Zeitraum eine Bescheinigung über den Verlustausgleich im Sinne 
des § 96 Abs. 4 Z 2 zu erteilen. Diese Bescheinigung ist zur Vornahme 
des Verlustausgleichs nach § 27 Abs. 8 im Rahmen der Veranlagung auf 
Verlangen des Finanzamtes vorzulegen. 

Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge für 
diesen Zeitraum eine Bescheinigung über den Verlustausgleich im Sinne 
des § 96 Abs. 4 Z 2 zu erteilen. Diese Bescheinigung ist zur Vornahme 
des Verlustausgleichs nach § 27 Abs. 8 im Rahmen der Veranlagung auf 
Verlangen des Finanzamtes vorzulegen 

 208. bis 211. …  208. bis 211. … 

 212. § 4 Abs. 10 Z 3 und § 5 Abs. 1, jeweils in der Fassung vor dem 
1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, sind letztmalig auf 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. April 2012 enden. Zum 
31. März 2012 bestehende Rücklagen oder steuerfreie Beträge im Sinne 
des § 4 Abs. 10 Z 3 lit. b in der Fassung vor dem 
1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, sind im Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Grund und Bodens aus dem Betriebsvermögen oder im 
Zeitpunkt der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebes insoweit gemäß 
§ 30a zu versteuern als die stillen Reserven in diesem Zeitpunkt noch 
vorhanden sind. 

 212. § 4 Abs. 10 Z 3 und § 5 Abs. 1, jeweils in der Fassung vor dem 
1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, sind letztmalig auf 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. April 2012 enden. Davon 
abweichend ist § 4 Abs. 10 Z 3 in der Fassung vor dem 
1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, letztmalig auf 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. April 2012 beginnen, wenn 
die Auf- oder Abwertung anlässlich einer Einbringung im Sinne des § 12 
des Umgründungssteuergesetzes vorgenommen wird und der 
Einbringungsvertrag vor dem 1. Oktober 2012 unterfertigt wird. Zum 
31. März 2012 bestehende Rücklagen oder steuerfreie Beträge im Sinne 
des § 4 Abs. 10 Z 3 lit. b in der Fassung vor dem 
1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, sind im Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Grund und Bodens aus dem Betriebsvermögen oder im 
Zeitpunkt der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebes insoweit gemäß 
§ 30a zu versteuern als die stillen Reserven in diesem Zeitpunkt noch 
vorhanden sind. 

 213. bis 216. …  213. bis 216. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 217. §§ 30b, 30c, § 98 Abs. 4 und 102 Abs. 1, jeweils in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, sind für Veräußerungen 
nach dem 31. Dezember 2012 anzuwenden. § 46 Abs. 1 in der Fassung 
des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, ist erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2013 anzuwenden. 

 217. §§ 30b, 30c und 102 Abs. 1, jeweils in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, sind für Veräußerungen 
nach dem 31. Dezember 2012 anzuwenden. § 46 Abs. 1 in der Fassung 
des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, ist erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2013 anzuwenden. 

  217a. § 98 Abs. 4 in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I 
Nr. 22/2012, ist hinsichtlich der Geltung des § 30a erstmals auf 
Veräußerungen nach dem 31. März 2012, im Übrigen erstmals auf 
Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2012 anzuwenden. 

 218. bis 222. …  218. bis 222. … 

 223. a) § 108c Abs. 2 in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I 
Nr. 22/2012, ist erstmalig auf Prämien anzuwenden, die Wirtschaftsjahre 
betreffen, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen. 

 223. a) § 108c Abs. 2 in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I 
Nr. 22/2012, ist erstmalig auf Prämien anzuwenden, die Wirtschaftsjahre 
betreffen, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen. 

 b) § 108c Abs. 7 und 8 in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, 
BGBl. I Nr. 22/2012, tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 b) § 108c Abs. 7 und 8 in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, 
BGBl. I Nr. 22/2012, ist erstmalig auf Prämien anzuwenden, die 
Wirtschaftsjahre betreffen, die nach dem 31. Dezember 2011 
beginnen. Abweichend davon tritt § 108c Abs. 7 erster Satz in der 
Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012 mit 
1. Jänner 2013 in Kraft. 

  c) § 108c Abs. 7, 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2012 ist erstmalig auf Prämien anzuwenden, die 
Wirtschaftsjahre betreffen, die nach dem 31. Dezember 2011 
beginnen. Abweichend davon tritt § 108c Abs. 7 erster Satz in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012. mit 
1. Jänner 2013 in Kraft. 

Anlage 2 Anlage 2 

(zu § 94a Abs. 1 Z 3 EStG) (zu § 94 Z 2 EStG) 

Gesellschaften im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 90/435/EWG über das 
gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten (ABl. Nr. L 225 vom 20.08.1990 S. 6), in der Fassung der 
Richtlinie 2006/98/EG (ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006 S. 129), der Akte über 
die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, 
der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und 

Gesellschaften im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2011/96/EU über das 
gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten, ABl. Nr. L 345 vom 29.12.2011 S. 8. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Slowakischen Republik (ABl. Nr. L 236 vom 23.09.2003 S. 33) und der Akte 
über die Bedingungen des Beitritts der Bulgarischen Republik und Rumäniens 
(ABl. Nr. L 157 vom 21.06.2005 S. 203). 

Gesellschaft im Sinne des Artikels 2 der genannten Richtlinie ist jede 
Gesellschaft, die 

Gesellschaft im Sinne des Artikels 2 der genannten Richtlinie ist jede 
Gesellschaft, die 

 1.a) bis z) …  1. a) bis z) … 

 aa) Gesellschaften schwedischen rechts mit der Bezeichnung 
„aktiebolag“, „försäkrings-aktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, 
„sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“; 

 aa) Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung 
„aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, 
„sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“ und 
„försäkringsföreningar“, 

 ab) …  ab) … 

 2. …  2. … 

 3. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden Steuern  3. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden Steuern 

 – …  – … 

 – imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italien,  – imposta sul reddito delle società in Italien, 

 – …  – … 

Artikel 3 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988) 

§ 7. (1) und (2) … § 7. (1) und (2) … 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind, bei 
rechnungslegungspflichtigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und bei 
vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften sind 
alle Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) zuzurechnen. 
Der Gewinn ist 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind, bei 
rechnungslegungspflichtigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und bei 
vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften sind 
alle Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) zuzurechnen. 
Der Gewinn ist 

 - bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Körperschaften und 

 - bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Körperschaften und 

 - bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung 
verpflichtet sind, 

 - bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung 
verpflichtet sind, 

nach § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermitteln. § 6 Z 2 lit. c des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden. Auf den Wechsel 
zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 2 und diesem Absatz sind die 

nach § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermitteln. § 6 Z 2 lit. c und d des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden. Auf den Wechsel 
zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 2 und diesem Absatz sind die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 

Als rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft im 
Sinne des ersten Satzes gilt auf Antrag auch eine Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft, die nicht mehr unter den ersten Satz fällt. Der Antrag 
ist in der Steuererklärung des Jahres zu stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, 
für das erstmalig keine Pflicht zur Gewinnermittlung nach dem ersten Satz 
besteht. Der Antrag kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und 
bindet die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft so lange, als er nicht in einer 
Steuererklärung für das jeweils zu veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für 
dieses und die folgenden Wirtschaftsjahre widerrufen wird. 

Als rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft im 
Sinne des ersten Satzes gilt auf Antrag auch eine Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft, die nicht mehr unter den ersten Satz fällt. Der Antrag 
ist in der Steuererklärung des Jahres zu stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, 
für das erstmalig keine Pflicht zur Gewinnermittlung nach dem ersten Satz 
besteht. Der Antrag kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und 
bindet die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft so lange, als er nicht in einer 
Steuererklärung für das jeweils zu veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für 
dieses und die folgenden Wirtschaftsjahre widerrufen wird. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

§ 9. (1) bis (9) … § 9. (1) bis (9) … 

(10) Die Unternehmensgruppe muss für einen Zeitraum von mindestens drei 
Jahren bestehen. Dabei gilt Folgendes: 

(10) Die Unternehmensgruppe muss für einen Zeitraum von mindestens drei 
Jahren bestehen. Dabei gilt Folgendes: 

 - Die Mindestdauer ist nur erfüllt, wenn das steuerlich maßgebende 
Ergebnis von drei jeweils zwölf Monate umfassenden 
Wirtschaftsjahren in Sinne des Abs. 6 zugerechnet wird. 

 - Die Mindestdauer ist nur erfüllt, wenn das steuerlich maßgebende 
Ergebnis von drei jeweils zwölf Monate umfassenden 
Wirtschaftsjahren in Sinne des Abs. 6 zugerechnet wird. 

 - Die Regelung über die Mindestdauer gilt im Falle des 
nachträglichen Eintritts einer weiteren Körperschaft (Abs. 2) in 
eine bestehende Unternehmensgruppe für die eintretende 
Körperschaft. 

 - Die Regelung über die Mindestdauer gilt im Falle des 
nachträglichen Eintritts einer weiteren Körperschaft (Abs. 2) in 
eine bestehende Unternehmensgruppe für die eintretende 
Körperschaft. 

 - Scheidet eine Körperschaft innerhalb von drei Jahren nach dem 
Eintritt aus der Unternehmensgruppe aus, sind insoweit im Wege 
der Veranlagung oder der Wiederaufnahme des Verfahrens jene 
steuerlich maßgebenden Verhältnisse herzustellen, die sich ohne 
Gruppenzugehörigkeit ergeben hätten. 

 - Scheidet eine Körperschaft innerhalb von drei Jahren nach dem 
Eintritt aus der Unternehmensgruppe aus, gilt dieses Ausscheiden 
als rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Im Wege der Veranlagung und der 
Anpassung der abgeleiteten Bescheide gemäß § 295 der 
Bundesabgabenordnung sind jene steuerlich maßgebenden 
Verhältnisse herzustellen, die sich ohne Gruppenzugehörigkeit 
ergeben hätten. 

§ 10. (1) 1. bis 4. … § 10. (1) 1. bis 4. … 

 5. Gewinnanteile im Sinne der Z 1 bis 4 aus einer Beteiligung an einer 
ausländischen Körperschaft, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des Art. 2 
der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. 

 5. Gewinnanteile im Sinne der Z 1 bis 4 aus einer Beteiligung an einer 
ausländischen Körperschaft, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des Art. 2 
der Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
EG Nr. L 255 S. 6) erfüllt und die nicht unter Z 7 fällt. Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, ABl. 

Nr. L 345 vom 29.12.2011 S. 8 erfüllt und die nicht unter Z 7 fällt. 

 6. und 7. …  6. und 7. … 

(2) 1. … (2) 1. … 

 2. an anderen ausländischen Körperschaften, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 2 der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 
(ABl. EG Nr. L 255 S. 6), in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, 
beteiligt sind. Die genannte Frist von einem Jahr gilt nicht für Anteile, 
die auf Grund einer Kapitalerhöhung erworben wurden, soweit sich das 
Beteiligungsausmaß dadurch nicht erhöht hat. 

 2. an anderen ausländischen Körperschaften, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 2 der Richtlinie 2011/96/EU erfüllen, beteiligt sind. Die 
genannte Frist von einem Jahr gilt nicht für Anteile, die auf Grund einer 
Kapitalerhöhung erworben wurden, soweit sich das Beteiligungsausmaß 
dadurch nicht erhöht hat. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

§ 12. (1) 1. bis 5. … § 12. (1) 1. bis 5. … 

 6. Die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern und die 
Umsatzsteuer, die auf nichtabzugsfähige Aufwendungen entfällt. 

 6. Die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern und die aus 
Anlass einer unentgeltlichen Grundstücksübertragung anfallende 
Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühren und andere Nebenkosten; 
weiters die Umsatzsteuer, die auf nichtabzugsfähige Aufwendungen 
entfällt. 

 7. …  7. … 

(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte die nicht unter § 11 
Abs. 1 fallenden Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit 
sie mit 

(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte die nicht unter § 11 
Abs. 1 fallenden Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit 
sie mit 

 – nicht steuerpflichtigen (steuerneutralen) Vermögensmehrungen 
und Einnahmen, 

 – nicht steuerpflichtigen (steuerneutralen) Vermögensmehrungen 
und Einnahmen, 

 – Einkünften aus der Überlassung von Kapital, aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und Einkünften aus 
Derivaten, mit Ausnahme der in § 27a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Einkünfte oder 

 – Einkünften aus der Überlassung von Kapital, aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und Einkünften aus 
Derivaten, mit Ausnahme der in § 27a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Einkünfte oder 

 – Einkünften aus privaten Grundstücksveräußerungen gemäß § 30 
des Einkommensteuergesetzes 1988 

 – Einkünften aus Grundstücksveräußerungen, außer in den Fällen 
des § 30a Abs. 3 Z 1 bis 4 oder Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 

in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Für unter § 7 Abs. 3 
fallende Steuerpflichtige sind der zweite und dritte Teilstrich nicht anzuwenden. 

in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Für unter § 7 Abs. 3 
fallende Steuerpflichtige sind der zweite und dritte Teilstrich nicht anzuwenden. 

(3) … (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 

(2) Wird eine von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht befreite 
Körperschaft unbeschränkt steuerpflichtig, hat sie auf den Beginn der 
Steuerpflicht den gemeinen Wert der Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens 
anzusetzen. 

(2) Wird eine von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht befreite 
Körperschaft unbeschränkt steuerpflichtig, hat sie auf den Beginn der 
Steuerpflicht den gemeinen Wert der bislang nicht steuerhängigen 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens anzusetzen. 

(3) … (3) … 

§ 21. (1) 1. … § 21. (1) 1. … 

 2. …  2. … 

 a) Handelt es sich bei der beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft um 
eine Gesellschaft, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 2 der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 
23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 225 S. 6) in der Fassung des Vertrages 
über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union erfüllt, ist 
abweichend von der Z 1 § 10 sinngemäß anzuwenden. 

 a) Handelt es sich bei der beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft um 
eine Gesellschaft, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 2 der Richtlinie 2011/96/EU erfüllt, ist abweichend von der 
Z 1 § 10 sinngemäß anzuwenden. 

 b) …  b) … 

 3. …  3. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 24. (1) und (2) … § 24. (1) und (2) … 

(3) 1. bis 3. … (3) 1. bis 3. … 

 4. Die §§ 30b und 30c des Einkommensteuergesetzes 1988 sind nicht 
anzuwenden auf Körperschaften gemäß § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1, sofern 
diese unter § 7 Abs. 3 fallen. 

 4. Die §§ 30b und 30c des Einkommensteuergesetzes 1988 sind nicht 
anzuwenden auf 

  - Körperschaften gemäß § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1, sofern diese 
unter § 7 Abs. 3 fallen, und 

  - Privatstiftungen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

§ 26c. 1. bis 18. … § 26c. 1. bis 18. … 

 19. Mitbeteiligte einer zum 30. Juni 2010 bestehenden 
Beteiligungsgemeinschaft, die gleichzeitig Gruppenmitglied oder 
Gruppenträger einer anderen Unternehmensgruppe sind, scheiden 
spätestens am 1. Jänner 2021 aus der Beteiligungsgemeinschaft aus. 

 19. Mitbeteiligte einer zum 30. Juni 2010 bestehenden 
Beteiligungsgemeinschaft, die gleichzeitig Gruppenmitglied einer 
anderen Unternehmensgruppe sind, scheiden spätestens am 
1. Jänner 2021 aus der Beteiligungsgemeinschaft aus. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 20. bis 36. …  20. bis 36. … 

Artikel 4 (Änderung des Umgründungssteuergesetzes) 

§ 3. (1) 1. und 2. … § 3. (1) 1. und 2. … 

 3. Ist die übernehmende Körperschaft am Verschmelzungsstichtag an der 
übertragenden ausländischen Körperschaft beteiligt und würden die 
Gewinnanteile der übertragenden Körperschaft bei der übernehmenden 
Körperschaft am Verschmelzungsstichtag § 10 Abs. 4 oder Abs. 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes unterliegen, gilt der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Reinvermögen, das sich aus der der Verschmelzung 
zugrundeliegenden Bilanz der übertragenden Körperschaft ergibt, und 
dem eingezahlten Nennkapital mit dem Beginn des auf den 
Verschmelzungsstichtag folgenden Tages als offen ausgeschüttet. 

 3. Ist die übernehmende Körperschaft oder ein konzernzugehöriges 
Unternehmen der übernehmenden Körperschaft am 
Verschmelzungsstichtag an der übertragenden ausländischen 
Körperschaft beteiligt und würden die Gewinnanteile der übertragenden 
Körperschaft bei der übernehmenden Körperschaft oder dem 
konzernzugehörigen Unternehmen am Verschmelzungsstichtag § 10 
Abs. 4 oder Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 unterliegen, gilt 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Reinvermögen, das sich aus der 
der Verschmelzung zugrundeliegenden Bilanz der übertragenden 
Körperschaft ergibt, und dem eingezahlten Nennkapital mit dem Beginn 
des auf den Verschmelzungsstichtag folgenden Tages als offen 
ausgeschüttet. Kapitalrücklagen und aus der Auflösung von 
Kapitalrücklagen stammende Beträge, soweit sie am 
Verschmelzungsstichtag noch vorhanden sind, dürfen vom 
Unterschiedsbetrag nur abgezogen werden, wenn nachgewiesen wird, 
dass sie nicht aus Gesellschaftsmitteln stammen. 

 4. …  4. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 

(2) Neue Anteile treten für Zwecke der Anwendung der Fristen der §§ 30 
und 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 an die Stelle der alten Anteile. 

(2) Für neue Anteile sind die Anschaffungszeitpunkte der alten Anteile 
maßgeblich. 

(3) Geht durch die Verschmelzung die Eigenschaft von Anteilen als 
Beteiligung im Sinne des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 unter, gelten 
diese Anteile bis zum Ende des zehnten Jahres nach Ablauf des 
Verschmelzungsstichtages als Beteiligung im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

 

(4) Besteht vor dem Austausch weder an der übertragenden noch an der 
übernehmenden Körperschaft eine Beteiligung im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und entsteht durch die Verschmelzung eine 
solche Beteiligung, gilt der höhere gemeine Wert dieser Beteiligung als 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anschaffungskosten. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

§ 7. (1) 1. und 2. … § 7. (1) 1. … 

 2. verschmelzende Umwandlungen nach dem Bundesgesetz über die 
Umwandlung von Handelsgesellschaften, BGBl. Nr. 304/1996, wenn 

 2. verschmelzende Umwandlungen nach dem Bundesgesetz über die 
Umwandlung von Handelsgesellschaften, BGBl. Nr. 304/1996, wenn 

 - am Umwandlungsstichtag und am Tag des 
Umwandlungsbeschlusses ein Betrieb vorhanden ist oder 

 - am Umwandlungsstichtag und am Tag des 
Umwandlungsbeschlusses ein Betrieb vorhanden ist oder 

 - Hauptgesellschafter eine unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaft oder eine 
ausländische Gesellschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, die die in der Anlage zu diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 3 der Richtlinie 
Nr. 90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 
225 S 1) in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, ist, 

 - Hauptgesellschafter eine unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaft oder eine 
ausländische Gesellschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, die die in der Anlage zu diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 3 der Richtlinie 
2009/133/EG über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, 
Spaltungen, Abspaltungen, die Einbringung von 
Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die 
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für 
die Verlegung des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder 
einer Europäischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in 
einen anderen Mitgliedstaat, ABl. Nr. L 310 vom 25.11.2009 
S. 34, in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, ist, 

 3. …  3. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 9. (1) … § 9. (1) … 

 1. Sie haben die zum Umwandlungsstichtag maßgebenden Buchwerte im 
Sinne des § 8 fortzuführen. 

 1. Sie haben die zum Umwandlungsstichtag maßgebenden Buchwerte im 
Sinne des § 8 fortzuführen. § 8 Abs. 3 gilt für die Rechtsnachfolger mit 
Beginn des dem Umwandlungsstichtag folgenden Tages. 

 2. …  2. … 

 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 
Folgendes: 

 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 
Folgendes: 

 - Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. 

 - Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. 

 - Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
Steuerschuld bei einem Rechtsnachfolger auf Grund einer 
Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder auf Grund des 

 - Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
Steuerschuld bei einem Rechtsnachfolger auf Grund einer 
Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder auf Grund des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 6 Z 6 oder des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Teilstrich 
nicht entstanden ist, sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder 
die Anschaffungskosten vor der Umgründung oder Verlegung 
anzusetzen. Die spätere Veräußerung oder das sonstige 
Ausscheiden gilt nicht als rückwirkendes Ereignis im Sinn des 
§ 295a der Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende 
Körperschaft nach, dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-
Raum eingetreten sind, sind diese vom Veräußerungserlös 
abzuziehen. 

§ 6 Z 6 oder des § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b des 
Einkommensteuergesetzes 1988 nicht festgesetzt worden ist oder 
gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Teilstrich nicht entstanden ist, sind die 
fortgeschriebenen Buchwerte oder die Anschaffungskosten vor 
der Umgründung oder Verlegung anzusetzen. Die spätere 
Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft 
nach, dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum 
eingetreten sind, sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 - Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich der Anteile an der durch eine errichtende 
Umwandlung entstandenen Personengesellschaft entsteht, ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem gemeinen 
Wert der Anteile am Umwandlungsstichtag bei einer späteren 
Realisierung der Anteile bei natürlichen Personen als 
Rechtsnachfolger mit einem besonderen Steuersatz von 25% zu 
besteuern. Dies gilt sinngemäß für verschmelzende 
Umwandlungen auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger. 

 - Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich der Anteile an der durch eine errichtende 
Umwandlung entstandenen Personengesellschaft entsteht, ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem gemeinen 
Wert der Anteile am Umwandlungsstichtag bei einer späteren 
Realisierung der Anteile bei natürlichen Personen als 
Rechtsnachfolger mit einem besonderen Steuersatz von 25% zu 
besteuern. Dies gilt sinngemäß für verschmelzende 
Umwandlungen auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

(6) Mit dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur 
Eintragung in das Firmenbuch gilt ein Betrag im Sinne der Z 1 als an die 
Rechtsnachfolger offen ausgeschüttet. 

(6) Mit dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur 
Eintragung in das Firmenbuch gilt das Gewinnkapital der übertragenden 
Körperschaft als offen an die Rechtsnachfolger ausgeschüttet. Gewinnkapital ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Umwandlungskapital im Sinne des § 8 
Abs. 5 und den vorhandenen Einlagen im Sinne des § 4 Abs. 12 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zum Umwandlungsstichtag. Wurde im Zuge von 
Umgründungen innerhalb von zehn Jahren vor dem Umwandlungsstichtag 
Vermögen mit negativem Buchwert übernommen, erhöht sich das Gewinnkapital 
um diesen Betrag, soweit er nicht im Rahmen des § 18 Abs. 2 als ausgeschüttet 
gilt. Der Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das 
Firmenbuch gilt als Tag des Zufließens im Sinne des § 95 Abs. 3 Z 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

 1. Der Betrag ist in folgender Weise zu ermitteln:  

Reinvermögen nach der der Umwandlung zugrunde liegenden nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellten Schlussbilanz 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 a) vermindert um  

 - das eingezahlte und eingeforderte Nennkapital,  

 - Kapitalrücklagen,  

 - Rücklagen gemäß § 225 Abs. 5 des Unternehmensgesetzbuches, 
soweit sie durch Umwidmung von Kapitalrücklagen gebildet 
worden sind, 

 

 - Partizipationskapital im Sinne des Bankwesengesetzes und des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, 

 

 - Genussrechtskapital, mit dem das Recht auf Beteiligung am 
Gewinn und am Liquidationsgewinn der Gesellschaft verbunden 
ist (Substanzgenussrechtskapital), 

 

 - offene Ausschüttungen nach dem Umwandlungsstichtag,  

 - offene Ausschüttungen auf das Partizipations- und 
Substanzgenussrechtskapital nach dem Umwandlungsstichtag, 

 

 - Beträge, die aus gewinnerhöhend aufgelösten Kapitalrücklagen 
oder Rücklagen gemäß § 225 Abs. 5 des 
Unternehmensgesetzbuches im Sinne des dritten Teilstrichs 
stammen, soweit sie nicht ausgeschüttet worden sind, 

 

 - Buchgewinne, die aufgrund einer Vermögensübertragung im 
Rahmen einer Umgründung (Einbringung, Abspaltung) vor der 
Umwandlung entstanden sind, soweit sie nicht ausgeschüttet 
worden sind, 

 

 - Buchgewinne, die aufgrund einer Vermögensübernahme im 
Rahmen einer Umgründung (Verschmelzung, Aufspaltung) vor 
der Umwandlung entstanden sind, vermindert um Gewinnteile im 
Sinne der lit. b, erster Teilstrich, soweit sie nicht ausgeschüttet 
worden sind, 

 

 - Buchgewinne, die aufgrund einer Kapitalherabsetzung vor der 
Umwandlung entstanden sind, soweit sie nicht ausgeschüttet 
worden sind oder in die Kapitalrücklage eingestellt worden sind, 

 

 - Buchgewinne, die aufgrund der Bewertung der Gegenleistung für 
eine Umgründung vor der Umwandlung entstanden sind, soweit 
sie nicht offen ausgeschüttet worden sind, 

 

 b) erhöht um  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 - Gewinnteile, die aufgrund einer der Umwandlung 
vorangegangenen Umgründung (Verschmelzung, Aufspaltung) im 
Eigenkapital enthalten sind, soweit sie nicht nach lit. a, zehnter 
Teilstrich berücksichtigt worden sind, auch wenn sie erst nach 
dem Umwandlungsstichtag buchmäßig zu erfassen sind, 

 

 - Buchverluste, die aufgrund einer Vermögensübertragung im 
Rahmen einer Umgründung (Einbringung, Abspaltung) vor der 
Umwandlung entstanden sind, 

 

 - Buchverluste, die aufgrund einer Vermögensübernahme im 
Rahmen einer Umgründung (Verschmelzung, Einbringung, 
Realteilung, Spaltung) vor der Umwandlung unter Ansatz der 
Werte gemäß § 202 Abs. 2 des Unternehmensgesetzbuches 
entstanden oder im Wege der Abschreibung als 
Umgründungsmehrwert bzw. Firmenwert wirksam geworden 
sind; dies gilt nicht für Buchverluste, für die nach § 18 Abs. 2 Z 1 
Kapitalertragsteuerpflicht entstanden ist oder entsteht, 

 

 - Beträge, die aufgrund einer Vermögensübernahme im Rahmen 
einer Umgründung (Verschmelzung, Einbringung, Realteilung, 
Spaltung) vor der Umwandlung unter Ansatz der Werte gemäß 
§ 202 Abs. 1 des Unternehmensgesetzbuches bis zum 
Umwandlungsstichtag in Bezug auf den den 
unternehmensrechtlichen Buchwert des Vermögens 
übersteigenden Teil im Wege der Abschreibung als Aufwand 
wirksam geworden sind; dies gilt nicht für Buchverluste, für die 
nach § 18 Abs. 2 Z 1 Kapitalertragsteuerpflicht entstanden ist oder 
entsteht, 

 

 - Gewinnanteile aus der Beteiligung an Personengesellschaften, die 
bis zum Umwandlungsstichtag entstanden, aber nach den §§ 122 
bzw. 168 des Unternehmensgesetzbuches noch nicht erfasst 
worden sind, 

 

 - Buchverluste, die auf Grund der Einziehung von Aktien vor der 
Umwandlung entstanden sind. 

 

Verminderungen und Erhöhungen auf Grund von Umgründungen vor der 
Umwandlung sind zu berücksichtigen, soweit sie nach dem 
31. Dezember 2007, längstens jedoch zehn Jahre vor dem 
Umwandlungsstichtag bzw. nach dem Umwandlungsstichtag wirksam 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geworden sind. 

 2. Der Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in 
das Firmenbuch gilt als Tag des Zufließens im Sinne des § 95 Abs. 3 Z 1 
des Einkommensteuergesetzes 1988. 

 

(7) Beträge, die auf Grund einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
für Anteilsrechte und Freianteile an der übertragenden Körperschaft anzusetzen 
sind, gelten mit dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur 
Eintragung in das Firmenbuch als auf Grund einer Kapitalherabsetzung 
rückgezahlt, wenn die in § 32 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 genannte 
Frist von zehn Jahren am Umwandlungsstichtag noch nicht abgelaufen ist. Dieser 
Tag gilt als Tag des Zufließens im Sinne des § 95 Abs. 4 Z 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

 

(8) Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 24 Abs. 4 
des Körperschaftsteuergesetzes 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag 
entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechtsnachfolgern ab dem 
dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß 
zuzurechnen, das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten 
Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das 
Firmenbuch ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter Anteilsinhaber 
den Rechtsnachfolgern quotenmäßig zuzurechnen. § 24 Abs. 4 Z 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt für natürliche Personen als 
Rechtsnachfolger, wenn der Betrieb nach § 7 Abs. 1 am Ende des Jahres, für das 
die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist; unabhängig von diesem 
Betriebserfordernis ist auf die Einkommensteuer, die auf Veräußerungsgewinne 
gemäß § 24 des Einkommensteuergesetzes 1988 dieses Betriebes entfällt, eine 
Anrechnung vorzunehmen. 

(8) Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 24 Abs. 4 
des Körperschaftsteuergesetzes 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag 
entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechtsnachfolgern ab dem 
dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß 
zuzurechnen, das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten 
Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das 
Firmenbuch ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter Anteilsinhaber 
den Rechtsnachfolgern quotenmäßig zuzurechnen. § 24 Abs. 4 Z 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt für natürliche Personen als 
Rechtsnachfolger, wenn der Betrieb nach § 7 Abs. 1 am Ende des Jahres, für das 
die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist; unabhängig von diesem 
Betriebserfordernis ist auf die Einkommensteuer, die auf Veräußerungsgewinne 
gemäß § 24 des Einkommensteuergesetzes 1988 dieses Betriebes entfällt, eine 
Anrechnung vorzunehmen. § 46 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist 
nicht anzuwenden. 

(9) … (9) … 

§ 10. 1. … § 10. 1. … 

 2. § 4 Z 1 und 2 ist auch für eigene Verluste einer Körperschaft 
anzuwenden, die am Nennkapital der umgewandelten Körperschaft am 
Tage der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch mindestens zu 
einem Viertel beteiligt ist. 

 2. § 4 Z 1 lit. b und c ist auch für eigene Verluste einer Körperschaft 
anzuwenden, die am Nennkapital der umgewandelten Körperschaft am 
Tage der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch mindestens zu 
einem Viertel beteiligt ist. 

  3. § 4 Z 2 ist auf Verluste der übertragenden und der übernehmenden 
Körperschaft anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 

(2) 1. bis 2. … (2) 1. bis 2. … 

 3. Kapitalanteile, das sind Anteile an inländischen und vergleichbaren 
ausländischen Kapitalgesellschaften sowie Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, weiters an anderen ausländischen 
Gesellschaften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, die die in 
der Anlage zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 3 der Richtlinie Nr. 90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 
(ABl. EG Nr. L 225 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, 

 3. Kapitalanteile, das sind Anteile an inländischen und vergleichbaren 
ausländischen Kapitalgesellschaften sowie Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, weiters an anderen ausländischen 
Gesellschaften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, die die in 
der Anlage zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des 
Artikels 3 der Richtlinie 2009/133/EG in der jeweils geltenden Fassung 
erfüllen, 

 - wenn sie mindestens ein Viertel des gesamten Nennkapitals oder 
des rechnerischen Wertes der Gesamtanteile umfassen oder 

 - wenn sie mindestens ein Viertel des gesamten Nennkapitals oder 
des rechnerischen Wertes der Gesamtanteile umfassen oder 

 - wenn die eingebrachten Anteile der übernehmenden Gesellschaft 
für sich oder gemeinsam mit ihr bereits vor der Einbringung 
gehörenden Anteilen unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte 
an der Gesellschaft, deren Anteile eingebracht werden, vermitteln 
oder erweitern. 

 - wenn die eingebrachten Anteile der übernehmenden Gesellschaft 
für sich oder gemeinsam mit ihr bereits vor der Einbringung 
gehörenden Anteilen unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte 
an der Gesellschaft, deren Anteile eingebracht werden, vermitteln 
oder erweitern. 

Zum Begriff des Kapitalanteiles zählt bei vertraglicher Einbeziehung 
auch der am Einbringungsstichtag ausstehende Teil des nachweisbar 
ausschließlich zur Anschaffung des einzubringenden Anteiles 
aufgenommenen Fremdkapitals. 

Zum Begriff des Kapitalanteiles zählt bei vertraglicher Einbeziehung 
auch der am Einbringungsstichtag ausstehende Teil des nachweisbar 
ausschließlich zur Anschaffung des einzubringenden Anteiles 
aufgenommenen Fremdkapitals. Verbindlichkeiten in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einer Einlage im Sinne des § 8 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 in die Körperschaft, deren Anteile 
übertragen werden, zählen jedenfalls zum Begriff des Kapitalanteils, 
wenn die Einlage innerhalb von zwei Jahren vor dem 
Einbringungsstichtag erfolgt ist. 

(3) 1. … (3) 1. … 

 2. Ausländische Körperschaften, die mit einer inländischen 
Kapitalgesellschaft oder Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
vergleichbar sind, wenn mit dem in Betracht kommenden ausländischen 
Staat ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht sowie andere 
ausländische Gesellschaften eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, die die in der Anlage zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Voraussetzungen des Artikels 3 der Richtlinie Nr. 90/434/EWG des 
Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 225 S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung erfüllen. 

 2. Ausländische Körperschaften, die mit einer inländischen 
Kapitalgesellschaft oder Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
vergleichbar sind, wenn mit dem in Betracht kommenden ausländischen 
Staat ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht sowie andere 
ausländische Gesellschaften eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, die die in der Anlage zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Voraussetzungen des Artikels 3 der Richtlinie 2009/133/EG in der 
jeweils geltenden Fassung erfüllen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) … (4) … 

§ 16. (1) bis (5) … § 16. (1) bis (5) … 

 (6) Abweichend von § 14 Abs. 1 kann bei der Einbringung von Betrieben 
und Teilbetrieben der zum Betriebsvermögen gehörende Grund und Boden mit 
den nach § 6 Z 14 des Einkommensteuergesetzes 1988 maßgebenden Werten 
angesetzt werden, wenn im Falle einer Veräußerung am Einbringungsstichtag 
§ 30 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 auf den Grund und Boden ganz 
oder teilweise anwendbar wäre. 

§ 17. (1) Der Einbringende hat Kapitalanteile, die nicht zu einem 
Betriebsvermögen gehören, mit den nach § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 maßgebenden Anschaffungskosten anzusetzen. 
Die Bewertungsregeln des § 16 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und 3 sind 
anzuwenden. 

§ 17. (1) Der Einbringende hat Kapitalanteile, die nicht zu einem 
Betriebsvermögen gehören, mit den nach § 27a Abs. 3 Z 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 maßgebenden Anschaffungskosten anzusetzen. 
Die Bewertungsregeln des § 16 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und 3 sind 
anzuwenden. 

(2) … (2) … 

§ 18. (1) und (2) … § 18. (1) und (2) … 

(3) Abweichend von Abs. 2 sind Rechtsbeziehungen des Einbringenden zur 
übernehmenden Körperschaft im Zusammenhang mit der Beschäftigung, der 
Kreditgewährung und der Nutzungsüberlassung, soweit sie sich auf das 
eingebrachte Vermögen beziehen, ab Vertragsabschluß, frühestens jedoch für 
Zeiträume steuerwirksam, die nach dem Abschluß des Einbringungsvertrages 
beginnen. Dies gilt im Falle der Einbringung durch eine Gesellschaft, bei der die 
Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, auch für die Mitunternehmer. 
Ausgenommen von den vorangehenden Sätzen sind Entgelte, die sich auf eine 
Rechtsbeziehung auf Grund einer Maßnahme nach § 16 Abs. 5 Z 2 bis 4 
beziehen, wenn die Entgeltvereinbarung am Tage des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages (Sacheinlagevertrages) getroffen wird. 

(3) Abweichend von Abs. 1 Z 5 sind Rechtsbeziehungen des Einbringenden 
zur übernehmenden Körperschaft im Zusammenhang mit der Beschäftigung, der 
Kreditgewährung und der Nutzungsüberlassung, soweit sie sich auf das 
eingebrachte Vermögen beziehen, ab Vertragsabschluß, frühestens jedoch für 
Zeiträume steuerwirksam, die nach dem Abschluß des Einbringungsvertrages 
beginnen. Dies gilt im Falle der Einbringung durch eine Gesellschaft, bei der die 
Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, auch für die Mitunternehmer. 
Ausgenommen von den vorangehenden Sätzen sind Entgelte, die sich auf eine 
Rechtsbeziehung auf Grund einer Maßnahme nach § 16 Abs. 5 Z 2 bis 4 
beziehen, wenn die Entgeltvereinbarung am Tage des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages (Sacheinlagevertrages) getroffen wird. 

(4) … (4) … 

(5) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist § 3 Abs. 2 und 3 anzuwenden. (5) Für zum Buchwert übernommene Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt Folgendes: 

  1. Der Teilwert von Grund und Boden ist in Evidenz zu nehmen, wenn 
beim Rechtsvorgänger im Falle einer Veräußerung am 
Einbringungsstichtag § 30 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 
auf den gesamten Grund und Boden anwendbar wäre. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  2. Bei späterer Veräußerung des Grund und Bodens ist wie folgt 
vorzugehen: 

  Für Wertveränderungen bis zum Einbringungsstichtag kann § 30 
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 angewendet werden, 
wobei an Stelle des Veräußerungserlöses der Teilwert gemäß Z 1 
tritt. 

   Für Wertveränderungen nach dem Einbringungsstichtag tritt der 
Teilwert gemäß Z 1 an die Stelle des Buchwerts. Für einen 
Inflationsabschlag ist auf den Einbringungsstichtag abzustellen. 

 (6) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist § 3 Abs. 2 und 3 anzuwenden. 

§ 20. (1) bis (4) … § 20. (1) bis (4) … 

(5) Geht durch die Einbringung die Eigenschaft von Anteilen an der 
übernehmenden Körperschaft als Beteiligung im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 unter, gelten diese Anteile bis zum Ende des 
zehnten Jahres nach Ablauf des Einbringungsstichtages als Beteiligung im Sinne 
des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988. § 30 des Einkommensteuergesetzes 
1988 bleibt unberührt. 

 

(6) Gehören die anläßlich der Einbringung erworbenen Anteile nicht zum 
Betriebsvermögen, gilt folgendes: 

(6) Wird ein Kapitalanteil eingebracht, bei dem die Möglichkeit der 
Besteuerung der stillen Reserven nach den Regelungen des 
Einkommensteuergesetzes 1988 am Tag des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages nicht gegeben ist, sind § 5 Abs. 1 und 2 sinngemäß 
anzuwenden. 

 1. Ergibt sich die Möglichkeit der Besteuerung der stillen Reserven nicht 
schon nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 1988, ist 
Abs. 5 anzuwenden. Dies gilt auch für Anteile, auf die im Sinne des 
Abs. 4 Z 1 oder Z 3 zu- oder abgeschrieben wurde, hinsichtlich des zu- 
oder abgeschriebenen Teiles, im Falle der Z 3 jedoch nur, wenn die 
Möglichkeit der Besteuerung der stillen Reserven hinsichtlich der 
Anteile an der einbringenden Körperschaft gegeben war. 

 

 2. Ist ein Kapitalanteil eingebracht worden, bei dem die Möglichkeit der 
Besteuerung der stillen Reserven nach § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 am Tag des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages nicht gegeben war, ist § 5 Abs. 1 und 2 
sinngemäß anzuwenden. Entsteht durch die Einbringung eine Beteiligung 

 

1960 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

42 von 119

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  43 von 119 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
im Sinne des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988, gilt der höhere 
gemeine Wert dieser Beteiligung als Anschaffungskosten. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

§ 30. (1) 1. … § 30. (1) 1. … 

 2. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich 
übernommener Vermögensteile entsteht, gilt Folgendes: 

 2. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich 
übernommener Vermögensteile entsteht, gilt Folgendes: 

 - Sie sind mit dem höheren Teilwert anzusetzen.  - Sie sind mit dem höheren Teilwert anzusetzen. 

 - Werden Vermögensteile übernommen, für die bei dem 
übernehmenden Nachfolgeunternehmer die Steuerschuld auf 
Grund einer Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder 
auf Grund des § 6 Z 6 oder des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 nicht festgesetzt worden ist, sind 
die Anschaffungskosten oder fortgeschriebenen Buchwerte vor 
der Umgründung oder Verlegung anzusetzen. Die spätere 
Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist der übernehmende 
Nachfolgeunternehmer nach, dass Wertsteigerungen im übrigen 
EU/EWR-Raum eingetreten sind, sind diese vom 
Veräußerungserlös abzuziehen. 

 - Werden Vermögensteile übernommen, für die bei dem 
übernehmenden Nachfolgeunternehmer die Steuerschuld auf 
Grund einer Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder 
auf Grund des § 6 Z 6 oder des § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b des 
Einkommensteuergesetzes 1988 nicht festgesetzt worden ist oder 
gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Teilstrich nicht entstanden ist, sind 
beim übernehmenden Nachfolgeunternehmer die 
fortgeschriebenen Buchwerte oder die Anschaffungskosten vor 
der Umgründung oder Verlegung anzusetzen. Die spätere 
Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist der übernehmende 
Nachfolgeunternehmer nach, dass Wertsteigerungen im übrigen 
EU/EWR-Raum eingetreten sind, sind diese vom 
Veräußerungserlös abzuziehen. 

 3. …  3. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 36. (1) Bei den Anteilsinhabern der spaltenden Körperschaft und im Falle 
der Spaltung zur Aufnahme auch bei den Anteilsinhabern übernehmender 
Körperschaften gilt der dem Spaltungsplan oder Spaltungs- und 
Übernahmevertrag entsprechende Austausch von Anteilen nicht als Tausch. Die 
Anteile an den neuen oder übernehmenden Körperschaften gelten mit Beginn des 
dem Spaltungsstichtag folgenden Tages als erworben. Neue Anteile treten für 
Zwecke der Anwendung der Fristen der §§ 30 und 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 an die Stelle der alten Anteile. 

§ 36. (1) Bei den Anteilsinhabern der spaltenden Körperschaft und im Falle 
der Spaltung zur Aufnahme auch bei den Anteilsinhabern übernehmender 
Körperschaften gilt der dem Spaltungsplan oder Spaltungs- und 
Übernahmevertrag entsprechende Austausch von Anteilen nicht als Tausch. Die 
Anteile an den neuen oder übernehmenden Körperschaften gelten mit Beginn des 
dem Spaltungsstichtag folgenden Tages als erworben. Für neue Anteile sind die 
Anschaffungszeitpunkte der alten Anteile maßgeblich. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Tauschvorgänge im Sinne des Abs. 1, die ohne oder ohne wesentliche 
Zuzahlung (Abs. 4) erfolgen, gelten nicht als Veräußerung und Anschaffung. Die 
Anteile an den neuen oder übernehmenden Körperschaften gelten mit Beginn des 
dem Spaltungsstichtag folgenden Tages als erworben. Neue Anteile treten für 
Zwecke der Anwendung der Fristen der §§ 30 und 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 an die Stelle der alten Anteile. 

(2) Tauschvorgänge im Sinne des Abs. 1, die ohne oder ohne wesentliche 
Zuzahlung (Abs. 4) erfolgen, gelten nicht als Veräußerung und Anschaffung. Die 
Anteile an den neuen oder übernehmenden Körperschaften gelten mit Beginn des 
dem Spaltungsstichtag folgenden Tages als erworben. Für neue Anteile sind die 
Anschaffungszeitpunkte der alten Anteile maßgeblich. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 38a. (1) bis(3) … § 38a. (1) bis(3) … 

(4) Spaltende und übernehmende Körperschaften können nur unbeschränkt 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§ 1 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) und ausländische Gesellschaften eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, die die in der Anlage zu diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 3 der Richtlinie 
Nr. 90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 225 S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung erfüllen, sein, wenn an der spaltenden Körperschaft am 
Spaltungsstichtag mehr als ein Anteilsinhaber beteiligt ist. 

(4) Spaltende und übernehmende Körperschaften können nur unbeschränkt 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§ 1 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) und ausländische Gesellschaften eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, die die in der Anlage zu diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 3 der Richtlinie 
2009/133/EG in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, sein, wenn an der 
spaltenden Körperschaft am Spaltungsstichtag mehr als ein Anteilsinhaber 
beteiligt ist. 

(5) … (5) … 

§ 38d. (1) und (2) … § 38d. (1) und (2) … 

(3) Entsteht durch die Spaltung bei einem Anteilsinhaber eine Beteiligung 
im Sinne des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988, gilt der höhere gemeine 
Wert dieser Beteiligung abzüglich erhaltender liquider Mittel als 
Anschaffungskosten. 

 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

§ 38e. (1) Bei einer nicht unter § 38d fallenden Spaltung gilt der 
spaltungsvertragsmäßige Tausch eines Anteils an der spaltenden Körperschaft 
gegen Anteile an übernehmenden Körperschaften ohne oder ohne wesentliche 
Ausgleichszahlung (Abs. 3) nicht als Veräußerung und Anschaffung. Dies gilt 
auch, wenn die Anteilsinhaber der spaltenden Körperschaft 
spaltungsvertragsmäßig nur Anteile an den übernehmenden Körperschaften 
tauschen. Neue Anteile treten für Zwecke der Anwendung der Fristen der §§ 30 
und 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 an die Stelle der alten Anteile. 

§ 38e. (1) Bei einer nicht unter § 38d fallenden Spaltung gilt der 
spaltungsvertragsmäßige Tausch eines Anteils an der spaltenden Körperschaft 
gegen Anteile an übernehmenden Körperschaften ohne oder ohne wesentliche 
Ausgleichszahlung (Abs. 3) nicht als Veräußerung und Anschaffung. Dies gilt 
auch, wenn die Anteilsinhaber der spaltenden Körperschaft 
spaltungsvertragsmäßig nur Anteile an den übernehmenden Körperschaften 
tauschen. Neue Anteile treten für Zwecke der Anwendung der Fristen der §§ 30 
und 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 an die Stelle der alten Anteile. Für 
neue Anteile sind die Anschaffungszeitpunkte der alten Anteile maßgeblich. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

3. Teil 3. Teil 

Übergangs-und Schlussbestimmungen Übergangs-und Schlussbestimmungen 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

6. a) bis g) …  6. a) bis g) … 

 h) Die §§ 32 bis 38 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 797/1996 sind, soweit sie sich auf Spaltungen im Sinne des § 32 
Abs. 2 und 3 beziehen, letztmalig auf Spaltungen anzuwenden, denen 
ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1997 zugrunde liegt. Die §§ 38a bis 38f 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 sind auf 
Steuerspaltungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 
31. Dezember 1996 und vor dem 1. Jänner 2013 zugrunde gelegt wird. 

 h) Die §§ 32 bis 38 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 797/1996 sind, soweit sie sich auf Spaltungen im Sinne des § 32 
Abs. 2 und 3 beziehen, letztmalig auf Spaltungen anzuwenden, denen 
ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1997 zugrunde liegt. Die §§ 38a bis 38f 
sind auf Steuerspaltungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 
31. Dezember 1996 und vor dem 1. Jänner 2018 zu Grunde liegt. 

 i) und j) …  i) und j) … 

 7. bis 19. …  7. bis 19. … 

Anlage Anlage 

(zu Art. I, II, III und VI) (zu Art. I, II, III und VI) 

Gesellschaften im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 90/434/EWG (ABl. 
Nr. L 225 vom 20.08.1990 S. 1) über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, 
Spaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von 
Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, in der 
Fassung der Richtlinie 2006/98/EG (ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006 S. 129), der 
Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der 
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik (ABl. Nr. L 236 vom 
23.09.2003 S. 33) und der Akte über die Bedingungen des Beitritts der 
Bulgarischen Republik und Rumäniens (ABl. Nr. L 157 vom 21.06.2005 S. 203). 

Gesellschaften im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 2009/133/EG über das 
gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die 
Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die 
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung 
des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen 
Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat, ABl. 
Nr. L 310 vom 25.11.2009 S. 34. 

Gesellschaft im Sinne des Artikels 3 der genannten Richtlinie ist jede 
Gesellschaft, die 

Gesellschaft im Sinne des Artikels 3 der genannten Richtlinie ist jede 
Gesellschaft, die 

 1.a) bis x) …  1.a) bis x) … 

 y) die Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung 
„aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, 

 y) die Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung 
„aktiebolag“, „bankaktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
„sparbank“, „ömsesidiga försäkringsbolag“; „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“ und „ömsesidiga 

försäkringsbolag“; 

 aa) Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung 
„събирателнот дрүҗество“, „қомандитното дрүҗество“, 
дрүҗеството с ограничена отговорност“, „акционерното 
дрүҗество“ „қомандитното дрүҗество с акции“, 
неперсонифицирано дрүҗество“ кооперации“, „кооперативни 
съюзи“, „държавни предприятия“, die nach bulgarischem Recht 
gegründet wurden und gewerbliche Tätigkeiten ausüben; 

 aa) Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung 
„събирателнот дрүҗество“, „қомандитното дрүҗество“, 
дрүҗеството с ограничена отговорност“, „акционерното 
дрүҗество“ „қомандитното дрүҗество с акции“, кооперации“, 
„кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, die nach 
bulgarischem Recht gegründet wurden und gewerbliche 
Tätigkeiten ausüben; 

 ab) …  ab) … 

 2. …  2. … 

 3. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden Steuern  3. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden Steuern 

 — …  — … 

 — Daň z příjmů právnických in der Tschechischen Republik,  — daň z příjmů právnických osob in der Tschechischen Republik, 

 — …  — … 

Artikel 5 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994) 

§ 3a. (1) bis (11) … § 3a. (1) bis (11) … 

(12) Die kurzfristige Vermietung eines Beförderungsmittels wird an dem Ort 
ausgeführt, an dem dieses Beförderungsmittel dem Leistungsempfänger 
tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Als kurzfristig gilt eine Vermietung 
während eines ununterbrochenen Zeitraumes 

 (12) 1. Die kurzfristige Vermietung eines Beförderungsmittels wird an dem 
Ort ausgeführt, an dem dieses Beförderungsmittel dem 
Leistungsempfänger tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Als 
kurzfristig gilt eine Vermietung während eines ununterbrochenen 
Zeitraumes 

 a) von nicht mehr als 90 Tagen bei Wasserfahrzeugen,  a) von nicht mehr als 90 Tagen bei Wasserfahrzeugen, 

 b) von nicht mehr als 30 Tagen bei allen anderen Beförderungsmitteln.  b) von nicht mehr als 30 Tagen bei allen anderen Beförderungsmitteln. 

  2. Die Vermietung eines Beförderungsmittels, ausgenommen die 
kurzfristige Vermietung im Sinne der Z 1, wird an dem Ort ausgeführt an 
dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, soweit diese Leistung an einen Nichtunternehmer im 
Sinne des Abs. 5 Z 3 erbracht wird. 

 Die Vermietung eines Sportbootes wird bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des ersten Satzes jedoch an dem Ort ausgeführt, an dem 
das Sportboot dem Leistungsempfänger tatsächlich zur Verfügung 
gestellt wird, wenn dieser Ort mit dem Ort, von dem aus der 
Unternehmer sein Unternehmen betreibt, oder mit dem Ort der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Betriebsstätte, wenn die Leistung von der Betriebsstätte ausgeführt wird, 
übereinstimmt. 

(13) bis (16) … (13) bis (16) … 

§ 4. (1) bis (7) … § 4. (1) bis (7) … 

(8) a) und b) … (8) a) und b) … 

 c) im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 lit. a nach den nichtabzugsfähigen 
Ausgaben (Aufwendungen); 

 c) im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 lit. a nach den nichtabzugsfähigen 
Ausgaben (Aufwendungen). 

 d) im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 lit. b nach den Ausgaben 
(Aufwendungen). 

 

(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 76/2011) (9) Ungeachtet Abs. 1 ist der Normalwert die Bemessungsgrundlage für 
Lieferungen und sonstige Leistungen durch den Unternehmer für Zwecke, die 
außerhalb des Unternehmens liegen oder für den Bedarf seines Personals, sofern 

  a) das Entgelt niedriger als der Normalwert ist und der Empfänger der 
Lieferung oder sonstigen Leistung nicht oder nicht zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt ist; 

  b) das Entgelt niedriger als der Normalwert ist, der Unternehmer nicht 
oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Umsatz 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 7 bis 26 oder Z 28 steuerfrei ist; 

  c) das Entgelt höher als der Normalwert ist und der Unternehmer nicht 
oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 Dies gilt nicht für die Lieferung von Grundstücken sowie für die Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken. 

 „Normalwert“ ist der gesamte Betrag, den ein Empfänger einer Lieferung oder 
sonstigen Leistung auf derselben Absatzstufe, auf der die Lieferung oder sonstige 
Leistung erfolgt, an einen unabhängigen Lieferer oder Leistungserbringer zahlen 
müsste, um die betreffenden Gegenstände oder sonstigen Leistungen zu diesem 
Zeitpunkt unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs zu erhalten. Kann 
keine vergleichbare Lieferung oder sonstige Leistung ermittelt werden, ist der 
Normalwert unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 8 lit. a und b zu bestimmen. 

(10) … (10) … 

§ 6. (1) 1. bis 7. … § 6. (1) 1. bis 7. … 

 8. a) bis h) …  8. a) bis h) … 

 i) die Verwaltung von Sondervermögen nach dem  i) die Verwaltung von Sondervermögen nach dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 532/1993, und dem Immobilien-
Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003, und die Verwaltung von 
Beteiligungen im Rahmen des Kapitalfinanzierungsgeschäftes (§ 1 
Abs. 1 Z 15 des Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993) durch 
Unternehmer, die eine Konzession für dieses Geschäft besitzen, sowie 
die Verwaltung von durch die anderen Mitgliedstaaten als solche 
definierten Sondervermögen; 

Investmentfondsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 77, und dem Immobilien-
Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003, und die Verwaltung von 
Beteiligungen im Rahmen des Kapitalfinanzierungsgeschäftes (§ 1 
Abs. 1 Z 15 des Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993) durch 
Unternehmer, die eine Konzession für dieses Geschäft besitzen, sowie 
die Verwaltung von durch die anderen Mitgliedstaaten als solche 
definierten Sondervermögen; 

 j) und k) …  j) und k) … 

 9. a) und b) …  9. a) und b) … 

 c) die Umsätze aus Versicherungsverhältnissen und aus 
Pensionskassengeschäften im Sinne des Pensionskassengesetzes, 
soweit für diese Umsätze ein Versicherungsentgelt im Sinne des § 3 
des Versicherungssteuergesetzes 1953 gezahlt wird oder das 
Deckungserfordernis gemäß § 48 des Pensionskassengesetzes oder 
vergleichbare Deckungsbeträge überwiesen werden, sowie die 
Leistungen, die darin bestehen, daß anderen Personen 
Versicherungsschutz verschafft wird, weiters die Umsätze aus dem 
Mitarbeitervorsorgekassengeschäft im Sinne des Betrieblichen 
Mitarbeitervorsorgegesetzes – BMVG, BGBl. I Nr. 100/2002; 

 c) die Umsätze aus Versicherungsverhältnissen und aus 
Pensionskassengeschäften im Sinne des Pensionskassengesetzes, 
soweit für diese Umsätze ein Versicherungsentgelt im Sinne des § 3 
des Versicherungssteuergesetzes 1953 gezahlt wird oder das 
Deckungserfordernis gemäß § 48 des Pensionskassengesetzes oder 
vergleichbare Deckungsbeträge überwiesen werden, sowie die 
Leistungen, die darin bestehen, daß anderen Personen 
Versicherungsschutz verschafft wird, weiters die Umsätze aus dem 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgekassengeschäft im Sinne des 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes – 
BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002; 

 d) …  d) … 

 10. bis 18. …  10. bis 18. … 

 19. die Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt, Dentist, Psychotherapeut, 
Hebamme sowie als freiberuflich Tätiger im Sinne des § 52 Abs. 4 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 102/1961 in der Fassung BGBl. Nr. 872/1992 
und des § 7 Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 460/1992; steuerfrei 
sind auch die sonstigen Leistungen von Gemeinschaften, deren 
Mitglieder Angehörige der oben bezeichneten Berufe sind, gegenüber 
ihren Mitgliedern, soweit diese Leistungen unmittelbar zur Ausführung 
der nach dieser Bestimmung steuerfreien Umsätze verwendet werden und 
soweit die Gemeinschaften von ihren Mitgliedern lediglich die genaue 
Erstattung des jeweiligen Anteils an den gemeinsamen Kosten fordern; 

 19. die Umsätze aus Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die 
im Rahmen der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Dentist, Psychotherapeut, 
Hebamme sowie als freiberuflich Tätiger im Sinne des § 35 Abs. 1 Z 1 in 
Verbindung mit § 11 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, 
BGBl. I Nr. 108/1997, des § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Z 1 bis 7 des 
MTD-Gesetzes, BGBl. Nr. 460/1992 sowie § 45 Z 1 in Verbindung mit 
§ 29 des Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetzes, BGBl. I 
Nr. 169/2002, durchgeführt werden; steuerfrei sind auch die sonstigen 
Leistungen von Gemeinschaften, deren Mitglieder Angehörige der oben 
bezeichneten Berufe sind, gegenüber ihren Mitgliedern, soweit diese 
Leistungen unmittelbar zur Ausführung der nach dieser Bestimmung 
steuerfreien Umsätze verwendet werden und soweit die Gemeinschaften 
von ihren Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen 
Anteils an den gemeinsamen Kosten fordern; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 20. bis 26. …  20. bis 26. … 

 27. die Umsätze der Kleinunternehmer. Kleinunternehmer ist ein 
Unternehmer, der im Inland einen Wohnsitz oder Sitz hat und dessen 
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 
30.000 Euro nicht übersteigen. Bei dieser Umsatzgrenze bleiben die 
Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen 
außer Ansatz. Das einmalige Überschreiten der Umsatzgrenze um nicht 
mehr als 15% innerhalb eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist 
unbeachtlich. Nicht unter die Steuerbefreiung fallen die Umsätze, die 
nach § 20 Abs. 4 und 5 besteuert werden; 

 27. die Umsätze der Kleinunternehmer. Kleinunternehmer ist ein 
Unternehmer, der im Inland einen Wohnsitz oder Sitz hat und dessen 
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 
30.000 Euro nicht übersteigen. Bei dieser Umsatzgrenze bleiben die 
Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen 
außer Ansatz. Das einmalige Überschreiten der Umsatzgrenze um nicht 
mehr als 15% innerhalb eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist 
unbeachtlich; 

 28. …  28. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) 1. bis 3. … (4) 1. bis 3. … 

 4. a) bis n) …  4. a) bis n) … 

 o) Die Bestimmungen der §§ 94, 96, 97 Abs. 1 des Zollrechts-
Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, sowie des § 97a des 
Zollrechts-Durchführungsgesetzes, eingefügt durch BGBl. 
Nr. 516/1995, sind sinngemäß anzuwenden. 

 o) Die Bestimmungen der §§ 94, 96 und 97 Abs. 1 des Zollrechts-
Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

 p) …  p) … 

 5. und 6. …  5. und 6. … 

 7. der Gegenstände, die nach den Artikeln 137 bis 144 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. Nr. L 302/1) im Verfahren der 
vorübergehenden Verwendung frei von den Einfuhrabgaben eingeführt 
werden können, ausgenommen die Fälle der teilweisen Befreiung von 
den Einfuhrabgaben. Artikel 572 Abs. 1 der Verordnung (EWG) mit 
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, Nr. 2454/93, ABl. Nr. 
L 253, S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1335/2003, 
ABl. Nr. L 187 vom 26. Juli 2003, S 16 gilt mit der Maßgabe, daß die 
hergestellten Gegenstände zur Gänze aus dem Zollgebiet der 
Gemeinschaft auszuführen sind; 

 7. der Gegenstände, die nach den Artikeln 137 bis 144 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. Nr. L 302/1) im Verfahren der 
vorübergehenden Verwendung frei von den Einfuhrabgaben eingeführt 
werden können, ausgenommen die Fälle der teilweisen Befreiung von 
den Einfuhrabgaben. Artikel 572 Abs. 1 der Verordnung (EWG) mit 
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, Nr. 2454/93, ABl. Nr. 
L 253, S 1, gilt mit der Maßgabe, daß die hergestellten Gegenstände zur 
Gänze aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft auszuführen sind; 

 8. und 9. …  8. und 9. … 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(2) 1. … (2) 1. … 

 a) - der in der Anlage Z 1 bis Z 43a aufgezählten Gegenstände und  a) - der in der Anlage Z 1 bis Z 43a aufgezählten Gegenstände und 

 - von Münzen und Medaillen aus Edelmetallen, wenn die 
Bemessungsgrundlage für die Umsätze dieser Gegenstände mehr 
als 250 vH des unter Zugrundelegung des Feingewichts 
berechneten Metallwerts ohne Umsatzsteuer beträgt (aus 
Positionen 7118, 9705 und 9706 der Kombinierten Nomenklatur); 

 - von Münzen und Medaillen aus Edelmetallen, wenn die 
Bemessungsgrundlage für die Umsätze dieser Gegenstände mehr 
als 250 vH des unter Zugrundelegung des Feingewichts 
berechneten Metallwerts ohne Umsatzsteuer beträgt (aus Position 
7118 sowie aus Unterpositionen 9705 00 00 und 9706 00 00 der 
Kombinierten Nomenklatur); 

 b) bis d) …  b) bis d) … 

 2. bis 7. …  2. bis 7. … 

 a) Feste mineralische Brennstoffe, ausgenommen Retortenkohle 
(Positionen 2701, 2702 sowie aus Position 2703 und aus 
Position 2704 der Kombinierten Nomenklatur); 

 a) Feste mineralische Brennstoffe, ausgenommen Retortenkohle 
(Positionen 2701 und 2702 sowie aus Unterpositionen 2703 00 00 und 
2704 00 der Kombinierten Nomenklatur); 

 b) Leuchtöl (Kerosin) und Heizöle (Unterpositionen 2710 00 51 und 
2710 00 55 sowie 2710 00 71 bis 2710 00 78 der Kombinierten 
Nomenklatur) sowie zum Verheizen bestimmtes Gasöl im Sinne des 
Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetzes, BGBl. Nr. 259/1966 (aus 
Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten Nomenklatur); 

 b) Leuchtöl (Unterposition 2710 19 25 der Kombinierten Nomenklatur), 
Heizöle (aus Unterpositionen 2710 19 und 2710 20 der Kombinierten 
Nomenklatur) und Gasöle (aus Unterposition 2710 19, außer 
Unterpositionen 2710 19 31 und 2710 19 35 und aus Unterposition 
2710 20 der Kombinierten Nomenklatur); 

 c) Gase und elektrischer Strom (Positionen 2705, 2711 und 2716 der 
Kombinierten Nomenklatur); 

 c) Gase und elektrischer Strom (Unterposition 2705 00 00, Position 2711 
und Unterposition 2716 00 00 der Kombinierten Nomenklatur); 

 d) …  d) … 

 8. bis 15. …  8. bis 15. … 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 11. (1) Führt der Unternehmer Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 aus, 
ist er berechtigt, Rechnungen auszustellen. Führt er die Umsätze an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, soweit sie 
nicht Unternehmer ist, aus, ist er verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Führt der 
Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung oder Werkleistung im 
Zusammenhang mit einem Grundstück an einen Nichtunternehmer aus, ist er 
verpflichtet eine Rechnung auszustellen. Der Unternehmer hat seiner 
Verpflichtung zur Rechnungsausstellung innerhalb von sechs Monaten nach 
Ausführung des Umsatzes nachzukommen. 

§ 11. (1) 1. Führt der Unternehmer Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 aus, 
ist er berechtigt, Rechnungen auszustellen. Führt er die Umsätze an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, soweit sie 
nicht Unternehmer ist, aus, ist er verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Führt der 
Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung oder Werkleistung im 
Zusammenhang mit einem Grundstück an einen Nichtunternehmer aus, ist er 
verpflichtet eine Rechnung auszustellen. Der Unternehmer hat seiner 
Verpflichtung zur Rechnungsausstellung innerhalb von sechs Monaten nach 
Ausführung des Umsatzes nachzukommen. 

  2. Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht auch, wenn 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  - der leistende Unternehmer sein Unternehmen vom Inland aus 
betreibt oder sich die Betriebsstätte, von der aus die Leistung 
erbracht wird, im Inland befindet, 

  - der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der die Lieferung 
oder sonstige Leistung für sein Unternehmen bezieht oder eine 
juristische Person ist, die nicht Unternehmer ist, 

  - die Steuerschuld für die im anderen Mitgliedstaat ausgeführte 
Lieferung oder sonstige Leistung auf den Leistungsempfänger 
übergeht und 

  - der leistende Unternehmer in diesem Mitgliedstaat weder sein 
Unternehmen betreibt noch eine an der Leistungserbringung 
beteiligte Betriebsstätte hat. 

 Dies gilt nicht, wenn mittels Gutschrift abgerechnet wird. 

 Der Unternehmer hat seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte sonstige Leistungen, für die der 
Leistungsempfänger entsprechend Art. 196 der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl. Nr. L 347 vom 11.12.2006 S. 1, die 
Steuer schuldet, spätestens am fünfzehnten Tag des Kalendermonates, der auf den 
Kalendermonat folgt, in dem die sonstige Leistung ausgeführt worden ist, 
nachzukommen. 

 Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht auch, wenn der leistende 
Unternehmer sein Unternehmen vom Inland aus betreibt oder sich die 
Betriebsstätte, von der aus die Leistung erbracht wird, im Inland befindet und die 
Lieferung oder sonstige Leistung im Drittlandsgebiet an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, soweit sie 
nicht Unternehmer ist, ausgeführt wird. 

Diese Rechnungen müssen - soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist - die folgenden Angaben enthalten: 

 3. Rechnungen müssen – soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist – die folgenden Angaben enthalten: 

 1. den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden 
Unternehmers; 

 a) den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden 
Unternehmers; 

 2. den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des 
Empfängers der sonstigen Leistung. Bei Rechnungen, deren 
Gesamtbetrag 10 000 Euro übersteigt, ist weiters die dem 
Leistungsempfänger vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer anzugeben, wenn der leistende Unternehmer im 

 b) den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des 
Empfängers der sonstigen Leistung. Bei Rechnungen, deren 
Gesamtbetrag 10 000 Euro übersteigt, ist weiters die dem 
Leistungsempfänger vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer anzugeben, wenn der leistende Unternehmer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inland einen Wohnsitz (Sitz), seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder eine 
Betriebsstätte hat und der Umsatz an einen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen ausgeführt wird; 

im Inland einen Wohnsitz (Sitz), seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder 
eine Betriebsstätte hat und der Umsatz an einen anderen Unternehmer 
für dessen Unternehmen ausgeführt wird; 

 3. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten 
Gegenstände oder die Art und den Umfang der sonstigen Leistung; 

 c) die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten 
Gegenstände oder die Art und den Umfang der sonstigen Leistung; 

 4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, 
über den sich die sonstige Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen, die abschnittsweise abgerechnet werden (zB 
Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe des 
Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen Kalendermonat nicht 
übersteigt; 

 d) den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, 
über den sich die sonstige Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen, die abschnittsweise abgerechnet werden 
(beispielsweise Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe des 
Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen Kalendermonat nicht 
übersteigt; 

 5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 4) und den 
anzuwendenden Steuersatz, im Falle einer Steuerbefreiung einen 
Hinweis, dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung eine 
Steuerbefreiung gilt; 

 e) das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 4) und den 
anzuwendenden Steuersatz, im Falle einer Steuerbefreiung einen 
Hinweis, dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung eine 
Steuerbefreiung gilt; 

 6. den auf das Entgelt (Z 5) entfallenden Steuerbetrag.  f) den auf das Entgelt (lit. e) entfallenden Steuerbetrag. Wird die 
Rechnung in einer anderen Währung als Euro ausgestellt, ist der 
Steuerbetrag nach Anwendung einer dem § 20 Abs. 6 entsprechenden 
Umrechnungsmethode zusätzlich in Euro anzugeben. Steht der Betrag 
in Euro im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung noch nicht fest, hat 
der Unternehmer nachvollziehbar anzugeben, welche 
Umrechnungsmethode gemäß § 20 Abs. 6 angewendet wird. Der 
Vorsteuerabzug (§ 12) bemisst sich nach dem in Euro angegebenen 
oder jenem Betrag in Euro, der sich nach der ausgewiesenen 
Umrechnungsmethode ergibt; 

Weiters hat die Rechnung folgende Angaben zu enthalten:  

 - das Ausstellungsdatum;  g) das Ausstellungsdatum; 

 - eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, 
die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird; 

 h) eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die 
zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird; 

 - soweit der Unternehmer im Inland Lieferungen oder sonstige 
Leistungen erbringt, für die das Recht auf Vorsteuerabzug besteht, 
die dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer. 

 i) soweit der Unternehmer im Inland Lieferungen oder sonstige 
Leistungen erbringt, für die das Recht auf Vorsteuerabzug besteht, die 
dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer. 

Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgeltes für eine 
noch nicht ausgeführte steuerpflichtige Lieferung oder sonstige Leistung, so 

 4. Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgeltes 
für eine noch nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung, so 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gelten die ersten drei Sätze sinngemäß. Wird eine Endrechnung erteilt, so sind in 
ihr die vor Ausführung der Lieferung oder sonstigen Leistung vereinnahmten 
Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die 
Teilentgelte Rechnungen im Sinne des zweiten und dritten Satzes ausgestellt 
worden sind. 

gelten die Vorschriften dieses Bundesgesetzes über die 
Rechnungsausstellung sinngemäß. 

 Wird eine Endrechnung erteilt, so sind in ihr die vor Ausführung der 
Lieferung oder sonstigen Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die 
auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die Teilentgelte 
Rechnungen im Sinne dieses Absatzes ausgestellt worden sind. 

(1a) Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im Sinne 
des § 19 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d und Abs. 1e aus, 
für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, hat er in den Rechnungen die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers anzugeben und 
auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinzuweisen. Die 
Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht 
anzuwenden. 

(1a) Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen aus, für 
die der Leistungsempfänger nach § 19 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 
1c, Abs. 1d oder Abs. 1e die Steuer schuldet, hat er in den Rechnungen die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers anzugeben und 
auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinzuweisen. Die 
Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht 
anzuwenden. 

 Dies gilt auch, wenn der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausführt, für die eine Verpflichtung zur 
Rechnungsausstellung nach Abs. 1 besteht. 

 Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im Sinne des 
§ 19 Abs. 1 zweiter Satz oder des § 19 Abs. 1c aus, besteht keine Verpflichtung 
zur Rechnungsausstellung nach Abs. 1, wenn er sein Unternehmen vom übrigen 
Gemeinschaftsgebiet aus betreibt oder sich die Betriebsstätte, von der aus die 
Leistung erbracht wird, im übrigen Gemeinschaftsgebiet befindet. Dies gilt nicht, 
wenn der Leistungsempfänger mittels Gutschrift abrechnet. Eine solche 
Gutschrift hat auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Leistungsempfängers sowie den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers zu enthalten. Die Vorschrift über den gesonderten 
Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht anzuwenden. Richtet sich die 
Rechnungsausstellung für eine nach § 3a Abs. 6 im Inland steuerbare sonstige 
Leistung, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 19 Abs. 1 zweiter 
Satz schuldet, nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes, hat diese spätestens 
am fünfzehnten Tag des Kalendermonates, der auf den Kalendermonat folgt, in 
dem die sonstige Leistung ausgeführt worden ist, zu erfolgen. 

(2) Als Rechnung im Sinne des Abs. 1 gilt jede Urkunde, mit der ein (2) Als Rechnung im Sinne des Abs. 1 und Abs. 1a gilt jede Urkunde, mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, gleichgültig, 
wie diese Urkunde im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Hierunter fallen 
Quittungen, Abrechnungen, Gegenrechnungen und Frachtbriefe. Die nach Abs. 1 
erforderlichen Angaben können auch in anderen Belegen enthalten sein, auf die in 
der Rechnung hingewiesen wird. 

der ein Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, 
gleichgültig, wie diese Urkunde im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Die nach 
Abs. 1 und Abs. 1a erforderlichen Angaben können auch in anderen Belegen 
enthalten sein, auf die in der Rechnung hingewiesen wird. 

Als Rechnung gilt auch eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung, 
sofern der Empfänger zustimmt. Sie gilt nur unter der Voraussetzung als 
Rechnung, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
gewährleistet sind. Der Bundesminister für Finanzen bestimmt mit Verordnung 
die Anforderungen, bei deren Vorliegen diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

Als Rechnung gilt auch eine elektronische Rechnung, sofern der Empfänger 
dieser Art der Rechnungsausstellung zustimmt. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen 
wird. Sie gilt nur unter der Voraussetzung als Rechnung im Sinne des Abs. 1 und 
Abs. 1a, dass die Echtheit ihrer Herkunft, die Unversehrtheit ihres Inhalts und 
ihre Lesbarkeit gewährleistet sind. Echtheit der Herkunft bedeutet die Sicherheit 
der Identität des leistenden Unternehmers oder des Ausstellers der Rechnung. 
Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, dass der nach diesem Bundesgesetz 
erforderliche Rechnungsinhalt nicht geändert wurde. Der Bundesminister für 
Finanzen bestimmt mit Verordnung die Anforderungen, bei deren Vorliegen diese 
Voraussetzungen jedenfalls erfüllt sind. 

Stellt der Unternehmer Rechnungen gemäß Abs. 1 und Abs. 1a aus, so hat er eine 
Durchschrift oder Abschrift anzufertigen und sieben Jahre aufzubewahren; das 
gleiche gilt sinngemäß für Belege, auf die in einer Rechnung hingewiesen wird. 
Auf die Durchschriften oder Abschriften ist § 132 Abs. 2 der 
Bundesabgabenordnung anwendbar. Die Echtheit der Herkunft und die 
Unversehrtheit des Inhalts der auf elektronischem Weg übermittelten Rechnungen 
muss für die Dauer von sieben Jahren gewährleistet sein. 

Stellt der Unternehmer Rechnungen gemäß Abs. 1 und Abs. 1a aus, so hat er 
eine Durchschrift oder Abschrift anzufertigen und sieben Jahre aufzubewahren; 
das gleiche gilt sinngemäß für Belege, auf die in einer Rechnung hingewiesen 
wird. Auf die Durchschriften oder Abschriften ist § 132 Abs. 2 der 
Bundesabgabenordnung anwendbar. Die Echtheit der Herkunft, die 
Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der elektronischen Rechnungen 
müssen für die Dauer von sieben Jahren gewährleistet sein. 

(3) Für die unter Abs. 1 Z 1 und 2 geforderten Angaben ist jede Bezeichnung 
ausreichend, die eine eindeutige Feststellung des Namens und der Anschrift des 
Unternehmens sowie des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der 
sonstigen Leistung ermöglicht. 

(3) Für die unter Abs. 1 Z 3 lit. a und b geforderten Angaben ist jede 
Bezeichnung ausreichend, die eine eindeutige Feststellung des Namens und der 
Anschrift des Unternehmens sowie des Abnehmers der Lieferung oder des 
Empfängers der sonstigen Leistung ermöglicht. 

(4) Die im Abs. 1 Z 1 bis 3 geforderten Angaben können auch durch 
Schlüsselzahlen oder Symbole ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige 
Bestimmung aus der Rechnung oder aus anderen Unterlagen gewährleistet ist. 
Diese Unterlagen müssen sowohl beim Aussteller als auch beim Empfänger der 
Rechnung vorhanden sein, es sei denn, daß vom Rechnungsaussteller öffentlich 
kundgemachte Tarife zur Verrechnung kommen. 

(4) Die im Abs. 1 Z 3 lit. a bis c geforderten Angaben können auch durch 
Schlüsselzahlen oder Symbole ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige 
Bestimmung aus der Rechnung oder aus anderen Unterlagen gewährleistet ist. 
Diese Unterlagen müssen sowohl beim Aussteller als auch beim Empfänger der 
Rechnung vorhanden sein, es sei denn, daß vom Rechnungsaussteller öffentlich 
kundgemachte Tarife zur Verrechnung kommen. 

(5) … (5) … 

(6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht übersteigt, genügen (6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht übersteigt, genügen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
neben dem Ausstellungsdatum folgende Angaben: neben dem Ausstellungsdatum folgende Angaben: 

 1. Der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden 
Unternehmers; 

 1. Der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden 
Unternehmers; 

 2. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten 
Gegenstände oder die Art und der Umfang der sonstigen Leistung; 

 2. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten 
Gegenstände oder die Art und der Umfang der sonstigen Leistung; 

 3. der Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über 
den sich die Leistung erstreckt; 

 3. der Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über 
den sich die Leistung erstreckt; 

 4. das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung 
in einer Summe und 

 4. das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung 
in einer Summe und 

 5. der Steuersatz.  5. der Steuersatz. 

Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

 Besteht nach Abs. 1 eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen, 
ist eine vereinfachte Rechnungsausstellung ausgeschlossen. Das gilt auch in den 
Fällen des § 19 Abs. 1 zweiter Satz und des § 19 Abs. 1c, wenn sich die 
Rechnungsausstellung nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes richtet. 

(7) … (7) … 

(8) 1. und 2. … (8) 1. und 2. … 

 3. die Gutschrift muß die im Abs. 1 geforderten Angaben enthalten. Die 
Abs. 3 bis 6 sind sinngemäß anzuwenden; 

 3. die Gutschrift muss die in Abs. 1 und Abs. 1a geforderten Angaben 
enthalten und als solche bezeichnet werden. Die Abs. 2 bis 6 sind 
sinngemäß anzuwenden; 

 4. …  4. … 

(9) bis (15) … (9) bis (15) … 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 

 1. Die von anderen Unternehmern in einer Rechnung (§ 11) an ihn 
gesondert ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige 
Leistungen, die im Inland für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. 
Soweit der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor 
Ausführung dieser Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die 
Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet worden ist. Wurde die 
Lieferung oder die sonstige Leistung an einen Unternehmer ausgeführt, 
der wusste oder wissen musste, dass der betreffende Umsatz im 
Zusammenhang mit Umsatzsteuerhinterziehungen oder sonstigen, die 

 1. Die von anderen Unternehmern in einer Rechnung (§ 11) an ihn 
gesondert ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige 
Leistungen, die im Inland für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. 
Besteuert der Unternehmer nach vereinnahmten Entgelten (§ 17) – 
ausgenommen Unternehmen im Sinne des § 17 Abs. 1 zweiter Satz – ist 
zusätzliche Voraussetzung, dass die Zahlung geleistet worden ist. Soweit 
der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor 
Ausführung der Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die 
Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet worden ist. Wurde die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Umsatzsteuer betreffenden Finanzvergehen steht, entfällt das Recht auf 
Vorsteuerabzug. Dies gilt insbesondere auch, wenn ein solches 
Finanzvergehen einen vor- oder nachgelagerten Umsatz betrifft; 

Lieferung oder die sonstige Leistung an einen Unternehmer ausgeführt, 
der wusste oder wissen musste, dass der betreffende Umsatz im 
Zusammenhang mit Umsatzsteuerhinterziehungen oder sonstigen, die 
Umsatzsteuer betreffenden Finanzvergehen steht, entfällt das Recht auf 
Vorsteuerabzug. Dies gilt insbesondere auch, wenn ein solches 
Finanzvergehen einen vor- oder nachgelagerten Umsatz betrifft; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(2) bis (14) … (2) bis (14) … 

(15) Erbringt ein Unternehmer an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen eine Lieferung gemäß § 3 Abs. 2 oder eine sonstige Leistung 
gemäß § 3a Abs. 1a, so ist er berechtigt, dem Empfänger der Lieferung oder 
sonstigen Leistung den dafür geschuldeten Steuerbetrag gesondert in Rechnung 
zu stellen. Dieser in der Rechnung gesondert ausgewiesene Betrag gilt für den 
Empfänger der Lieferung oder sonstigen Leistung als eine für eine entgeltliche 
steuerpflichtige Lieferung oder sonstige Leistung gesondert in Rechnung gestellte 
Steuer. Weist der Unternehmer in der Rechnung einen Betrag aus, den er für 
diesen Umsatz nicht schuldet, so ist dieser Betrag wie eine nach § 11 Abs. 12 auf 
Grund der Rechnung geschuldete Steuer zu behandeln. 

(15) Erbringt ein Unternehmer an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen eine Lieferung gemäß § 3 Abs. 2 oder eine sonstige Leistung 
gemäß § 3a Abs. 1a, so ist er berechtigt, dem Empfänger der Lieferung oder 
sonstigen Leistung den dafür geschuldeten Steuerbetrag gesondert in Rechnung 
zu stellen. Dieser in der Rechnung gesondert ausgewiesene Betrag gilt für den 
Empfänger der Lieferung oder sonstigen Leistung als eine für eine entgeltliche 
steuerpflichtige Lieferung oder sonstige Leistung gesondert in Rechnung gestellte 
Steuer. Weist der Unternehmer in der Rechnung einen Betrag aus, den er für 
diesen Umsatz nicht schuldet, so ist dieser Betrag wie eine nach § 11 Abs. 12 auf 
Grund der Rechnung geschuldete Steuer zu behandeln. Ist aufgrund der 
Anwendung des § 4 Abs. 9 das Entgelt niedriger als die Bemessungsgrundlage, 
gelten die vorherigen Ausführungen sinngemäß. 

(156) und (17) … (16) und (17) … 

§ 17. (1) Unternehmer, die eine Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ausüben, weiters berufsrechtlich zugelassene 
Gesellschaften und gesetzliche Prüfungs- und Revisionsverbände, die der 
freiberuflichen Tätigkeit entsprechende Leistungen erbringen, haben die Steuer 
für die mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Umsätze nach den 
vereinnahmten Entgelten zu berechnen (Istbesteuerung). Das gleiche gilt bei 
Unternehmen, welche Gas-, Wasser-, Elektrizitäts- oder Heizwerke betreiben, 
und bei Anstalten zur Müllbeseitigung und zur Abfuhr von Spülwasser und 
Abfällen, für alle Umsätze, die mit dem Betrieb von solchen Werken oder 
Anstalten regelmäßig verbunden sind, wobei mit der Rechnungslegung das 
Entgelt als vereinnahmt und die Lieferungen und sonstigen Leistungen als 
ausgeführt anzusehen sind; Teilzahlungsanforderungen für Gas-, Wasser-, 
Elektrizitäts- und Wärmelieferungen gelten auch dann als Rechnungen im Sinne 
des § 11, wenn sie die im § 11 Abs. 1 Z 3 und 4 geforderten Angaben nicht 

§ 17. (1) Unternehmer, die eine Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ausüben, weiters berufsrechtlich zugelassene 
Gesellschaften und gesetzliche Prüfungs- und Revisionsverbände, die der 
freiberuflichen Tätigkeit entsprechende Leistungen erbringen, haben die Steuer 
für die mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Umsätze nach den 
vereinnahmten Entgelten zu berechnen (Istbesteuerung), wenn ihr Gesamtumsatz 
in einem der beiden vorangegangenen Kalenderjahre nicht mehr als 2 000 000 
Euro betragen hat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
enthalten. 

 Das gleiche gilt – ohne Umsatzgrenze – bei Unternehmen, welche Gas-, 
Wasser-, Elektrizitäts- oder Heizwerke betreiben, und bei Anstalten zur 
Müllbeseitigung und zur Abfuhr von Spülwasser und Abfällen, für alle Umsätze, 
die mit dem Betrieb von solchen Werken oder Anstalten regelmäßig verbunden 
sind, wobei mit der Rechnungslegung das Entgelt als vereinnahmt und die 
Lieferungen und sonstigen Leistungen als ausgeführt anzusehen sind; 
Teilzahlungsanforderungen für Gas-, Wasser-, Elektrizitäts- und 
Wärmelieferungen gelten auch dann als Rechnungen im Sinne des § 11, wenn sie 
die im § 11 Abs. 1 Z 3 lit. c und d geforderten Angaben nicht enthalten. 

Das Finanzamt hat auf Antrag zu gestatten, daß ein Unternehmer im Sinne des 
§ 17 Abs. 1 erster Satz die Steuer für die mit diesen Tätigkeiten 
zusammenhängenden Umsätze nach den vereinbarten Entgelten berechnet 
(Sollbesteuerung). 

Das Finanzamt hat auf Antrag zu gestatten, dass ein Unternehmer im Sinne des 
§ 17 Abs. 1 erster Satz die Steuer für die mit diesen Tätigkeiten 
zusammenhängenden Umsätze nach den vereinbarten Entgelten berechnet 
(Sollbesteuerung). 

(2) … (2) … 

(3) Die Steuer ist nach vereinbarten Entgelten zu berechnen: (3) Die Steuer ist nach vereinbarten Entgelten zu berechnen: 

  - in den Fällen des Abs. 1 erster Unterabsatz, wenn der 
Gesamtumsatz in beiden vorangegangenen Kalenderjahren 
2 000 000 Euro überstiegen hat, mit Ablauf dieses Zeitraumes, 

 - in den Fällen des Abs. 2 Z 1 mit Beginn des Kalenderjahres, für 
das die Buchführungspflicht eingetreten ist, 

 - in den Fällen des Abs. 2 Z 1 mit Beginn des Kalenderjahres, für 
das die Buchführungspflicht eingetreten ist, 

 - in den Fällen des Abs. 2 Z 2, wenn der Gesamtumsatz in zwei 
aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 110 000 Euro überstiegen 
hat, mit Ablauf dieses Zeitraumes. 

 - in den Fällen des Abs. 2 Z 2, wenn der Gesamtumsatz in zwei 
aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 110 000 Euro überstiegen 
hat, mit Ablauf dieses Zeitraumes. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

§ 19. (1) Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 der 
Unternehmer, in den Fällen des § 11 Abs. 14 der Aussteller der Rechnung. 

§ 19. (1) Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 der 
Unternehmer, in den Fällen des § 11 Abs. 14 der Aussteller der Rechnung. 

Bei sonstigen Leistungen (ausgenommen die entgeltliche Duldung der Benützung 
von Bundesstraßen und die in § 3a Abs. 11a genannten Leistungen) und bei 
Werklieferungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn 

Bei sonstigen Leistungen (ausgenommen die entgeltliche Duldung der Benützung 
von Bundesstraßen und die in § 3a Abs. 11a genannten Leistungen) und bei 
Werklieferungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn 

 - der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) 
noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder eine an der 
Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte hat und 

 - der leistende Unternehmer im Inland weder sein Unternehmen 
betreibt noch eine an der Leistungserbringung beteiligte 
Betriebsstätte hat und 

 - der Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5  - der Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 1 und 2 ist oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
ist, die Nichtunternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 3 ist. 

Z 1 und 2 ist oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
ist, die Nichtunternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 3 ist. 

Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer. Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer. 

(1a) und (1b) … (1a) und (1b) … 

(1c) Bei der Lieferung von Gas über ein Erdgasnetz im Gebiet der 
Gemeinschaft oder jedes an ein solches Netz angeschlossene Netz, von 
Elektrizität oder von Wärme oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze, wenn sich 
der Ort dieser Lieferung nach § 3 Abs. 13 oder 14 bestimmt und der liefernde 
Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder eine an der Lieferung beteiligte Betriebsstätte hat, wird die Steuer 
vom Empfänger der Lieferung geschuldet, wenn er im Inland für Zwecke der 
Umsatzsteuer erfasst ist. 

(1c) Bei der Lieferung von Gas über ein Erdgasnetz im Gebiet der 
Gemeinschaft oder jedes an ein solches Netz angeschlossene Netz, von 
Elektrizität oder von Wärme oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze, wenn sich 
der Ort dieser Lieferung nach § 3 Abs. 13 oder 14 bestimmt und der liefernde 
Unternehmer im Inland weder sein Unternehmen betreibt noch eine an der 
Lieferung beteiligte Betriebsstätte hat, wird die Steuer vom Empfänger der 
Lieferung geschuldet, wenn er im Inland für Zwecke der Umsatzsteuer erfasst ist. 

Der liefernde Unternehmer haftet für diese Steuer. Der liefernde Unternehmer haftet für diese Steuer. 

(1d) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung bestimmen, 
dass bei Umsätzen, die in Art. 199 Abs. 1 lit. d der Richtlinie 2006/112/EG über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl. Nr. L 347 vom 11.12.2006 S. 1, 
angeführt sind, die Steuer vom Leistungsempfänger geschuldet wird, wenn dieser 
Unternehmer ist. Weiters kann in der Verordnung bestimmt werden, dass der 
leistende Unternehmer für diese Steuer haftet. 

(1d) Der Bundesminister für Finanzen kann zur Vermeidung von 
Steuerhinterziehungen oder –umgehungen durch Verordnung festlegen, dass für 
bestimmte Umsätze die Steuer vom Leistungsempfänger geschuldet wird, wenn 
dieser Unternehmer ist und diese Möglichkeit den Mitgliedstaaten in Titel XI 
Kapitel 1 Abschnitt 1 der Richtlinie 2006/112/EG eingeräumt wird oder dafür 
eine Ermächtigung gemäß Art. 395 der Richtlinie 2006/112/EG vorliegt. Weiters 
kann in der Verordnung bestimmt werden, dass der leistende Unternehmer für 
diese Steuer haftet. 

(1e) … (1e) … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 20. (1) Bei der Berechnung der Steuer ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 
und 2 - soweit nicht Abs. 4 gilt - von der Summe der Umsätze auszugehen, für 
welche die Steuerschuld im Laufe eines Veranlagungszeitraumes entstanden ist. 
Dem ermittelten Betrag sind die nach § 11 Abs. 12 und 14, die nach § 16 Abs. 2 
und die gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d und 
Abs. 1e geschuldeten Beträge hinzuzurechnen. Ein Unternehmer, der für einen 
Betrieb den Gewinn gemäß § 2 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder 
gemäß § 7 Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 nach einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermittelt, kann dieses Wirtschaftsjahr 
durch eine gegenüber dem Finanzamt abgegebene schriftliche Erklärung als 
Veranlagungszeitraum wählen; dies gilt jedoch nicht für Unternehmer, 

§ 20. (1) Bei der Berechnung der Steuer ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 
und 2 von der Summe der Umsätze auszugehen, für welche die Steuerschuld im 
Laufe eines Veranlagungszeitraumes entstanden ist. Dem ermittelten Betrag sind 
die nach § 11 Abs. 12 und 14, die nach § 16 Abs. 2 und die gemäß § 19 Abs. 1 
zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d und Abs. 1e geschuldeten 
Beträge hinzuzurechnen. Ein Unternehmer, der für einen Betrieb den Gewinn 
gemäß § 2 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder gemäß § 7 Abs. 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 nach einem vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahr ermittelt, kann dieses Wirtschaftsjahr durch eine gegenüber dem 
Finanzamt abgegebene schriftliche Erklärung als Veranlagungszeitraum wählen; 
dies gilt jedoch nicht für Unternehmer, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) In den Fällen des Abs. 4 bleibt das Recht des Unternehmers, beim 
zuständigen Finanzamt den Vorsteuerabzug nach Maßgabe des § 12 - unter 
Bedachtnahme auf § 21 Abs. 9 - geltend zu machen, unberührt, wenn die 
gesetzliche Frist zur Einreichung der Steuererklärung eingehalten wird. Der 
Unternehmer hat in der Voranmeldung (Steuererklärung) anzugeben, daß für die 
Beförderung von Personen im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr eine 
Einzelbesteuerung erfolgt ist; im Falle einer Veranlagung ist für solche Umsätze 
eine Steuer nicht festzusetzen. 

 

Der Unternehmer kann bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist zur 
Einreichung der Steuererklärung schriftlich beantragen, daß nach Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes an Stelle der Einzelbesteuerung (Abs. 4) die Steuer nach 
den allgemeinen Vorschriften berechnet wird. Die bei der Einzelbesteuerung 
entrichtete Steuer ist auf die zu entrichtende Steuer anzurechnen. 

 

(6) Werte in einer anderen Währung als Euro sind auf Euro nach dem Kurs 
umzurechnen, den der Bundesminister für Finanzen als Durchschnittskurs für den 
Zeitraum festsetzt, in dem die Leistung ausgeführt, das Entgelt oder ein Teil des 
Entgeltes vor Ausführung der Leistung (§ 19 Abs. 2 Z 1 lit. a) vereinnahmt wird 
oder - bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (§ 17) - das Entgelt 
vereinnahmt wird. 

(6) Werte in einer anderen Währung als Euro sind auf Euro nach dem Kurs 
umzurechnen, den der Bundesminister für Finanzen als Durchschnittskurs für den 
Zeitraum festsetzt, in dem die Leistung ausgeführt, das Entgelt oder ein Teil des 
Entgeltes vor Ausführung der Leistung (§ 19 Abs. 2 Z 1 lit. a) vereinnahmt wird 
oder – bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (§ 17) – das Entgelt 
vereinnahmt wird. Der Unternehmer kann stattdessen auch den letzten, von der 
Europäischen Zentralbank veröffentlichten, Umrechnungskurs anwenden. 

Der Unternehmer ist berechtigt, die Umrechung (Anm.: richtig: 
Umrechnung) nach dem Tageskurs vorzunehmen, wenn die einzelnen Beträge 
durch Bankmitteilungen oder Kurszettel belegt werden. 

Weiters ist der Unternehmer berechtigt, die Umrechnung nach dem 
Tageskurs vorzunehmen, wenn die einzelnen Beträge durch Bankmitteilungen 
oder Kurszettel belegt werden. 

(7) … (7) … 

§ 24. (1) bis (6) … § 24. (1) bis (6) … 

(7) Der Unternehmer hat in der Rechnung darauf hinzuweisen, dass die 
Differenzbesteuerung angewendet wurde. Die Vorschrift über den gesonderten 
Steuerausweis in einer Rechnung (§ 11 Abs. 1) findet keine Anwendung. § 11 
Abs. 12 ist sinngemäß anzuwenden. 

(7) Der Unternehmer hat in der Rechnung darauf hinzuweisen, dass die 
Differenzbesteuerung angewendet wurde, beispielsweise durch die Angabe 

  - „Kunstgegenstände/Sonderregelung“, 

  - „Sammlungsstücke und Antiquitäten/Sonderregelung“, oder 

1960 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

59 von 119

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  60 von 119 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  - „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“ bei anderen 
beweglichen körperlichen Gegenständen im Sinne des Abs. 1. 

 Die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung (§ 11 
Abs. 1) findet keine Anwendung. § 11 Abs. 12 ist sinngemäß anzuwenden. 

(8) bis (12) … (8) bis (12) … 

§ 27. (1) bis (6a) … § 27. (1) bis (6a) … 

(7) Ein Unternehmer, der im Inland weder Wohnsitz noch Sitz oder 
Betriebsstätte hat und der steuerpflichtige Umsätze im Inland tätigt, kann einen 
nach Abs. 8 zugelassenen Bevollmächtigten (Fiskalvertreter), der auch 
Zustellungsbevollmächtigter sein muss, beauftragen und dem Finanzamt bekannt 
geben. Ein Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet weder Wohnsitz noch Sitz 
oder Betriebsstätte hat und der steuerpflichtige Umsätze im Inland tätigt, 
ausgenommen solche, für die der Leistungsempfänger gemäß § 27 Abs. 4 haftet, 
hat einen nach Abs. 8 zugelassenen Bevollmächtigten (Fiskalvertreter), der auch 
Zustellungsbevollmächtigter sein muss, zu beauftragen und dem Finanzamt 
bekannt zu geben. Das gilt nicht, wenn mit dem Staat, in dem dieser Unternehmer 
seinen Wohnsitz oder Sitz hat, eine Rechtsvereinbarung über die gegenseitige 
Amtshilfe, deren Anwendungsbereich mit dem der Richtlinien 76/308/EWG und 
77/799/EWG sowie der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 (ABl. Nr. L 264 vom 
15.10.2003 S. 1) vergleichbar ist, besteht. Der Bundesminister für Finanzen stellt 
mit Verordnung fest, wenn eine solche Rechtsvereinbarung besteht. 

(7) Ein Unternehmer, der im Inland weder Wohnsitz noch Sitz oder 
Betriebsstätte hat und der steuerpflichtige Umsätze im Inland tätigt, kann einen 
nach Abs. 8 zugelassenen Bevollmächtigten (Fiskalvertreter), der auch 
Zustellungsbevollmächtigter sein muss, beauftragen und dem Finanzamt bekannt 
geben. Ein Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet weder Wohnsitz noch Sitz 
oder Betriebsstätte hat und der steuerpflichtige Umsätze im Inland tätigt, 
ausgenommen solche, für die der Leistungsempfänger gemäß § 27 Abs. 4 haftet, 
hat einen nach Abs. 8 zugelassenen Bevollmächtigten (Fiskalvertreter), der auch 
Zustellungsbevollmächtigter sein muss, zu beauftragen und dem Finanzamt 
bekannt zu geben. Das gilt nicht, wenn mit dem Staat, in dem dieser Unternehmer 
seinen Wohnsitz oder Sitz hat, eine Rechtsvereinbarung über die gegenseitige 
Amtshilfe, deren Anwendungsbereich mit dem der Richtlinien 2010/24/EU über 
die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte 
Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen, ABl. Nr. L 84 vom 31.03.2010 S. 1 
und 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. Nr. L 64 
vom 11.03.2011 S. 1 sowie der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer, ABl. Nr. L 268 vom 12.10.2010 S. 1, vergleichbar ist, 
besteht. Der Bundesminister für Finanzen stellt mit Verordnung fest, wenn eine 
solche Rechtsvereinbarung besteht. 

(8) und (9) … (8) und (9) … 

Art. 1. (1) und (2) … Art. 1. (1) und (2) … 

(3) 1. a) bis d) … (3) 1. a) bis d) … 

 e) damit an dem Gegenstand durch einen anderen Unternehmer eine 
sonstige Leistung erbracht wird, sofern der Gegenstand nach 
Erbringung der sonstigen Leistung wieder zur Verfügung des 
Auftraggebers in den Mitgliedstaat gelangt, von dem aus der 

 e) für Arbeiten an dem Gegenstand oder die Begutachtung dieses 
Gegenstandes durch einen anderen Unternehmer, sofern der 
Gegenstand nach Erbringung der sonstigen Leistung wieder zur 
Verfügung des Auftraggebers in den Mitgliedstaat gelangt, von dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gegenstand versendet oder befördert worden ist; aus der Gegenstand versendet oder befördert worden ist; 

 f) bis h) …  f) bis h) … 

 2. …  2. … 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

Art. 3. (1) 1. a) bis d) … Art. 3. (1) 1. a) bis d) … 

 e) damit an dem Gegenstand durch einen anderen Unternehmer eine 
sonstige Leistung erbracht wird, sofern der Gegenstand nach 
Erbringung der sonstigen Leistung wieder zur Verfügung des 
Auftraggebers in den Mitgliedstaat gelangt, von dem aus der 
Gegenstand versendet oder befördert worden ist; 

 e) für Arbeiten an dem Gegenstand oder die Begutachtung dieses 
Gegenstandes durch einen anderen Unternehmer, sofern der 
Gegenstand nach Erbringung der sonstigen Leistung wieder zur 
Verfügung des Auftraggebers in den Mitgliedstaat gelangt, von dem 
aus der Gegenstand versendet oder befördert worden ist; 

 f) bis h) …  f) bis h) … 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

Art. 4. (1) und (2) … Art. 4. (1) und (2) … 

 (3) § 4 Abs. 9 gilt auch für den innergemeinschaftlichen Erwerb. 

Art. 11. (1) Führt der Unternehmer steuerfreie Lieferungen im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 aus, so ist er zur Ausstellung von Rechnungen verpflichtet, in denen 
er auf die Steuerfreiheit hinweist. Soweit Unternehmer Lieferungen im Sinne des 
Art. 3 Abs. 3 und sonstige Leistungen im Sinne des Art. 3a Abs. 1 im Inland 
ausführen, sind sie zur Ausstellung von Rechnungen mit gesondertem Ausweis 
der Steuer verpflichtet. Der erste Satz gilt auch für Fahrzeuglieferer (Art. 2). 

Art. 11. (1) Führt der Unternehmer steuerfreie Lieferungen im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 aus, so ist er spätestens am fünfzehnten Tag des Kalendermonates, 
der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Lieferung ausgeführt worden ist, zur 
Ausstellung einer Rechnung verpflichtet, in der er auf die Steuerfreiheit hinweist. 
Soweit Unternehmer Lieferungen im Sinne des Art. 3 Abs. 3 und sonstige 
Leistungen im Sinne des Art. 3a Abs. 1 im Inland ausführen, sind sie zur 
Ausstellung von Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Steuer verpflichtet. 
Der erste Satz gilt auch für Fahrzeuglieferer (Art. 2). 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 180/2004) (4) Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgeltes 
für eine noch nicht ausgeführte steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, 
besteht hiefür keine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung. 

(5) § 11 Abs. 6 gilt nicht für Rechnungen über innergemeinschaftliche 
Lieferungen. 

(5) § 11 Abs. 6 gilt nicht für Rechnungen über innergemeinschaftliche 
Lieferungen und für Rechnungen gemäß Art. 25 Abs. 4. 

Art. 21. (1) Die Bestimmung des § 21 gilt sinngemäß auch für juristische 
Personen, die ausschließlich eine Steuer für Umsätze nach Art. 1 oder Art. 25 
Abs. 5 zu entrichten haben, sowie für Personen, die keine Unternehmer sind und 
Steuerbeträge nach Art. 7 Abs. 4 zweiter Satz schulden. Eine 

Art. 21. (1) Die Bestimmung des § 21 gilt sinngemäß auch für juristische 
Personen, die ausschließlich eine Steuer für Umsätze nach Art. 1 oder Art. 25 
Abs. 5 zu entrichten haben, sowie für Personen, die keine Unternehmer sind und 
Steuerbeträge nach Art. 7 Abs. 4 zweiter Satz schulden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sondervorauszahlung ist nicht zu entrichten. 

(2) bis (11) … (2) bis (11) … 

Art. 25. (1) bis (3) … Art. 25. (1) bis (3) … 
Rechnungsausstellung durch den Erwerber Rechnungsausstellung durch den Erwerber 

 (4) Die Rechnungsausstellung richtet sich nach den Vorschriften des 
Mitgliedstaates, von dem aus der Erwerber sein Unternehmen betreibt. Wird die 
Lieferung von der Betriebsstätte des Erwerbers ausgeführt, ist das Recht des 
Mitgliedstaates maßgebend, in dem sich die Betriebsstätte befindet. Rechnet der 
Leistungsempfänger, auf den die Steuerschuld übergeht, mittels Gutschrift ab, 
richtet sich die Rechnungsausstellung nach den Vorschriften des Mitgliedstaates, 
in dem die Lieferung ausgeführt wird. 

(4) Die Rechnung muß bei Anwendung der Befreiung des Abs. 3 zusätzlich 
folgende Angaben enthalten: 

Sind für die Rechnungsausstellung die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
maßgebend, muss die Rechnung zusätzlich folgende Angaben enthalten: 

 - einen ausdrücklichen Hinweis auf das Vorliegen eines 
innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäftes und die 
Steuerschuldnerschaft des letzten Abnehmers, 

 - einen ausdrücklichen Hinweis auf das Vorliegen eines 
innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäftes und die 
Steuerschuldnerschaft des letzten Abnehmers, 

 - die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, unter der der 
Unternehmer (Erwerber) den innergemeinschaftlichen Erwerb und 
die nachfolgende Lieferung der Gegenstände bewirkt hat, und 

 - die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, unter der der 
Unternehmer (Erwerber) den innergemeinschaftlichen Erwerb und 
die nachfolgende Lieferung der Gegenstände bewirkt hat, und 

 - die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers der 
Lieferung. 

 - die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers der 
Lieferung. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Art. 27. (1) und (2) … Art. 27. (1) und (2) … 

(3) Für Erhebungen zur Erfüllung der Auskunftsverpflichtung nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 (ABl. Nr. L 264 vom 15.10.2003 S. 1) gilt die 
Bundesabgabenordnung sinngemäß. 

(3) Für Erhebungen zur Erfüllung der Auskunftsverpflichtung nach der 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 gilt die Bundesabgabenordnung sinngemäß. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Anlage Anlage 

 1. Lebende Tiere der Unterpositionen 0101 10 90, 0101 90 11, 0101 90 30, 
0101 90 90 und der Positionen 0102 bis 0105 der Kombinierten 

 1. Lebende Tiere der Unterpositionen 0101 30 00, 0101 29 10, 0101 90 00 
und der Positionen 0102 bis 0105 der Kombinierten Nomenklatur. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nomenklatur. 

 2. Bienen und ausgebildete Blindenführhunde (aus Unterposition 
0106 9000 der Kombinierten Nomenklatur). 

 2. Bienen (Unterposition 0106 41 00 der Kombinierten Nomenklatur) und 
ausgebildete Blindenführhunde (aus Unterposition 0106 19 00 der 
Kombinierten Nomenklatur). 

 3. …  3. … 

 4. Fische, ausgenommen Zierfische; Krebstiere; Weichtiere und andere 
wirbellose Wassertiere (Kapitel 3 der Kombinierten Nomenklatur, 
ausgenommen Unterposition 0301 10). 

 4. Fische, ausgenommen Zierfische; Krebstiere; Weichtiere und andere 
wirbellose Wassertiere (Kapitel 3 der Kombinierten Nomenklatur, 
ausgenommen Unterpositionen 0301 11 00 und 0301 19 00) 

 5. …  5. … 

 6. Federn von der zum Füllen verwendeten Art, roh; Daunen, roh 
(Unterposition 0505 10 10 der Kombinierten Nomenklatur). 

 

 7. und 8. …  7. und 8. … 

 9. Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder 
Zierzwecken, frisch (Unterposition 0603 10 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

 9. Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder 
Zierzwecken, frisch (aus Position 0603 der Kombinierten Nomenklatur). 

 10. Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und 
Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder 
Zierzwecken, frisch (aus Unterposition 0604 10 und Unterposition 
0604 91 der Kombinierten Nomenklatur). 

 10. Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und 
Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder 
Zierzwecken, frisch (Unterposition 0604 20 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

 11. bis 17. …  11. bis 17. … 

 18. Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713; Mehl, 
Grieß und Pulver von Erzeugnissen des Kapitels 8 (Unterpositionen 
1106 10 und 1106 30 der Kombinierten Nomenklatur). 

 18. Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713; Mehl, 
Grieß und Pulver von Erzeugnissen des Kapitels 8 (Unterpositionen 
1106 10 00 und 1106 30 der Kombinierten Nomenklatur). 

 19. Stärke von Weizen, Mais und Kartoffeln (Unterpositionen 1108 11, 
1108 12 und 1108 13 der Kombinierten Nomenklatur). 

 19. Stärke von Weizen, Mais und Kartoffeln (Unterpositionen 1108 11 00, 
1108 12 00 und 1108 13 00 der Kombinierten Nomenklatur). 

 20. a) bis e) …  20. a) bis e) … 

 f) Johannisbrot, Zuckerrüben, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, 
auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere 
pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln 
der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur 
menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen (Unterpositionen 1212 91 20, 1212 91 80, 
1212 99 30, 1212 99 41, 1212 99 49 und 1212 99 70 der Kombinierten 
Nomenklatur), 

 f) Johannisbrot, Zuckerrüben, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, 
auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere 
pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln 
der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur 
menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen (Unterpositionen 1212 91 20, 1212 91 80, 
1212 92 00, 1212 94 00, 1212 99 und 1212 99 41 der Kombinierten 
Nomenklatur), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 g) Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, 
gepresst oder in Form von Pellets (Position 1213 der Kombinierten 
Nomenklatur), 

 g) Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, 
gepresst oder in Form von Pellets (Position 1213 00 00 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 h) …  h) … 

 21. …  21. … 

22. … 22. … 

 a) Schweineschmalz und Geflügelfett (aus Unterpositionen 1501 00 11 
und 1501 00 19 sowie Unterposition 1501 00 90 der Kombinierten 
Nomenklatur), 

 a) Schweineschmalz und Geflügelfett (Unterposition 1501 10 90 und aus 
Unterposition 1501 90 00 der Kombinierten Nomenklatur), 

 b) Premierjus und Speisetalg (aus Unterposition 1502 00 90 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 b) Premierjus und Speisetalg (aus Unterposition 1502 10 90 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 c) …  c) … 

 d) genießbare pflanzliche Öle sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, 
jedoch nicht chemisch modifiziert (Unterpositionen 1507 10 90, 
1507 90 90, 1508 10 90, 1508 90 90, Positionen 1509 und 1510, 
Unterpositionen 1511 10 90, 1511 90 11, 1511 90 19, 1511 90 99, 
1512 11 91, 1512 11 99, 1512 19 91, 1512 19 99, 1512 21 90, 
1512 29 90, 1513 11 91, 1513 11 99, 1513 19 11, 1513 19 19, 
1513 19 91, 1513 19 99, 1513 21 30, 1513 21 90, 1513 29 11, 
1513 29 19, 1513 29 50, 1513 29 91, 1513 29 99, 1514 10 90, 
1514 90 90, 1515 19 90, 1515 21 90, 1515 29 90, 1515 30 90, 
1515 40 00, 1515 50 19, 1515 50 99, 1515 90 10, 1515 90 29, 
1515 90 39, 1515 90 51, 1515 90 59, 1515 90 91 und 1515 90 99 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 d) genießbare pflanzliche Öle sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, 
jedoch nicht chemisch modifiziert (Unterpositionen 1507 10 90, 
1507 90 90, 1508 10 90, 1508 90 90, Positionen 1509 und 1510 00, 
Unterpositionen 1511 10 90, 1511 90 11, 1511 90 19, 1511 90 99, 
1512 11 91, 1512 11 99, 1512 19 90, 1512 21 90, 1512 29 90, 
1513 11 91, 1513 11 99, 1513 19 11, 1513 19 19, 1513 19 91, 
1513 19 99, 1513 21 30, 1513 21 90, 1513 29 11, 1513 29 19, 
1513 29 50, 1513 29 90, 1514 11 90, 1514 19 90, 1514 91 90, 
1514 99 90, 1515 11 00, 1515 19 90, 1515 21 90, 1515 29 90, 
1515 30 90, 1515 50 19, 1515 50 99, 1515 90 11, 1515 90 29, 
1515 90 39, 1515 90 51, 1515 90 59, 1515 90 91 und 1515 90 99 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 e) und f) …  e) und f) … 

 g) Bienenwachs, roh (aus Unterposition 1521 90 91 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

 

 23. und 24. …  23. und 24. … 

 25. Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; 
Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 
(Positionen 1805 und 1806 der Kombinierten Nomenklatur). 

 25. Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; 
Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 
(Positionen 1805 00 00 und 1806 der Kombinierten Nomenklatur). 

 26. bis 32. …  26. bis 32. … 

 33. Tabak, unverarbeitet (Unterpositionen 2401 10 und 2401 20 der 
Kombinierten Nomenklatur). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 34. …  34. … 

 35. Handelsübliches Ammoniumcarbonat und andere Ammoniumcarbonate 
sowie Dinatriumcarbonat (Unterpositionen 2836 10 00 und 2836 20 00 
der Kombinierten Nomenklatur). 

 35. Handelsübliches Ammoniumcarbonat und andere Ammoniumcarbonate 
sowie Dinatriumcarbonat (Unterpositionen 2836 99 17 und 2836 20 00 
der Kombinierten Nomenklatur). 

 36. und 37. …  36. und 37. … 

 38. Tierische und pflanzliche Düngemittel (ausgenommen Guano), auch 
untereinander gemischt, nicht chemisch behandelt (aus Position 3101 der 
Kombinierten Nomenklatur). 

 38. Tierische und pflanzliche Düngemittel (ausgenommen Guano), auch 
untereinander gemischt, nicht chemisch behandelt (aus 
Position 3101 00 00 der Kombinierten Nomenklatur). 

 39. …  39. … 

 40. Zubereitete Enzyme, die Nährstoffe enthalten (aus Unterposition 
3507 90 00 der Kombinierten Nomenklatur). 

 40. Zubereitete Enzyme, die Nährstoffe enthalten (aus Unterposition 3507 90 
der Kombinierten Nomenklatur). 

 40. a) Süßungsmittel (aus Unterposition 3824 90 95 der Kombinierten 
Nomenklatur) 

 40a. Süßungsmittel (aus Unterposition 3824 90 97 der Kombinierten 
Nomenklatur) 

 41. Rohe, ganze Häute und Felle, frisch, gesalzen oder getrocknet (aus 
Positionen 4101, 4102 und 4103 der Kombinierten Nomenklatur). 

 

 42. a) …  42. a) … 

 b) Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig 
grob zugerichtet, ausgenommen tropische Hölzer (aus Unterpositionen 
4403 10, 4403 20, 4403 91, 4403 92 00 sowie Unterpositionen 
4403 99 10, 4403 99 30 und 4403 99 98 der Kombinierten 
Nomenklatur), 

 

 c) Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in 
der Längsrichtung gesägt (aus Unterpositionen 4404 10 00 und 
4404 20 00 der Kombinierten Nomenklatur). 

 

 43. …  43. … 

 a) Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder 
Blättern (Position 4901 und aus Positionen 9705 und 9706 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 a) Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder 
Blättern (Position 4901 und aus Positionen 9705 00 00 und 
9706 00 00 der Kombinierten Nomenklatur), 

 b) …  b) … 

 c) Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder 
(Position 4903 der Kombinierten Nomenklatur), 

 c) Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder 
(Position 4903 00 00 der Kombinierten Nomenklatur), 

 d) Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch 
gebunden (Position 4904 der Kombinierten Nomenklatur), 

 d) Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch 
gebunden (Position 4904 00 00 der Kombinierten Nomenklatur), 

 e) …  e) … 
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 43a. und 44. …  43a. und 44. … 

 a) Gemälde (zB Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, 
vollständig mit der Hand geschaffen, ausgenommen Zeichnungen der 
Position 4906 und handbemalte oder handverzierte gewerbliche 
Erzeugnisse; Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke (Position 
9701 der Kombinierten Nomenklatur), 

 a) Gemälde (zB Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, 
vollständig mit der Hand geschaffen, ausgenommen Zeichnungen der 
Position 4906 00 00 und handbemalte oder handverzierte gewerbliche 
Erzeugnisse; Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke (Position 
9701 der Kombinierten Nomenklatur), 

 b) Originalstiche, -schnitte und -steindrucke (Position 9702 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 b) Originalstiche, -schnitte und -steindrucke (Position 9702 00 00 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 c) Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art 
(Position 9703 der Kombinierten Nomenklatur), 

 c) Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art 
(Position 9703 00 00 der Kombinierten Nomenklatur), 

 d) Tapisserien, handgewebt, nach Originalentwürfen von Künstlern, 
jedoch höchstens acht Kopien je Werk (aus Position 58 05 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 d) Tapisserien, handgewebt, nach Originalentwürfen von Künstlern, 
jedoch höchstens acht Kopien je Werk (aus Position 5805 00 00 der 
Kombinierten Nomenklatur), 

 e) …  e) … 

 45. a) Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe, 
Ganzsachen und dergleichen, entwertet oder nicht entwertet, jedoch im 
Bestimmungsland weder gültig noch zum Umlauf vorgesehen (Position 
9704 der Kombinierten Nomenklatur), 

 45. a) Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe, 
Ganzsachen und dergleichen, entwertet oder nicht entwertet, jedoch im 
Bestimmungsland weder gültig noch zum Umlauf vorgesehen (Position 
9704 00 00 der Kombinierten Nomenklatur), 

 b) zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische 
Sammlungsstücke und Sammlungen; Sammlungsstücke von 
geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem, 
völkerkundlichem oder münzkundlichem Wert (Position 9705 der 
Kombinierten Nomenklatur). 

 b) zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische 
Sammlungsstücke und Sammlungen; Sammlungsstücke von 
geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem, 
völkerkundlichem oder münzkundlichem Wert (Position 9705 00 00 
der Kombinierten Nomenklatur). 

 46. Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt (Position 9706 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

 46. Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt (Position 9706 00 00 der 
Kombinierten Nomenklatur). 

Artikel 6 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955) 

§ 21. (1) 1. … § 21. (1) 1. … 

 a) bei den wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens sowie bei den Betriebsgrundstücken, die losgelöst von 
ihrer Zugehörigkeit zu einem Betriebsvermögen einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb bilden würden (§ 60 Abs. 1 Z 2), 
entweder um mehr als ein Zwanzigstel, mindestens aber um 200 Euro 
oder um mehr als 3 650 Euro, 

 a) bei wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens entweder um mehr als ein Zwanzigstel, mindestens aber 
um 300 Euro, oder um mehr als 3 700 Euro, 

 b) und c) …  b) und c) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. wenn die Art des Bewertungsgegenstandes von der zuletzt im 
Einheitswertbescheid festgestellten Art abweicht (Artfortschreibung). 

 2. wenn die Art des Bewertungsgegenstandes von der zuletzt im 
Einheitswertbescheid festgestellten Art abweicht (Artfortschreibung). 
Der Wechsel von einer Unterart in eine andere Unterart des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens führt nur dann zu einer Fortschreibung, 
wenn die Wertgrenzen der Z 1 lit. a überschritten werden. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 festgesetzten Wertgrenzen sind nicht zu beachten, 
wenn für einen Teil des Bewertungsgegenstandes ein Grund für eine 
Abgabenbefreiung eintritt oder wegfällt. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 festgesetzten Wertgrenzen sind nicht zu beachten, 
wenn für einen Teil des Bewertungsgegenstandes ein Grund für eine 
Abgabenbefreiung eintritt oder wegfällt, sowie, wenn der Mindestwert gemäß 
§ 25 über- oder unterschritten wird. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

§ 22. (1) bis (3) … § 22. (1) bis (3) … 

 (4) Eine Nachfeststellung ist weiters in jenen Fällen zulässig, in denen der 
Bescheid über die Hauptfeststellung oder über die Nachfeststellung nicht oder 
nicht rechtswirksam ergangen ist. Als Nachfeststellungszeitpunkt gilt in diesen 
Fällen frühestens der Beginn des Kalenderjahres, in dem das Recht auf 
Festsetzung der vom Einheitswert abgeleiteten Abgaben und Beiträge noch nicht 
verjährt ist. 

 (5) Eine Nachfeststellung ist auch vorzunehmen, wenn sich die 
Vermögensart bei einer wirtschaftlichen Einheit von land- und 
forstwirtschaftlichem Vermögen auf Grundvermögen oder von Grundvermögen 
auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen ändert. 

§ 30. (1) 1. Zum landwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Teile 
(insbesondere Grund und Boden, Gebäude, stehende und umlaufende 
Betriebsmittel, Nebenbetriebe und Sonderkulturen) einer wirtschaftlichen Einheit, 
die dauernd einem landwirtschaftlichen Hauptzweck dient (landwirtschaftlicher 
Betrieb). 

§ 30. (1) 1. Zum landwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Teile 
(insbesondere Grund und Boden, Gebäude, stehende und umlaufende 
Betriebsmittel, Nebenbetriebe und Sonder- und Obstkulturen) einer 
wirtschaftlichen Einheit, die dauernd einem landwirtschaftlichen Hauptzweck 
dient (landwirtschaftlicher Betrieb). 

 2. …  2. … 

(2) … (2) … 

 1. Zahlungsmittel, Geldforderungen und Wertpapiere,  1. Zahlungsmittel, Wertpapiere und Geldforderungen mit Ausnahme der in 
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung zur Auszahlung gelangten 
öffentlichen Gelder, 

 2. bis 6. …  2. bis 6. … 

(3) … (3) … 
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(4) Geflügelvermehrungszuchtbetriebe gelten als landwirtschaftliche 
Betrieb, wenn sie von einer Landwirtschaftskammer anerkannt sind. 

(4) Geflügelvermehrungszuchtbetriebe gelten als landwirtschaftliche 
Betrieb, wenn sie von einer Landwirtschaftskammer anerkannt sind. 
Geflügelvermehrungszuchtbetriebe sind mit dem Einzelertragswert zu bewerten. 
Der Bundesminister für Finanzen kann im Bedarfsfall nach Beratung im 
Bewertungsbeirat mit Verordnung Bewertungsansätze festlegen (§ 44). 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

(7) Die Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des 
Produktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. Für die Umrechnung der 
Tierbestände in Vieheinheiten (VE) gilt folgender Schlüssel: 
 

Pferde:   
Fohlen, Jungpferde bis ein Jahr 0,35 VE 
Jungpferde ein bis drei Jahre, Kleinpferde 0,6 VE 
andere Pferde über drei Jahre 0,8 VE 
Rinder:   
Rinder bis sechs Monate 0,3 VE 
Rinder sechs Monate bis ein Jahr 0,55 VE 
Rinder ein bis zwei Jahre 0,8 VE 
Rinder über zwei Jahre 1,0 VE 
Je 1000 Kilogramm erzeugte Milch sind 0,05 VE 
hinzuzurechnen. 

  

Schafe und Ziegen:   
Lämmer und Kitze bis sechs Monate 0,05 VE 
Schafe und Ziegen über sechs Monate 0,1 VE 
Schweine:   
Ferkel (10 bis 30 kg) 0,01 VE 
Mastschweine aus zugekauften Ferkeln 0,09 VE 
Mastschweine aus eigenen Ferkeln 0,1 VE 
Jungsauen, Jungeber 0,1 VE 
Zuchtsauen, Zuchteber 0,3 VE 
Hühner:   
Junghennen 0,002 VE 
Legehennen aus zugekauften Junghennen 0,013 VE 
Jungmasthühner 0,001 VE 
Übriges Geflügel:   
Mastenten 0,003 VE 

(7) Die Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des 
Produktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. Für die Umrechnung der 
Tierbestände in Vieheinheiten (VE) gilt folgender Schlüssel: 
 

Pferde:   
Fohlen, Jungpferde bis ein Jahr 0,35 VE 
Jungpferde ein bis drei Jahre, Kleinpferde 0,6 VE 
andere Pferde über drei Jahre 0,8 VE 
Rinder:   
Rinder bis sechs Monate 0,3 VE 
Rinder sechs Monate bis ein Jahr 0,55 VE 
Rinder ein bis zwei Jahre 0,8 VE 
Rinder über zwei Jahre 1,0 VE 
Schafe und Ziegen:   
Lämmer und Kitze bis sechs Monate 0,05 VE 
Schafe und Ziegen über sechs Monate 0,1 VE 
Schweine:   
Ferkel (10 bis 30 kg) 0,01 VE 
Mastschweine aus zugekauften Ferkeln 0,09 VE 
Mastschweine aus eigenen Ferkeln 0,1 VE 
Jungsauen, Jungeber 0,1 VE 
Zuchtsauen, Zuchteber 0,3 VE 
Hühner:   
Junghennen 0,002 VE 
Legehennen aus zugekauften Junghennen 0,013 VE 
Jungmasthühner 0,001 VE 
Übriges Geflügel:   
Mastenten 0,003 VE 
Mastgänse 0,006 VE 
Mastputen 0,009 VE 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mastgänse 0,006 VE 
Mastputen 0,009 VE 
Kaninchen:   
Zucht- und Angorakaninchen 0,034 VE 
Mastkaninchen 0,002 VE 
Damtiere:   
Damtiere 0,09 VE 

 

Kaninchen:   
Zucht- und Angorakaninchen 0,034 VE 
Mastkaninchen 0,002 VE 
Damtiere:   
Damtiere 0,09 VE 

 

(8) bis (11) … (8) bis (11) … 

(12) Die Verbesserung der Ertragsfähigkeit eines landwirtschaftlichen 
Betriebes durch Umsätze aus zugekauften fremden Erzeugnissen ist gemäß § 40 
zu berücksichtigen. 

(12) Die Verbesserung der Ertragsfähigkeit eines landwirtschaftlichen 
Betriebes durch überdurchschnittliche Tierhaltung sowie durch Umsätze aus 
zugekauften fremden Erzeugnissen ist gemäß § 40 zu berücksichtigen. 

§ 31. (1) bis (3) … § 31. (1) bis (3) … 

 (4) In einen landwirtschaftlichen Betrieb sind auch Wirtschaftsgebäude oder 
Wirtschaftsgebäudeteile einzubeziehen, die auf dem einem landwirtschaftlichen 
Betrieb dienenden Grund und Boden errichtet sind, aber dem Eigentümer des 
Grund und Bodens nicht oder nicht alleine gehören. 

 (5) Verfügt der Bewirtschafter über keine Eigenflächen, so sind die in 
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung fremder Flächen an ihn ausbezahlten 
Gelder im Sinne des § 35 eine eigene wirtschaftliche Einheit. Sitz dieses 
landwirtschaftlichen Betriebes ist in jener Gemeinde, von der aus die 
Bewirtschaftung erfolgt. 

 (6) Nicht genutzte landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude gehören 
unbeschadet der Bestimmungen des § 52 Abs. 2 zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, solange sie keinem anderen Zweck zugeführt 
werden. 

§ 32. (1) und (2) … § 32. (1) und (2) … 

(3) Bei der Beurteilung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit sind alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Wirtschaftserfolg von Einfluß sind oder von 
denen die Verwertung der gewonnenen Erzeugnisse abhängig ist. Demgemäß 
sind insbesondere zu berücksichtigen: 

(3) Bei der Beurteilung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit sind die 
wesentlichen Umstände zu berücksichtigen, die den Wirtschaftserfolg 
beeinflussen oder von denen die Verwertung der gewonnenen Erzeugnisse 
abhängig ist. Demgemäß sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 1. Die natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 des 
Bodenschätzungsgesetzes 1970, BGBl. Nr. 233, (Bodenbeschaffenheit, 
Geländegestaltung, klimatische Verhältnisse, Wasserverhältnisse); 

 1. Die natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 des 
Bodenschätzungsgesetzes 1970 (Bodenbeschaffenheit, 
Geländegestaltung, klimatische Verhältnisse, Wasserverhältnisse); 

 2. die folgenden wirtschaftlichen Ertragsbedingungen:  2. die folgenden wirtschaftlichen Ertragsbedingungen: 
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 a) äußere Verkehrslage (Lage des Hofes im Hinblick auf die 
Vermarktung der Erzeugnisse und die Versorgung mit 
Betriebsmitteln; Verhältnisse des Arbeitsmarktes), 

 a) regionalwirtschaftliche Verhältnisse des Standortes, 

 b) innere Verkehrslage (Lage bzw. Entfernung der Betriebsflächen zum 
Hof), 

 b) Entfernung der Betriebsflächen zum Hof, 

 c) Betriebsgröße.  c) Größe und Hangneigung der Betriebsflächen und 

  d) Betriebsgröße. 

(4) Die Gebäude, Betriebsmittel, Nebenbetriebe und Sonderkulturen sowie 
Rechte und Nutzungen (§ 11), die zu dem Betrieb gehören, werden unbeschadet 
der §§ 33 und 40 nicht besonders bewertet, sondern bei der Ermittlung des 
Ertragswertes berücksichtigt. 

(4) Die Gebäude, Betriebsmittel, Nebenbetriebe, Sonder- und Obstkulturen 
sowie Rechte und Nutzungen (§ 11), die zu dem Betrieb gehören, werden 
unbeschadet der §§ 33 und 40 nicht besonders bewertet, sondern bei der 
Ermittlung des Ertragswertes berücksichtigt. Dabei sind Zuschläge gemäß § 40 
für Sonder- und Obstkulturen, die keine Dauerkulturen sind, der wirtschaftlichen 
Einheit des Bewirtschafters zuzurechnen, während Zuschläge für Dauerkulturen 
beim Ertragswert des Eigentümers der wirtschaftlichen Einheit, auf der sie sich 
befinden, zu erfassen sind. Sofern der Bewirtschafter keinen land- und 
forstwirtschaftlichen Grundbesitz im Eigentum hat, bildet der Zuschlag einen 
landwirtschaftlichen Betrieb in jener Gemeinde, in der die Hofstelle des Pächters 
gelegen ist, oder bei Fehlen einer Hofstelle, in jener Gemeinde, in der sich der 
wertmäßig überwiegende Anteil der Sonder- und Obstkulturen befindet. 

§ 33. (1) bis (3) … § 33. (1) bis (3) … 

 (4) Für nach dem 31. Dezember 2013 liegende Stichtage hat eine 
Hauptfeststellung für Gebäude oder Gebäudeteile im Sinne des Abs. 1 zum 
Hauptfeststellungszeitpunkt des Grundvermögens zu erfolgen. Die festgestellten 
Wohnungswerte gelten weiter, sofern nicht die Voraussetzungen für eine 
Wertfortschreibung oder eine Nachfeststellung gemäß §§ 21 und 22 gegeben 
sind. 

§ 34. (1) Für die Bewertung aller landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb des 
Bundesgebietes wird von einem Hauptvergleichsbetrieb ausgegangen, der die 
besten natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 32 Abs. 3 Z 1 aufweist und 
bei dem sich die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen in ihrer Gesamtheit weder 
ertragsmindernd noch ertragserhöhend auswirken. Die Merkmale der natürlichen 
und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen dieses Hauptvergleichsbetriebes sind 
vom Bundesministerium für Finanzen nach Beratung im Bewertungsbeirat durch 
Verordnung rechtsverbindlich festzustellen und im “Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung” kundzumachen. Die Bodenklimazahl (§ 16 Abs. 2 

§ 34. (1) Für die Bewertung aller landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb des 
Bundesgebietes wird von einem Hauptvergleichsbetrieb ausgegangen, der die 
besten natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 32 Abs. 3 Z 1 aufweist und 
bei dem sich die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen in ihrer Gesamtheit weder 
ertragsmindernd noch ertragserhöhend auswirken. Die Merkmale der natürlichen 
und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen dieses Hauptvergleichsbetriebes sind 
vom Bundesministerium für Finanzen nach Beratung im Bewertungsbeirat durch 
Verordnung rechtsverbindlich festzustellen und im “Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung” kundzumachen (§ 44). Die Bodenklimazahl (§ 16 Abs. 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl. Nr. 233) dieses Hauptvergleichsbetriebes ist 
mit der Wertzahl 100 anzunehmen. 

Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl. Nr. 233) dieses Hauptvergleichsbetriebes ist 
mit der Wertzahl 100 anzunehmen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 35. Untervergleichsbetriebe. § 35. Berücksichtigung von öffentlichen Geldern 

Zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Bewertung kann das 
Bundesministerium für Finanzen Betriebszahlen für weitere Betriebe 
(Untervergleichsbetriebe) nach Beratung durch einen Gutachterausschuss (§ 45) 
des Bundeslandes, in dem der Untervergleichsbetrieb gelegen ist, feststellen. Auf 
diese Feststellungen finden § 44 zweiter und dritter Satz sinngemäß Anwendung. 

Bei der Bewertung sind nur wiederkehrende Direktzahlungen gemäß 
Artikel 2 lit. d der Verordnung (EG) 73/2009 in der Fassung der Verordnung 
(EG) 1250/2009 vom 30. November 2009 gesondert zu berücksichtigen und in 
Höhe von 33 vH des im Vorjahr ausbezahlten Betrages anzusetzen. 

§ 36. (1) und (2) … § 36. (1) und (2) … 

(3) Zugepachtete Flächen, die zusammen mit einem Vergleichsbetrieb 
(Untervergleichsbetrieb) bewirtschaftet werden, können bei der Feststellung der 
Betriebszahl mitberücksichtigt werden; in diesem Fall ist der Hektarsatz des 
Betriebes nicht durch Anwendung der für ihn festgestellten Betriebszahl zu 
ermitteln. Für seine Ermittlung sind vielmehr die für alle übrigen Betriebe 
geltenden Vorschriften anzuwenden. Dabei sind die zugepachteten Flächen außer 
Betracht zu lassen. 

(3) Zugepachtete Flächen, die zusammen mit einem Vergleichsbetrieb 
bewirtschaftet werden, können bei der Feststellung der Betriebszahl 
mitberücksichtigt werden; in diesem Fall ist der Hektarsatz des Betriebes nicht 
durch Anwendung der für ihn festgestellten Betriebszahl zu ermitteln. Für seine 
Ermittlung sind vielmehr die für alle übrigen Betriebe geltenden Vorschriften 
anzuwenden. Dabei sind die zugepachteten Flächen außer Betracht zu lassen. 

§ 37. Zur Feststellung des Einheitswertes wird für alle landwirtschaftlichen 
Betriebe der Vergleichswert nach den §§ 38 und 39 ermittelt. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 40 ist der Vergleichswert durch einen Abschlag zu 
vermindern oder durch einen Zuschlag zu erhöhen. Unterbleibt ein Abschlag oder 
ein Zuschlag, so ist Einheitswert der Vergleichswert, soweit nicht noch 
Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3 einzubeziehen sind. 

§ 37. Zur Feststellung des Einheitswertes wird für alle landwirtschaftlichen 
Betriebe der Vergleichswert nach den §§ 38 und 39 ermittelt. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 40 ist der Vergleichswert durch einen Abschlag zu 
vermindern oder durch einen Zuschlag zu erhöhen. Unterbleibt ein Abschlag oder 
ein Zuschlag, so ist Einheitswert der Vergleichswert, soweit nicht noch 
Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3 und öffentliche Gelder gemäß § 35 
einzubeziehen sind. 

§ 38. (1) Für die Betriebszahl 100, d. h. für den Hauptvergleichsbetrieb, ist 
der Ertragswert pro Hektar (Hektarsatz) mit Bundesgesetz festzustellen. 

§ 38. (1) Für die Betriebszahl 100, das heißt für den Hauptvergleichsbetrieb 
(§ 34), beträgt der Ertragswert je Hektar (Hektarsatz) 2 400 Euro. 

(2) … (2) … 

(3) Für die übrigen Vergleichsbetriebe (Untervergleichsbetriebe) ergibt sich 
der Hektarsatz aus der Anwendung der für sie festgestellten Betriebszahl auf den 
Hektarsatz des Hauptvergleichsbetriebes. 

(3) Für die übrigen Vergleichsbetriebe ergibt sich der Hektarsatz aus der 
Anwendung der für sie festgestellten Betriebszahl auf den Hektarsatz des 
Hauptvergleichsbetriebes. 

(4) Für alle übrigen Betriebe wird der Hektarsatz nach dem Verhältnis ihrer 
Ertragsfähigkeit zu derjenigen der Vergleichsbetriebe (Untervergleichsbetriebe) 
ermittelt. Hiebei sind für die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen im Sinne des 

(4) Für alle übrigen Betriebe wird der Hektarsatz nach dem Verhältnis ihrer 
Ertragsfähigkeit zu derjenigen der Vergleichsbetriebe ermittelt. Hiebei sind für 
die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 32 Abs. 3 Z 2 lit. a, b und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 32 Abs. 3 Z 2 lit. a und b ortsübliche Verhältnisse zugrunde zu legen. c ortsübliche Verhältnisse zugrunde zu legen. 

§ 39. (1) … § 39. (1) … 

(2) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines landwirtschaftlichen 
Betriebes sind die folgenden Teile des Betriebes gesondert zu bewerten: 

(2) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines landwirtschaftlichen 
Betriebes sind die folgenden Teile des Betriebes gesondert zu bewerten: 

 1. durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem Verhältnis ihrer 
Ertragsfähigkeit zu derjenigen der Vergleichsbetriebe 
(Untervergleichsbetriebe) 

 1. durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem Verhältnis ihrer 
Ertragsfähigkeit zu derjenigen der Vergleichsbetriebe 

 a) Alpen,  a) Alpen, das sind Vegetationsflächen oberhalb und außerhalb der 
höhenbezogenen Dauersiedlungsgrenze, die vorwiegend durch 
Beweidung während der Sommermonate genutzt werden, sowie die in 
regelmäßigen Abständen gemähten Dauergrasflächen im Almbereich; 

 b) landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen, deren 
Ertragsfähigkeit so gering ist, daß sie in ihrem derzeitigen Zustand 
land- und forstwirtschaftlich nicht bestellt werden können; 

 b) Vegetationsflächen, deren Ertragsfähigkeit so gering ist, daß sie in 
ihrem derzeitigen Zustand land- und forstwirtschaftlich nicht bestellt 
werden können; 

 2. nach den Vorschriften des § 46 Abs. 3 forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücksflächen; 

 2. nach den Vorschriften des § 46 forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücksflächen; 

 3. durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem Verhältnis ihrer 
Ertragsfähigkeit zu derjenigen der Weinbauvergleichslagen 
weinbaumäßig genutzte Grundstücksflächen; 

 3. nach den Vorschriften des § 48 Abs. 2 und 4 weinbaumäßig genutzte 
Grundstücksflächen; 

 4. …  4. … 

 5. mit ihrem Einzelertragswert Teile des landwirtschaftlichen Betriebes, 
soweit sie, losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu diesem Betrieb, zum 
übrigen land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören würden. 

 5. mit ihrem Einzelertragswert Teile des landwirtschaftlichen Betriebes, 
soweit sie, losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu diesem Betrieb, zum 
übrigen land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören würden; 

  6. öffentliche Gelder nach den Vorschriften des § 35. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 45. Gutachterausschuss  

(1) Das Bundesministerium für Finanzen hat zur Sicherung der 
Gleichmäßigkeit der Bewertung gemäß den Vorschriften des § 35 für den Bereich 
jedes Bundeslandes einen Gutachterausschuss zu bilden. 

 

(2) Dem Gutachterausschuß gehören an:  

 1. ein vom Bundesminister für Finanzen beauftragter rechtskundiger 
Bundesbediensteter als Vorsitzender und ein Bediensteter des höheren 
Bodenschätzungsdienstes für die technischen Belange des jeweiligen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gutachterausschusses, 

 2. ein Landesbeamter als Vertreter des Bundeslandes,  

 3. zwei unter Bedachtnahme auf den Vorschlag der zuständigen 
Landeslandwirtschaftskammer berufene Mitglieder, die die im § 41 
Abs. 2 Z 3 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. Eines der Mitglieder 
muss jedoch ein ausübender Landwirt sein. Eine gleichzeitige 
Mitgliedschaft beim Bewertungsbeirat und den Gutachterausschüssen ist 
möglich. Die Bestimmungen des § 41 Abs. 2 Z 3 vorletzter und letzter 
Satz und Abs. 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen oder eine vom Bundesminister für 
Finanzen beauftragte besondere Organisationseinheit führt die Geschäfte des 
Gutachterausschusses. Auf die Geschäftsführung des Gutachterausschusses 
finden die Bestimmungen des § 42 Abs. 2 bis Abs. 4 sinngemäß Anwendung. 

 

§ 46. (1) Zum forstwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Teile einer 
wirtschaftlichen Einheit, die dauernd einem forstwirtschaftlichen Hauptzweck 
dient (forstwirtschaftlicher Betrieb). 

§ 46. (1) Zum forstwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Teile einer 
wirtschaftlichen Einheit, die dauernd einem forstwirtschaftlichen Hauptzweck 
dienen (forstwirtschaftlicher Betrieb). Einem forstwirtschaftlichen Hauptzweck 
dienen insbesondere Flächen, die Wald im Sinne des Forstgesetzes 1975 sind. 

(2) Auf die forstwirtschaftlichen Betriebe finden die §§ 30 bis 32, 39 Abs. 1 
zweiter Satz, §§ 41, 42 und 44 entsprechend Anwendung, soweit sich nicht aus 
den Abs. 3 bis 6 etwas anderes ergibt. Eingeschlagenes Holz rechnet nur insoweit 
zum Überstand an umlaufenden Betriebsmitteln, als es den betriebsplanmäßigen 
jährlichen Einschlag übersteigt. 

(2) Für die Bewertung des forstwirtschaftlichen Vermögens sind die §§ 30 
bis 32 Abs. 2 und 4, §§ 35, 39 Abs. 1 zweiter Satz, § 39 Abs. 2 Z 1 lit. b, §§ 40, 
41, 42 und 44 entsprechend anzuwenden, soweit sich nicht aus den folgenden 
Absätzen etwas anderes ergibt. Eingeschlagenes Holz rechnet nur insoweit zum 
Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln, als es den betriebsplanmäßigen 
jährlichen Einschlag übersteigt. 

 1. von welchem Wert für die Flächeneinheit (Hektar) eines 
Nachhaltsbetriebes mit regelmäßigem Altersklassenverhältnis 
auszugehen ist (Hektarsatz). Der Hektarsatz ist getrennt nach den 
verschiedenen in Betracht kommenden Holzarten, Standortsklassen und 
erzielbaren Holzpreisen festzustellen; 

(3) Der forstwirtschaftliche Ertragswert ist ausgehend vom Hektarsatz eines 
nicht aussetzenden Betriebes mit regelmäßigen Altersklassen 
(Normalwaldbetrieb) und günstigen forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsbedingungen abzuleiten. Die Hektarsätze für das 
forstwirtschaftliche Vermögen ergeben sich nach dem Verhältnis zum 
Normalwaldbetrieb und sind nach den verschiedenen in Betracht kommenden 
Baumarten, Ertragsklassen und erzielbaren Holzpreisen sowie vom Umstand, ob 
auf Grund der forstwirtschaftlichen Betriebsgröße eine überwiegend regelmäßige 
Nutzung möglich ist, zu differenzieren. Weichen die tatsächlichen Verhältnisse 
davon ab, erfolgt eine Berücksichtigung durch Zu- oder Abschläge. Zu diesem 
Zweck kann der Bundesminister für Finanzen nach Beratung in der 
forstwirtschaftlichen Abteilung des Bewertungsbeirates mit rechtsverbindlicher 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kraft feststellen 

 2. mit welchem Hundertsatz des nach Z 1 festgestellten Hektarsatzes die 
einzelnen Altersklassen anzusetzen sind; 

 1. von welchem Wert für die Flächeneinheit (Hektar) eines Betriebes mit 
überwiegend regelmäßiger forstwirtschaftlicher Nutzung und 
regelmäßigen Altersklassenverhältnis auszugehen ist (Hektarsatz); 

 3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald-, Niederwald- und Auwaldbetriebe, 
Schutz- und Bannwälder und sonstige in der Bewirtschaftung 
eingeschränkte Wälder oder derartige Flächen innerhalb anderer 
Betriebe, Wälder mit nicht mehr als zehn Hektar Flächenausmaß sowie 
Forstbetriebe mit mehr als zehn Hektar bis hundert Hektar 
Flächenausmaß anzusetzen sind; 

 2. mit welchem Hundertsatz des nach Z 1 festgestellten Hektarsatzes die 
einzelnen Altersklassen anzusetzen sind; 

 4. mit welchem Hektarsatz einzelne Betriebe als Bewertungsstützpunkte 
anzusetzen sind. 

 3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald-, Niederwald- und Auwaldbetriebe, 
Schutz- oder Bannwälder und sonstige in der Bewirtschaftung 
eingeschränkte Wälder oder derartige Flächen innerhalb anderer Betriebe 
anzusetzen sind; 

(4) Bei der Feststellung der Hektarsätze nach Abs. 3 sind die tatsächlichen 
Verhältnisse hinsichtlich der natürlichen Ertragsbedingungen, der äußeren 
Verkehrslage und des Holzbestandes zugrunde zu legen. Hinsichtlich der übrigen 
Umstände und der inneren Verkehrslage sind regelmäßige Verhältnisse zu 
unterstellen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Bestandes an Betriebsmitteln 
und hinsichtlich der Betriebsgröße. Als regelmäßig im Sinne des Satzes 2 ist 
anzusehen, daß Nebenbetriebe, Sonderkulturen, Rechte und Nutzungen (§ 11) 
sowie Gebäude nicht vorhanden sind und Nebennutzungen nicht erzielt werden. 

 4. die forstwirtschaftliche Betriebsgröße, ab der überwiegend regelmäßige 
forstwirtschaftliche Nutzungen möglich sind. 

(5) Der ermittelte Ertragswert ist durch einen Abschlag zu vermindern oder 
durch einen Zuschlag zu erhöhen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse der im 
Abs. 4 zweiter bis vierter Satz bezeichneten Ertragsbedingungen von den 
regelmäßigen Verhältnissen, die bei der Feststellung der Hektarsätze unterstellt 
worden sind, wesentlich abweichen und außerdem die Abweichung zu einer 
wesentlichen Minderung oder Steigerung der Ertragsfähigkeit führt; 

(4) Bei der Feststellung der Hektarsätze nach Abs. 3 sind die tatsächlichen 
Verhältnisse hinsichtlich der natürlichen Ertragsbedingungen wie insbesondere 
Betriebsklassen, Holzarten, Standortbedingungen und Schäden weiters 
hinsichtlich der Vermarktungsmöglichkeiten und des Holzbestandes zugrunde zu 
legen. Hinsichtlich der übrigen Umstände und der Bewirtschaftungsbedingungen 
sind regelmäßige Verhältnisse zu unterstellen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
des Bestandes an Betriebsmitteln und der Betriebsgröße. Als regelmäßig im Sinne 
des zweiten Satzes ist anzusehen, dass Nebenbetriebe, ausgenommen solche 
gemäß § 40 Z 1 lit. c, Sonderkulturen, Rechte und Nutzungen (§ 11) sowie 
Gebäude nicht vorhanden sind und Nebennutzungen nicht erzielt werden. 

§ 40 Z 2 gilt entsprechend. Das Wohngebäude des Betriebsinhabers oder der 
seiner Wohnung dienende Gebäudeteil gehört abweichend von § 32 Abs. 4 nicht 
zum forstwirtschaftlichen Vermögen. 

(5) Der ermittelte Ertragswert ist durch einen Abschlag zu vermindern oder 
durch einen Zuschlag zu erhöhen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse der im 
Abs. 4 zweiter bis vierter Satz bezeichneten Ertragsbedingungen von den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
regelmäßigen Verhältnissen, die bei der Feststellung der Hektarsätze unterstellt 
worden sind, wesentlich abweichen und diese Abweichung zu einer wesentlichen 
Minderung oder Steigerung der Ertragsfähigkeit führt. § 40 Z 2 gilt entsprechend. 
Das Wohngebäude des Betriebsinhabers oder der seiner Wohnung dienende 
Gebäudeteil gehört abweichend von § 32 Abs. 4 nicht zum forstwirtschaftlichen 
Vermögen. Gehört das Wohngebäude zu Grundstücksflächen, die gemäß Abs. 6 
zu bewerten sind, findet § 33 entsprechend Anwendung. 

(6) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines forstwirtschaftlichen 
Betriebes sind landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen unbeschadet der 
Bestimmungen des § 39 Abs. 2 Z 1 durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem 
Verhältnis ihrer Ertragsfähigkeit zu derjenigen der landwirtschaftlichen 
Vergleichsbetriebe (Untervergleichsbetriebe) zu bewerten. Die Bestimmungen 
des § 39 Abs. 2 Z 3, 4 und 5, Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

(6) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines forstwirtschaftlichen 
Betriebes sind landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen unbeschadet der 
Bestimmungen des § 39 Abs. 2 Z 1 durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem 
Verhältnis ihrer Ertragsfähigkeit zu derjenigen der landwirtschaftlichen 
Vergleichsbetriebe zu bewerten. Die Bestimmungen des § 39 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 
sowie § 39 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

§ 48. (1) … § 48. (1) … 

(2) Auf die Weinbaubetriebe finden die §§ 30 bis 34 und 36 bis 44 
entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den Abs. 3 bis 6 etwas anderes 
ergibt. 

(2) Auf die Weinbaubetriebe finden die §§ 30 bis 32 Abs. 2 und § 32 Abs. 4 
bis § 44 entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den Abs. 3 bis 6 etwas 
anderes ergibt. 

(3) … (3) … 

(4) Für die Feststellung der Betriebszahlen treten an die Stelle von 
Vergleichsbetrieben Vergleichslagen. Dabei sind hinsichtlich der inneren 
Verkehrslage nicht die tatsächlichen Verhältnisse, sondern die in der betreffenden 
Gegend regelmäßigen Verhältnisse zugrunde zu legen. 

(4) Der Hektarsatz für die Betriebszahl 100 
(Weinbauhauptvergleichsbetrieb) ist nach Beratung in der Weinbauabteilung des 
Bewertungsbeirates (Abs. 6) vom Bundesminister für Finanzen mit Verordnung 
(§ 44) im Verhältnis der Ertragsfähigkeit zum Hektarsatz gemäß § 38 Abs. 1 
festzulegen. 

 Bei der Beurteilung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit von Weinbaubetrieben 
sind die wesentlichen Umstände zu berücksichtigen, die den Wirtschaftserfolg 
beeinflussen oder von denen die Verwertung der gewonnenen Erzeugnisse 
abhängig ist. Demgemäß sind insbesondere zu berücksichtigen: 

  1. Die natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 des 
Bodenschätzungsgesetzes 1970 sowie die regionalen 
weinbauklimatischen Verhältnisse; 

  2. die folgenden wirtschaftlichen Ertragsbedingungen: 

  a) Lage des Hofes in Hinblick auf Vermarktungsmöglichkeiten der 
Erzeugnisse, 

  b) tatsächliche Vermarktungsverhältnisse des Betriebes, 
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  c) Größe und Hangneigung der Betriebsflächen und 

  d) Betriebsgröße. 

  3. Ertragssteigerungen aus Buschenschank sind unbeschadet des § 40 Z 1 
lit. c gesondert durch Zuschlag zu berücksichtigen. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

§ 49. (1) … § 49. (1) … 

(2) Auf die gärtnerischen Betriebe finden die §§ 30 bis 32, 41, 42 und 44 
entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den Abs. 3 bis 6 etwas anderes 
ergibt. 

(2) Auf die gärtnerischen Betriebe finden die §§ 30 bis 32 Abs. 2, § 32 
Abs. 4, § 35, § 41, § 42 und § 44 entsprechende Anwendung, soweit sich nicht 
aus den Abs. 3 bis 6 etwas anderes ergibt. 

(3) Gärtnerische Betriebe sind grundsätzlich mit dem Einzelertragswert zu 
bewerten. Das Bundesministerium für Finanzen kann jedoch den Ertragswert 
einzelner Betriebe mit rechtsverbindlicher Kraft als Bewertungsstützpunkte für 
bestimmte Gebiete und Betriebsformen feststellen. Der Ertragswert gleichartiger 
Betriebe innerhalb des Gebietes, das bei der Feststellung des Bundesministeriums 
für Finanzen bestimmt wird, ist durch Vergleich mit den Bewertungsstützpunkten 
zu ermitteln. Hiebei sind tatsächliche Verhältnisse, die von den bei der 
Feststellung des Ertragswertes der Bewertungsstützpunkte als regelmäßig 
unterstellten Verhältnissen abweichen, durch Ab- und Zuschläge zu 
berücksichtigen. Die Bestimmungen des § 40 Z 2 gelten entsprechend. 

(3) Gärtnerische Betriebe sind grundsätzlich mit dem Einzelertragswert zu 
bewerten. Der Bundesminister für Finanzen kann nach Beratung im 
Bewertungsbeirat mit rechtsverbindlicher Kraft Bewertungsansätze für bestimmte 
Kategorien der gärtnerischen Nutzung sowie die Art und den Umfang der 
Berücksichtigung von Umständen im Sinne des § 32 festlegen (§ 44). 

(4) … (4) … 

(5) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines gärtnerischen Betriebes 
sind landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen unbeschadet der 
Bestimmung des § 39 Abs. 2 Z 1 durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem 
Verhältnis ihrer Ertragsfähigkeit zu derjenigen der landwirtschaftlichen 
Vergleichsbetriebe (Untervergleichsbetriebe) zu bewerten. Die Bestimmungen 
des § 39 Abs. 2 Z 2, 3 und 5 sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 

(5) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines gärtnerischen Betriebes 
sind landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen unbeschadet der 
Bestimmung des § 39 Abs. 2 Z 1 durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem 
Verhältnis ihrer Ertragsfähigkeit zu derjenigen der landwirtschaftlichen 
Vergleichsbetriebe zu bewerten. Die Bestimmungen des § 39 Abs. 2 Z 2, 3 und 5 
sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 

(6) … (6) … 

§ 50. (1) … § 50. (1) … 

(2) Auf das übrige land- und forstwirtschaftliche Vermögen sind § 30 
Abs. 2, 8 bis 12 und § 32 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend anzuwenden. Das 
Wohngebäude des Betriebsinhabers oder der seiner Wohnung dienende 
Gebäudeteil gehört abweichend vom § 32 Abs. 4 nicht zum übrigen land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen. 

(2) Auf das übrige land- und forstwirtschaftliche Vermögen sind § 30 
Abs. 2, 8 bis 12 und § 32 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend anzuwenden. Das 
Wohngebäude des Betriebsinhabers oder der seiner Wohnung dienende 
Gebäudeteil gehört abweichend vom § 32 Abs. 4 nicht zum übrigen land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen. Der Bundesminister für Finanzen kann im 
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Bedarfsfall nach Beratung im Bewertungsbeirat mit Verordnung 
Bewertungsansätze für bestimmte Teile des übrigen land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens festlegen (§ 44). 

(3) … (3) … 

Artikel 7 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) 

 Übergangsbestimmungen zur Hauptfeststellung 2014 

 § 333. (1) Personen, die am 31. Dezember 2016 nicht der 
Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz unterliegen und nur durch das sozialversicherungsrechtliche 
Wirksamwerden der Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 
gemäß § 20c des Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 
1 500 Euro gemäß § 2 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes überschreiten, bleiben 
weiterhin aus der Kranken- und Pensionsversicherung ausgenommen, solange 
nicht eine flächenmäßige Vergrößerung der am 31. Dezember 2016 
bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

 (2) Personen, die am 31. Dezember 2016 der Pflichtversicherung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und 
nur durch das sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der 
Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des 
Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 1 500 Euro gemäß § 2 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 2017 
bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen, dass ihre 
Pflichtversicherung aufrecht bleibt, solange nicht eine flächenmäßige 
Verringerung der am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

Artikel 8 (Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 1970) 

§ 2. (1) Die Musterstücke der Bodenschätzung (§ 5) sind in Zeitabschnitten 
von zwanzig Jahren zu überprüfen. Die Überprüfung hat sich darauf zu 
erstrecken, ob und in welchem Umfang sich das Ertragsverhältnis der 
Bodenflächen innerhalb des Bundesgebietes zueinander verschoben hat. 

§ 2. (1) Die Musterstücke der Bodenschätzung (§ 5) sind in Zeitabschnitten 
von dreißig Jahren zu überprüfen. Die Überprüfung hat sich darauf zu erstrecken, 
ob und in welchem Umfang sich das Ertragsverhältnis der Bodenflächen 
innerhalb des Bundesgebietes zueinander verschoben hat. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 10. (1) bis (3) … § 10. (1) bis (3) … 
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 (4) Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH hat die für die Auswahl und Schätzung von Musterstücken (§ 5) 
erforderlichen bodenchemischen und -physikalischen Untersuchungen auf 
Anforderung durchzuführen. 

 (5) Das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, 
Naturgefahren und Landschaft hat zur Unterstützung der Bodenschätzung die 
digitalen Daten der Bodenkartierung auf Anforderung an den Bundesminister für 
Finanzen zu übermitteln. 

§ 14. (1) Die Ertragsmeßzahl ist das Produkt der Fläche des Grundstückes in 
Ar mit der Acker- oder Grünlandzahl (Wertzahlen). Hiebei sind Ausmaße bis 
0,5 Ar ab- und über 0,5 Ar aufzurunden. 

§ 14. (1) Die Ertragsmeßzahl ist das Produkt der Fläche des Grundstückes in 
Ar mit der Acker- oder Grünlandzahl (Wertzahlen). 

(2) … (2) … 

(3) Eine Teilfläche ist in die benachbarte einzubeziehen, wenn das Produkt 
aus ihrem Ausmaß in Ar und dem Unterschied der Wertzahlen kleiner als die 
Gesamtfläche des Grundstückes in Ar oder gleich dieser ist. Benachbart ist jene 
anschließende größere Teilfläche des gleichen Grundstückes, die den geringsten 
Unterschied der Wertzahlen aufweist. 

 

§ 16a. (1) und (2) … § 16a. (1) und (2) … 

(3) Die Abgabe von Auszügen, Abschriften (Kopien) und Daten gemäß Abs. 
1 und 2 und des Zugriffs darauf sowie die Gestattung der Weiterverwendung hat 
gegen angemessene Vergütung zu erfolgen. Die Festlegung der Vergütung und 
die Regelung der Bedingungen für eine Weiterverwendung obliegt dem 
Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit. Soweit die Daten ausschließlich aus dem Bereich der 
Abgabenbehörden des Bundes stammen, ist das Einvernehmen nicht erforderlich. 

(3) Die Abgabe von Auszügen, Abschriften (Kopien) und Daten gemäß 
Abs. 1 und 2 und des Zugriffs darauf sowie die Gestattung der Weiterverwendung 
hat gegen angemessene Vergütung zu erfolgen. Die Festlegung der Vergütung 
und die Regelung der Bedingungen für eine Weiterverwendung obliegt dem 
Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend. Soweit die Daten ausschließlich aus dem 
Bereich der Abgabenbehörden des Bundes stammen, ist das Einvernehmen nicht 
erforderlich. 

(4) … (4) … 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 4 
Abs. 3 Z 4, § 10 Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 14, § 15, § 16 Abs. 1 sowie § 16a Abs. 2 
der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 16a Abs. 3 der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, hinsichtlich des § 4 Abs. 1 Z 3 der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 4 
Abs. 3 Z 4, § 10 Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 14, § 15, § 16 Abs. 1 sowie § 16a Abs. 2 
der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 16a Abs. 3 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend, hinsichtlich des § 4 Abs. 1 Z 3 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
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und Wasserwirtschaft und hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, hinsichtlich des § 10 
Abs. 4 und 5 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft und hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister 
für Finanzen betraut. 

Artikel 9 (Änderung des Gebührengesetzes 1957) 

§ 14. TP 8 (1) bis (4) … § 14. TP 8 (1) bis (4) … 

(5) Erteilung und Ausfolgung eines Aufenthaltstitels durch eine Behörde mit 
dem Sitz im Inland 

(5) Erteilung und Ausfolgung eines Aufenthaltstitels durch eine Behörde mit 
dem Sitz im Inland 

 1. auf Antrag  1. auf Antrag 
 a) befristeter Aufenthaltstitel (§ 8 Abs. 1 Z 1, 2 und 5 

NAG) .....………..……..… 20 Euro, 
 a) befristeter Aufenthaltstitel (§ 8 Abs. 1 Z 1 bis 6, 8 und 10 

NAG) …………………………... 20 Euro, 
 bei Minderjährigen ..…… 50 Euro  bei Minderjährigen ..………..… 50 Euro 
 b) unbefristeter Aufenthaltstitel (§ 8 Abs. 1 Z 3 und 4 

NAG)…………………….. 70 Euro, 
 b) unbefristeter Aufenthaltstitel (§ 8 Abs. 1 Z 7 und 9 

NAG) …………………………………. 70 Euro, 
 bei Minderjährigen ..…… 100 Euro  Bei Minderjährigen ………….. 100 Euro 

 2. …  2. … 

(5a) bis (7) … (5a) bis (7) … 

§ 14. TP 9 und 10 … § 14. TP 9 und 10 … 

 § 14. TP 11 Waffendokumente 

 (1) Waffenbesitzkarte 

  1. Ausstellung einer Waffenbesitzkarte (§ 21 Abs. 1 WaffG)  ....... 74,40 Euro 

  a) sofern der Besitz von mehr als zwei Schusswaffen 
erlaubt wird (§ 23 Abs. 2 WaffG), zusätzlich  ............................ 43 Euro 

  b) sofern dadurch eine Ausnahme vom Verbot des § 17 
Abs. 1 oder 2 bewilligt wird (§ 17 Abs. 3 WaffG), 
zusätzlich  .. 43 Euro 

 (2) Waffenpass 

  1. Ausstellung eines Waffenpasses (§ 21 Abs. 2 WaffG)  ............ 118,40 Euro 

  a) sofern der Besitz von mehr als zwei Schusswaffen 
erlaubt wird (§ 23 Abs. 2 WaffG), zusätzlich  ............................ 87 Euro 

  b) sofern dadurch eine Ausnahme vom Verbot des § 17 
Abs. 1 oder 2 WaffG bewilligt wird (§ 17 Abs. 3 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
WaffG), zusätzlich  ..................................................................... 87 Euro 

  2. Ausstellung eines Waffenpasses für Schusswaffen der 
Kategorie C oder D (§ 35 Abs. 3 WaffG)  ................................ 118,40 Euro 

 (3) Der Antrag auf Ausstellung eines Waffendokumentes ist von der 
Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 6 befreit. Die Ausstellung der in Abs. 1 und 2 
genannten Waffendokumente und die Vornahme der darin angeführten 
Amtshandlungen sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

 (4) Die Gebührenschuld entsteht mit der Hinausgabe (Aushändigung) des 
Waffendokuments durch die Behörde. Gebührenschuldner ist derjenige, für den 
das Waffendokument ausgestellt wird. Der Gebührenschuldner hat bei Stellung 
des Antrags auf Ausstellung eines Waffendokuments eine Vorauszahlung in 
Höhe der voraussichtlichen Gebühr zu entrichten. Die Vorauszahlung ist auf 
Antrag zu erstatten, wenn keine Gebührenschuld entsteht. § 241 Abs. 2 und 3 
BAO gelten sinngemäß. Die Behörde darf das Waffendokument nur nach 
erfolgter Entrichtung der Gebühr aushändigen. 

 (5) Erfolgt die Ausstellung eines Waffendokuments durch eine Behörde des 
Landes, steht dieser Gebietskörperschaft je Waffendokument ein Pauschalbetrag 
zu. Dieser beträgt in den Fällen 

  - des Abs. 1 Z 1  ................................................................ 56,20 Euro 

  - des Abs. 1 Z 1 lit. a und b ............................................... 99,20 Euro 
  - des Abs. 2 Z 1 und 2  ..................................................... 100,20 Euro 
  - des Abs. 2 Z 1 lit. a und b ............................................ 187,20 Euro. 

§ 14. TP 12 bis TP 16 … § 14. TP 12 bis TP 16 … 

 § 14. TP 17 Eheschließung 

  (1) Verfahren zur Ermittlung der 
Ehefähigkeit..……………………………………….50 Euro 

  (2) Eingaben, Protokolle, und Zeugnisse, die sich im Verfahren 
gemäß Abs. 1 ergeben, sind von der Gebührenpflicht gemäß 
§ 14 Tarifpost 6, 7 und 14 befreit. Heiratsurkunden, die 
unmittelbar im Zuge der Eheschließung ausgestellt werden, 
sind von der Gebührenpflicht gemäß § 14 Tarifpost 4 
befreit. 

  (3) Ausländische Schriften, die im Verfahren zur Ermittlung der 
Ehefähigkeit vorgelegt werden (einschließlich darauf angebrachter 

1960 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

80 von 119

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  81 von 119 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beglaubigungsvermerke).………………..………80 Euro 

 (4) Die gemäß Abs. 3 vergebührten Schriften sind von der Gebührenpflicht 
gemäß § 14 Tarifpost 4, 13 und 14 befreit. 

 (5) Die Gebührenschuld entsteht mit der Einbringung des Antrages auf 
Ermittlung der Ehefähigkeit. Gebührenschuldner sind die Antragsteller zur 
ungeteilten Hand. 

 § 14. TP 18 Eingetragene Partnerschaft 

  (1) Ermittlungen der Fähigkeit eine eingetragene Partnerschaft zu 
begründen.............50 Euro. 

 (2) Eingaben, Protokolle, und Zeugnisse, die sich im Verfahren gemäß 
Abs. 1 ergeben, sind von der Gebührenpflicht gemäß § 14 Tarifpost 6, 7 und 14 
befreit. Partnerschaftsurkunden, die unmittelbar im Zuge der Begründung der 
eingetragenen Partnerschaft ausgestellt werden, sind von der Gebührenpflicht 
gemäß § 14 Tarifpost 4 befreit. 

  (3) Ausländische Schriften, die im Verfahren zur Ermittlung 
der Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft begründen zu 
können, vorgelegt werden (einschließlich darauf 
angebrachter 
Beglaubigungsvermerke).……………………………80 
Euro 

 (4) Die gemäß Abs. 3 vergebührten Schriften sind von der Gebührenpflicht 
gemäß § 14 Tarifpost 4, 13 und 14 befreit. 

 (5) Die Gebührenschuld entsteht mit der Einbringung des Antrages auf 
Ermittlung der Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft begründen zu können. 
Gebührenschuldner sind die Antragsteller zur ungeteilten Hand. 

§ 33. TP 5 (1) bis (4) … § 33. TP 5 (1) bis (4) … 

(5) 1. und 2. … (5) 1. und 2. … 

 3. Der Bestandgeber hat dem Finanzamt eine Anmeldung über das 
Rechtsgeschäft unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes bis zum 
Fälligkeitstag zu übermitteln, welche die für die Gebührenberechnung 
erforderlichen Angaben zu enthalten hat; dies gilt als Gebührenanzeige 
gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk über die erfolgte 
Selbstberechnung anzubringen, der den berechneten Gebührenbetrag, das 
Datum des Tages der Selbstberechnung und die Unterschrift des 

 3. Der Bestandgeber hat dem Finanzamt über die in einem Kalendermonat 
abgeschlossenen Bestandverträge eine Anmeldung unter Verwendung 
eines amtlichen Vordruckes bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln, 
welche die für die Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu 
enthalten hat; dies gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den 
Urkunden ist ein Vermerk über die erfolgte Selbstberechnung 
anzubringen, der den berechneten Gebührenbetrag, das Datum des Tages 
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Bestandgebers enthält. der Selbstberechnung und die Unterschrift des Bestandgebers enthält. 

Eine Anmeldung kann unterbleiben, wenn die Gebührenschuld mit 
Verrechnungsweisung (§ 214 Abs. 4 BAO) im Wege von FinanzOnline 
bis zum Fälligkeitstag entrichtet wird. 

 4. und 5. …  4. und 5. … 

§ 33. TP 21 (1) … § 33. TP 21 (1) … 

(2) 1. bis 5. … (2) 1. bis 5. … 

 6. Abtretungen von Anteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Übertragungen von Geschäftsanteilen an einer Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft und Übertragungen der mit der Stellung eines 
Gesellschafters einer Personengesellschaft verbundenen Rechte und 
Pflichten. 

 6. Abtretungen von Anteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Übertragungen von Aktien, Übertragungen von 
Geschäftsanteilen an einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft und 
Übertragungen der mit der Stellung eines Gesellschafters einer 
Personengesellschaft verbundenen Rechte und Pflichten. 

 7. …  7. … 

Artikel 10 (Änderung des Glücksspielgesetzes) 

§ 1. (1) bis (3) … § 1. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat per Verordnung einen Beirat oder 
eine Stelle zur Suchtprävention und Suchtberatung unter Beiziehung des 
Bundesministers für Gesundheit sowie des Bundesministers für 
Konsumentenschutz einzurichten, dessen bzw. deren Aufgabe die inhaltliche, 
wissenschaftliche und finanzielle Unterstützung des Spielerschutzes ist. Zur 
Finanzierung der Arbeit dieser Stelle oder dieses Beirates wird ab 1. Jänner 2011 
ein Finanzierungsbeitrag von 1 vT der jeweiligen Bemessungsgrundlage nach 
§ 28 sowie nach § 57 Abs. 4 gemeinsam mit den jeweiligen Abgaben erhoben. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat eine Stelle für Spielerschutz 
einzurichten, deren Aufgabe die inhaltliche, wissenschaftliche und finanzielle 
Unterstützung des Spielerschutzes ist. Zur Finanzierung der Arbeit dieser Stelle 
wird ab 1. Jänner 2011 ein Finanzierungsbeitrag von 1 vT der jeweiligen 
Bemessungsgrundlage nach § 28 sowie nach § 57 Abs. 4 gemeinsam mit den 
jeweiligen Abgaben erhoben. 

§ 12a. (1) und (2) … § 12a. (1) und (2) … 

(3) Für Ausspielungen mit Video Lotterie Terminals gelten die 
Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 6 über den Spielerschutz und die 
Bestimmungen der § 27 Abs. 1, 3 und 4 über die Arbeitnehmer eines 
Konzessionärs sinngemäß. Für die Spielteilnehmer müssen Spielbeschreibungen 
aller Spiele der VLT jederzeit in deutscher Sprache ersichtlich gemacht werden. 
In VLT-Outlets dürfen keine anderen Glücksspiele als solche des Konzessionärs 
im Sinne des § 14 angeboten werden. 

(3) Für Ausspielungen mit Video Lotterie Terminals gelten die 
Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 6 über den Spielerschutz und die 
Bestimmungen der § 27 Abs. 3 und 4 über die Arbeitnehmer eines Konzessionärs 
sinngemäß. Für die Spielteilnehmer müssen Spielbeschreibungen aller Spiele der 
VLT jederzeit in deutscher Sprache ersichtlich gemacht werden. In VLT-Outlets 
dürfen keine anderen Glücksspiele als solche des Konzessionärs im Sinne des 
§ 14 angeboten werden. 

(4) … (4) … 

§ 14. (1) bis (4) … § 14. (1) bis (4) … 
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(5) Der Konzessionär ist verpflichtet, die übertragenen Glücksspiele 
ununterbrochen durchzuführen. Bei Verzicht auf die erteilte Konzession nach 
Beginn der Betriebsaufnahme hat der Konzessionär die Glücksspiele während 
einer vom Bundesminister für Finanzen mit längstens einem Jahr festzusetzenden 
Frist weiter zu betreiben. Die Frist ist so zu bestimmen, daß mit ihrem Ablauf der 
Bund oder ein neuer Konzessionär die Glücksspiele durchführen können. 

(5) Der Konzessionär ist verpflichtet, die übertragenen Glücksspiele 
ununterbrochen durchzuführen. Bei Verzicht auf die erteilte Konzession nach 
Beginn der Betriebsaufnahme hat der Konzessionär die Glücksspiele während 
einer vom Bundesminister für Finanzen mit längstens einem Jahr festzusetzenden 
Frist weiter zu betreiben. Bei nachträglichem Wegfall des Konzessionsbescheides 
hat der Konzessionär die Glücksspiele während einer vom Bundesminister für 
Finanzen mit längstens 18 Monaten festzusetzenden Frist weiter zu betreiben. 
Diese Fristen sind so zu bestimmen, daß mit ihrem Ablauf der Bund oder ein 
neuer Konzessionär die Glücksspiele durchführen können. 

(6) Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der 
Interessensbekundung bescheidmäßig zu entscheiden. Treten mehrere 
Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 6 
erfüllen, so hat der Bundesminister für Finanzen auf Grund des Abs. 2 Z 7 zu 
entscheiden. Solange eine nach Abs. 1 erteilte Konzession aufrecht ist, dürfen 
weitere Konzessionen nach Abs. 1 nicht erteilt werden. 

(6) Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der 
Interessensbekundung bescheidmäßig zu entscheiden. Treten mehrere 
Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 6 
erfüllen, so hat der Bundesminister für Finanzen auf Grund des Abs. 2 Z 7 zu 
entscheiden. Solange eine nach Abs. 1 erteilte Konzession aufrecht ist, dürfen 
weitere Konzessionen nach Abs. 1 nicht erteilt werden. Wird über fristgerecht 
eingebrachte Anträge nach § 14 nicht vor Ablauf der Konzessionsdauer 
entschieden, hat der zuletzt berechtigte Konzessionär die Glücksspiele während 
einer vom Bundesminister für Finanzen mit längstens einem Jahr festzusetzenden 
Frist weiter zu betreiben. Diese Frist ist so zu bestimmen, dass mit ihrem Ablauf 
der Bund oder ein neuer Konzessionär die Glücksspiele durchführen können. 

(7) … (7) … 

§ 21. (1) bis (9) … § 21. (1) bis (9) … 

 (10) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung bau- 
und spieltechnische Merkmale von Glücksspielautomaten in Spielbanken näher 
zu regeln sowie Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten festzulegen. 
Glücksspielautomaten in Spielbanken sind verpflichtend an die 
Bundesrechenzentrum GmbH elektronisch anzubinden. Der Bundesminister für 
Finanzen kann im Wege einer Verordnung den Zeitpunkt dieser Anbindung 
festlegen. Darüber hinaus kann der Bundesminister für Finanzen zu den Details 
der elektronischen Anbindung und den zu übermittelnden Datensätzen in dieser 
Verordnung Mindeststandards festsetzen, wobei auch der Zugriff der Behörde auf 
einzelne Glücksspielautomaten in Spielbanken zu regeln ist. Die für die 
Errichtung auf zehn Jahre verteilten Kosten sowie die Kosten für den laufenden 
Betrieb des Datenrechenzentrums sind vom Bundesminister für Finanzen den 
Konzessionären auf Grundlage einer durchzuführenden Abrechnung über die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch die Konzessionäre verursachten Kosten jährlich bescheidmäßig 
vorzuschreiben. Im Rahmen des laufenden Betriebs des Datenrechenzentrums 
kann der Bundesminister für Finanzen ferner jederzeit eine technische 
Überprüfung von Glücksspielautomaten in Spielbanken, der über diese laufende 
Software sowie deren zentraler Vernetzung vornehmen oder die Vorlage eines 
unabhängigen technischen Gutachtens über die Einhaltung der 
glücksspielrechtlichen Bestimmungen verlangen. Mit der Errichtung des 
Datenrechenzentrums und der elektronischen Anbindung sind dem 
Bundesminister für Finanzen Quellcodes oder Referenzprogramme der 
Spielprogramme der daran anzubindenden Glücksspielautomaten in Spielbanken 
gesondert vorab zu hinterlegen. 

 (11) Bei nachträglichem Wegfall des Konzessionsbescheides hat der 
Konzessionär die Glücksspiele während einer vom Bundesminister für Finanzen 
mit längstens 18 Monaten festzusetzenden Frist weiter zu betreiben. Wird über 
fristgerecht eingebrachte Anträge nach § 21 nicht vor Ablauf der 
Konzessionsdauer entschieden, hat der zuletzt berechtigte Konzessionär die 
Glücksspiele während einer vom Bundesminister für Finanzen mit längstens 
einem Jahr festzusetzenden Frist weiter zu betreiben. Diese Fristen sind so zu 
bestimmen, dass mit ihrem Ablauf der Bund oder ein neuer Konzessionär die 
Glücksspiele durchführen können. 

§ 23. Treten nach Erteilung der Konzession Umstände auf, die den 
Voraussetzungen des § 21 Abs. 7 widersprechen oder verletzt der Konzessionär 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder eines Bescheides des 
Bundesministers für Finanzen, so hat dieser 

§ 23. Treten nach Erteilung der Konzession Umstände auf, die den 
Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 widersprechen oder verletzt der Konzessionär 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder eines Bescheides des 
Bundesministers für Finanzen, so hat dieser 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

§ 27. (1) Die Arbeitnehmer des Konzessionärs müssen Staatsbürger eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Staates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sein. 

§ 27. 

(2) … (2) … 

§ 40. (1) … § 40. (1) … 

(2) Das für die Erhebung der Glücksspielabgaben zuständige Finanzamt hat 
zu prüfen, ob die Spielanteile von sonstigen Nummernlotterien den 
Bestimmungen des Bewilligungsbescheides sowie den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen. Trifft dies zu, so sind die Spielanteile mit einem Kontrollvermerk zu 

(2) Das für die Erhebung der Glücksspielabgaben zuständige Finanzamt hat 
zu prüfen, ob die Spielanteile von sonstigen Nummernlotterien, Tombolaspiele, 
Glückshäfen und Juxausspielungen den Bestimmungen des 
Bewilligungsbescheides sowie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Trifft 
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versehen. dies zu, so sind die Spielanteile von sonstigen Nummernlotterien mit einem 

Kontrollvermerk zu versehen. 

(3) Bei Tombolaspielen, Glückshäfen und Juxausspielungen dürfen nur die 
von der Österreichischen Staatsdruckerei aufgelegten und mit Kontrollvermerk 
versehenen Spielanteile verwendet werden. 

 

(4) Die Österreichische Staatsdruckerei darf die mit Kontrollvermerk 
versehenen Spielanteile erst ausfolgen, wenn 

 

 1. die Entrichtung der Glücksspielabgaben nachgewiesen oder sichergestellt 
wurde und 

 

 2. die Bewilligung für die Ausspielung vorliegt.  

§ 50. (1) bis (3) … § 50. (1) bis (3) … 

(4) Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 genannten Organe sind 
zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgaben berechtigt, Betriebsstätten und 
Betriebsräume sowie Räumlichkeiten zu betreten, auch wenn dies sonst der 
Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Veranstalter, Anbieter und 
Personen, die Glücksspieleinrichtungen bereithalten, haben der Behörde nach 
Abs. 1, dem Amtssachverständigen (§ 1 Abs. 3) und den Organen der 
öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte zu erteilen, umfassende 
Überprüfungen und Testspiele zu ermöglichen und Einblick in die geführten 
Aufzeichnungen sowie die nach diesem Bundesgesetz aufzulegenden 
Spielbeschreibungen zu gewähren. 

(4) Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 genannten Organe sind 
zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgaben berechtigt, Betriebsstätten und 
Betriebsräume sowie Räumlichkeiten zu betreten, auch wenn dies sonst der 
Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Veranstalter und Inhaber 
sowie Personen, die Glücksspieleinrichtungen bereithalten, haben der Behörde 
nach Abs. 1, dem Amtssachverständigen (§ 1 Abs. 3) und den Organen der 
öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte zu erteilen, umfassende 
Überprüfungen und Testspiele unter Bereitstellung von Geld oder Spieleinsätzen 
zu ermöglichen und Einblick in die geführten Aufzeichnungen, in die 
Aufzeichnungen der Glücksspieleinrichtungen und in die nach diesem 
Bundesgesetz aufzulegenden Spielbeschreibungen zu gewähren sowie dafür zu 
sorgen, dass eine anwesende Person diesen Verpflichtungen gegenüber 
Kontrollorganen nachkommt. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 

 (10) Erwachsen einer Behörde bei einer Amtshandlung im Zusammenhang 
mit dem Beschlagnahme- oder Einziehungsverfahren Barauslagen, so sind diese 
den Bestraften zur ungeteilten Hand im Strafbescheid, allenfalls mittels 
gesonderten Bescheids, aufzuerlegen. 

 (11) Verwaltungsbehörden haben die zu ihrer Kenntnis gelangenden 
begründeten Verdachtsfälle verbotener Ausspielungen den 
Bezirksverwaltungsbehörden im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Landespolizeidirektion, unverzüglich anzuzeigen. 

§ 52. (1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde 
mit Geldstrafe bis zu 22 000 Euro zu bestrafen, 

§ 52. (1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde in 
den Fällen der Z 1 mit einer Geldstrafe von bis zu 40 000 Euro und in den Fällen 
der Z 2 bis 11 mit bis zu 22 000 Euro zu bestrafen, 

 1. bis 11. …  1. bis 11. … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 56a. (1) bis (3) … § 56a. (1) bis (3) … 

(4) In einem Bescheid nach Abs. 3 können auch andere nach Abs. 1 
zulässige Maßnahmen angeordnet werden. Ein Bescheid ist aufzuheben, wenn 
eine fortdauernde Gefährdung der Interessen des Glücksspielmonopols nicht 
mehr besteht. 

(4) In einem Bescheid nach Abs. 3 können auch andere nach Abs. 1 
zulässige Maßnahmen angeordnet werden. 

(5) … (5) … 

 (6) Die Bescheide gemäß Abs. 3 treten, wenn sie nicht kürzer befristet sind, 
mit Ablauf eines Jahres außer Wirksamkeit. Durch einen Wechsel in der Person 
des Inhabers der von den einstweiligen Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen 
betroffenen Anlagen, Anlagenteile oder Gegenstände wird die Wirksamkeit 
dieser Bescheide nicht berührt. 

 (7) Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheides gemäß 
Abs. 3 nicht mehr vor und ist zu erwarten, dass in Hinkunft jene 
glücksspielrechtlichen Vorschriften, deren Nichteinhaltung für die Maßnahmen 
nach Abs. 3 bestimmend war, von der Person eingehalten werden, die die 
betriebliche Tätigkeit ausüben oder die Betriebsanlage betreiben will, so hat die 
Behörde auf Antrag dieser Person die mit Bescheid gemäß Abs. 3 getroffenen 
Maßnahmen ehestens zu widerrufen. 

Artikel 11 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987) 

§ 3.(1) Von der Besteuerung sind ausgenommen: § 3.(1) Von der Besteuerung sind ausgenommen: 

 1. der Erwerb eines Grundstückes, wenn der für die Berechnung der Steuer 
maßgebende Wert 1 100 Euro nicht übersteigt, 

 1.  

  a) der Erwerb eines Grundstückes, wenn der für die Berechnung der 
Steuer maßgebende Wert 1 100 Euro nicht übersteigt oder 

  b) der Erwerb eines Grundstückes gemäß § 13 des 
Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGBl. Nr. 3/1930, wenn der für die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berechnung der Steuer maßgebende Wert 2 000 Euro nicht übersteigt, 

 2. bis 9. …  2. bis 9. … 

(2) … (2) … 

§ 6. (1) und (2) … § 6. (1) und (2) … 

(3) Haben sich in den Fällen der Abs. 1 und 2 die Verhältnisse zwischen 
dem unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt und dem Zeitpunkt 
des Erwerbsvorganges (Stichtag) dergestalt geändert, daß nach den Vorschriften 
des Bewertungsgesetzes die Voraussetzungen für eine Wertfortschreibung oder 
eine Artfortschreibung gegeben sind, so ist auf den Zeitpunkt des 
Erwerbsvorganges (Stichtag) ein besonderer Einheitswert unter sinngemäßer 
Anwendung der Grundsätze für Fortschreibungen zu ermitteln, in den Fällen des 
Abs. 2 aber nur dann, wenn sich die Wertabweichung auch auf den Teil der 
wirtschaftlichen Einheit erstreckt. Wird ein besonderer Einheitswert festgestellt, 
ist - abgesehen vom Fall des § 4 Abs. 2 Z 2 - das Dreifache des besonderen 
Einheitswertes (Teilbetrages des besonderen Einheitswertes) anzusetzen. 

(3) Haben sich in den Fällen der Abs. 1 und 2 die Verhältnisse zwischen 
dem unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt und dem Zeitpunkt 
des Erwerbsvorganges (Stichtag) dergestalt geändert, dass nach den Vorschriften 
des Bewertungsgesetzes die Voraussetzungen für eine Wertfortschreibung oder 
eine Artfortschreibung oder spätestens durch den Erwerbsvorgang die 
Voraussetzungen für eine Nachfeststellung gegeben sind, so ist auf den Zeitpunkt 
des Erwerbsvorganges (Stichtag) ein besonderer Einheitswert unter sinngemäßer 
Anwendung der Grundsätze für Fortschreibungen oder Nachfeststellungen zu 
ermitteln; in den Fällen des Abs. 2 aber nur dann, wenn sich die Wertabweichung 
auch auf den Teil der wirtschaftlichen Einheit erstreckt. Wird ein besonderer 
Einheitswert ermittelt, ist – abgesehen vom Fall des § 4 Abs. 2 Z 2 – das 
Dreifache des besonderen Einheitswertes (Teilbetrages des besonderen 
Einheitswertes) anzusetzen. 

§ 10. (1) Erwerbsvorgänge, die diesem Bundesgesetz unterliegen, sind bis 
zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden ist, 
zweitfolgenden Monats beim Finanzamt mit einer Abgabenerklärung anzuzeigen. 
Hierzu sind die in § 9 genannten Personen sowie die Notare, Rechtsanwälte und 
sonstigen Bevollmächtigten, die beim Erwerb des Grundstückes oder bei 
Errichtung der Vertragsurkunde über den Erwerb mitgewirkt haben, zur 
ungeteilten Hand verpflichtet. Sind Erwerbsvorgänge von der Besteuerung 
ausgenommen, so ist die Abgabenerklärung bis zum 15. Tag des auf den 
Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden wäre, zweitfolgenden 
Monats vorzulegen. Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift (Urkunde, 
Beschluss, usw.) ausgefertigt worden, so ist sie unter Angabe des im 
automationsunterstützten Verfahren vergebenen Ordnungsbegriffes 
(Erfassungsnummer) dem Finanzamt in Abschrift zu übermitteln. Diese 
Verpflichtungen entfallen insgesamt bei Erwerbsvorgängen, für die gemäß § 11 
eine Selbstberechnung der Steuer erfolgt. 

§ 10. (1) Erwerbsvorgänge, die diesem Bundesgesetz unterliegen, sind bis 
zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden ist, 
zweitfolgenden Monats beim Finanzamt mit einer Abgabenerklärung anzuzeigen. 
Hierzu sind die in § 9 genannten Personen sowie die Notare, Rechtsanwälte und 
sonstigen Bevollmächtigten, die beim Erwerb des Grundstückes oder bei 
Errichtung der Vertragsurkunde über den Erwerb mitgewirkt haben, zur 
ungeteilten Hand verpflichtet. Sind Erwerbsvorgänge von der Besteuerung 
ausgenommen, ist die Abgabenerklärung bis zum 15. Tag des auf den 
Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden wäre, zweitfolgenden 
Monats vorzulegen; in den Fällen des § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b ist keine 
Abgabenerklärung vorzulegen. Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift 
(Urkunde, Beschluss, usw.) ausgefertigt worden, so ist sie unter Angabe des im 
automationsunterstützten Verfahren vergebenen Ordnungsbegriffes 
(Erfassungsnummer) dem Finanzamt in Abschrift zu übermitteln. Diese 
Verpflichtungen entfallen insgesamt bei Erwerbsvorgängen, für die gemäß § 11 
eine Selbstberechnung der Steuer erfolgt. 

(2) Die Abgabenerklärung ist durch einen Parteienvertreter im Sinne des 
§ 11 vorzulegen und elektronisch zu übermitteln. Ist über den in der 

(2) Die Abgabenerklärung ist durch einen Parteienvertreter im Sinne des 
§ 11 vorzulegen und elektronisch zu übermitteln. In den Fällen des § 3 Abs. 1 Z 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
elektronischen Abgabenerklärung enthaltenen Erwerbsvorgang eine Urkunde 
errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes Urkundenarchiv 
aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser 
Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese 
Urkunden lesend zuzugreifen. Abweichend von Abs. 1 ist die Schrift nur über 
Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen; auf der Schrift ist der im 
automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) anzugeben. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die Übermittlung der elektronischen Abgabenerklärung mit 
Verordnung näher zu regeln. 

und 5 kann die Abgabenerklärung auch durch die in § 9 genannten Personen 
vorgelegt und elektronisch übermittelt werden. Ist über den in der elektronischen 
Abgabenerklärung enthaltenen Erwerbsvorgang eine Urkunde errichtet worden, 
die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes Urkundenarchiv aufgenommen 
wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu 
geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunden lesend 
zuzugreifen. Abweichend von Abs. 1 ist die Schrift nur über Verlangen der 
Abgabenbehörde vorzulegen; auf der Schrift ist der im automationsunterstützten 
Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) anzugeben. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Übermittlung der 
elektronischen Abgabenerklärung mit Verordnung näher zu regeln 

(3) … (3) … 

Artikel 12 (Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953) 

§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 

(3) 1. bis 7. … (3) 1. bis 7. … 

 8. Kraftfahrzeuge, für die der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
bei der zuständigen Behörde für einen Zeitraum von mindestens 45 
Tagen hinterlegt werden; der Tag, an dem die Hinterlegung erfolgt, und 
der Tag der Wiederausfolgung werden nicht in die Frist einbezogen; 

 8. Kraftfahrzeuge, für die die Zulassungsbescheinigung und die 
Kennzeichentafeln bei der zuständigen Behörde für einen Zeitraum von 
mindestens 45 Tagen hinterlegt werden; der Tag, an dem die 
Hinterlegung erfolgt, und der Tag der Wiederausfolgung werden nicht in 
die Frist einbezogen; 

 9. und 10. …  9. und 10. … 

(4) … (4) … 

§ 5. (1) 1. und 2. … § 5. (1) 1. und 2. … 

 3. bei Versicherungsverträgen, die gemäß § 59 des Kraftfahrgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 267, in der jeweils geltenden Fassung abgeschlossen werden, 
neben dem Versicherungsentgelt 

 3. bei Versicherungsverträgen, die gemäß § 59 des Kraftfahrgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 267, in der jeweils geltenden Fassung abgeschlossen werden, 
neben dem Versicherungsentgelt 

 a) der Hubraum bei Krafträdern,  a) der Hubraum bei Krafträdern, 

 b) die Motorleistung (in Kilowatt) bei allen übrigen Kraftfahrzeugen.  b) die Leistung des Verbrennungsmotors (in Kilowatt) bei allen übrigen 
Kraftfahrzeugen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) Für die Steuerberechnung gemäß Abs. 1 Z 3 sind die im Typenschein 
oder im Bescheid über die Einzelgenehmigung eingetragenen Werte maßgebend. 
Bei unterschiedlichen Angaben über die Motorleistung ist die kleinere Zahl 

(5) Für die Steuerberechnung gemäß Abs. 1 Z 3 sind die in der 
Zulassungsbescheinigung eingetragenen Werte maßgebend. Bei unterschiedlichen 
Angaben über die Leistung des Verbrennungsmotors ist die kleinere Zahl 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
maßgebend. Ist die Motorleistung nicht in Kilowatt angegeben, hat die 
Umrechnung gemäß § 64 des Maß- und Eichgesetzes 1950, BGBl. Nr. 152, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/1973, zu erfolgen. Bruchteile von 
Kilowatt sind auf volle Kilowatt aufzurunden. Fehlt eine entsprechende 
Eintragung, ist bei Krafträdern ein Hubraum von 350 Kubikzentimeter, bei allen 
übrigen Kraftfahrzeugen eine Motorleistung von 50 Kilowatt anzusetzen. 

maßgebend. Ist die Leistung des Verbrennungsmotors nicht in Kilowatt 
angegeben, hat die Umrechnung gemäß § 64 des Maß- und Eichgesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 152, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/1973, zu 
erfolgen. Bruchteile von Kilowatt sind auf volle Kilowatt aufzurunden. Fehlt eine 
entsprechende Eintragung, ist bei Krafträdern ein Hubraum von 
350 Kubikzentimeter, bei allen übrigen Kraftfahrzeugen eine Leistung des 
Verbrennungsmotors von 50 Kilowatt anzusetzen. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 6. (1) bis (2) … § 6. (1) bis (2) … 

(3) 1. a) … (3) 1. a) … 

 b) anderen Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen, ausgenommen bei Zugmaschinen und 
Motorkarren, um 0,55 Euro je Kilowatt der um 24 Kilowatt 
verringerten Motorleistung, mindestens um 5,50 Euro, bei anderen 
Kraftfahrzeugen als Personenkraftwagen oder 
Kombinationskraftwagen höchstens aber um 60 Euro. Für mit einem 
Fremdzündungsmotor ausgestattete Personenkraftwagen und 
Kombinationskraftwagen, die vor dem 1. Jänner 1987 erstmals im 
Inland zum Verkehr zugelassen wurden, erhöht sich die 
motorbezogene Versicherungssteuer um 20%, sofern nicht 
nachgewiesen wird, dass das Kraftfahrzeug die gemäß § 1d Abs. 1 Z 3 
Kategorie A oder B der KDV 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der 
34. Novelle, BGBl. Nr. 579/1991, vorgeschriebenen 
Schadstoffgrenzwerte einhält. 

 b) anderen Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen, ausgenommen bei Zugmaschinen und 
Motorkarren, um 0,55 Euro je Kilowatt der um 24 Kilowatt 
verringerten Leistung des Verbrennungsmotors, mindestens um 
5,50 Euro, bei anderen Kraftfahrzeugen als Personenkraftwagen oder 
Kombinationskraftwagen höchstens aber um 60 Euro. Für mit einem 
Fremdzündungsmotor ausgestattete Personenkraftwagen und 
Kombinationskraftwagen, die vor dem 1. Jänner 1987 erstmals im 
Inland zum Verkehr zugelassen wurden, erhöht sich die 
motorbezogene Versicherungssteuer um 20%, sofern nicht 
nachgewiesen wird, dass das Kraftfahrzeug die gemäß § 1d Abs. 1 Z 3 
Kategorie A oder B der KDV 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der 
34. Novelle, BGBl. Nr. 579/1991, vorgeschriebenen 
Schadstoffgrenzwerte einhält. 

 2. bis 3.…  2. bis 3.… 

 4. Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur ein Zulassungsschein 
ausgefertigt (Wechselkennzeichen), so ist die Steuer gemäß Z 1 bis 3 nur 
für das Kraftfahrzeug zu entrichten, das der höchsten Steuer unterliegt; 
dabei bleiben Kraftfahrzeuge, die gemäß § 4 Abs. 3 steuerbefreit sind 
oder gemäß Z 1 der motorbezogenen Versicherungssteuer nicht 
unterliegen, unberücksichtigt. 

 4. Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur eine 
Zulassungsbescheinigung ausgefertigt (Wechselkennzeichen), so ist die 
Steuer gemäß Z 1 bis 3 nur für das Kraftfahrzeug zu entrichten, das der 
höchsten Steuer unterliegt; dabei bleiben Kraftfahrzeuge, die gemäß § 4 
Abs. 3 steuerbefreit sind oder gemäß Z 1 der motorbezogenen 
Versicherungssteuer nicht unterliegen, unberücksichtigt. 

 5. bis 8. …  5. bis 8. … 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 13 (Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992) 

§ 2. (1) 1. bis 9. … § 2. (1) 1. bis 9. … 

 10. Kraftfahrzeuge, für die der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
bei der zuständigen Behörde hinterlegt werden, 

 10. Kraftfahrzeuge, für die die Bescheinigung der Zulassung und die 
Kennzeichentafeln bei der zuständigen Behörde hinterlegt werden, 

 - bei Fahrzeugen, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht mehr 
als 3,5 Tonnen beträgt, für einen Zeitraum von mindestens zehn 
Tagen, 

 - bei Fahrzeugen, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht mehr 
als 3,5 Tonnen beträgt, für einen Zeitraum von mindestens zehn 
Tagen, 

 - bei anderen Fahrzeugen für einen Zeitraum von mindestens 45 
Tagen; 

 - bei anderen Fahrzeugen für einen Zeitraum von mindestens 45 
Tagen; 

der Tag, an dem die Hinterlegung erfolgt, und der Tag der 
Wiederausfolgung werden nicht in die Frist einbezogen. 

der Tag, an dem die Hinterlegung erfolgt, und der Tag der 
Wiederausfolgung werden nicht in die Frist einbezogen. 

 11. bis 14. …  11. bis 14. … 

(2) Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur ein Zulassungsschein 
ausgefertigt (Wechselkennzeichen), so ist die Steuer nur für das Kraftfahrzeug zu 
entrichten, das der höchsten Steuer unterliegt. In die Berechnung sind auch 
Kraftfahrzeuge, die der motorbezogenen Versicherungssteuer (§ 6 Abs. 3 
VersStG 1953) unterliegen, einzubeziehen. Kraftfahrzeuge, die gemäß Abs. 1 von 
der Steuer befreit sind, sind nicht zu berücksichtigen. Wird für eines der unter 
Wechselkennzeichen zugelassenen Kraftfahrzeuge motorbezogene 
Versicherungssteuer entrichtet, so ist diese, soweit sie auf den 
Steuerberechnungszeitraum (§ 6 Abs. 3) entfällt, auf die Kraftfahrzeugsteuer 
anzurechnen. 

(2) Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur eine 
Zulassungsbescheinigung ausgefertigt (Wechselkennzeichen), so ist die Steuer 
nur für das Kraftfahrzeug zu entrichten, das der höchsten Steuer unterliegt. In die 
Berechnung sind auch Kraftfahrzeuge, die der motorbezogenen 
Versicherungssteuer (§ 6 Abs. 3 VersStG 1953) unterliegen, einzubeziehen. 
Kraftfahrzeuge, die gemäß Abs. 1 von der Steuer befreit sind, sind nicht zu 
berücksichtigen. Wird für eines der unter Wechselkennzeichen zugelassenen 
Kraftfahrzeuge motorbezogene Versicherungssteuer entrichtet, so ist diese, 
soweit sie auf den Steuerberechnungszeitraum (§ 6 Abs. 3) entfällt, auf die 
Kraftfahrzeugsteuer anzurechnen. 

(3) … (3) … 

§ 5. (1) 1. bis 2. a) aa) bis cc) … § 5. (1) 1. bis 2. a) aa) bis cc) … 

 dd) für mit einem Fremdzündungsmotor ausgestattete 
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die vor dem 
1. Jänner 1987 erstmals im Inland zum Verkehr zugelassen 
wurden, erhöht sich ab dem 1. Jänner 1995 die Steuer gemäß 
sublit. aa, bb und cc um 20 vH, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass das Kraftfahrzeug die gemäß § 1d Abs. 1 Z 3 Kategorie A 
oder B der KDV 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der 
34. Novelle, BGBl. Nr. 579/1991, vorgeschriebenen 
Schadstoffgrenzwerte einhält; 

 dd) ab 1. Jänner 2013 je Kilowatt der um 24 Kilowatt verringerten 
Leistung des Verbrennungsmotors 0,6 Euro, mindestens 6 Euro, 
bei anderen Kraftfahrzeugen als Personenkraftwagen und 
Kombinationskraftwagen höchstens 66 Euro; 

  ee) für mit einem Fremdzündungsmotor ausgestattete 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die vor dem 
1. Jänner 1987 erstmals im Inland zum Verkehr zugelassen 
wurden, erhöht sich ab dem 1. Jänner 1995 die Steuer gemäß 
sublit. aa bis dd um 20 vH, sofern nicht nachgewiesen wird, dass 
das Kraftfahrzeug die gemäß § 1d Abs. 1 Z 3 Kategorie A oder B 
der KDV 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der 34. Novelle, 
BGBl. Nr. 579/1991, vorgeschriebenen Schadstoffgrenzwerte 
einhält; 

 b) …  b) … 

(2) Für die Steuerberechnung gemäß Abs. 1 sind die im Typenschein oder 
im Bescheid über die Einzelgenehmigung eingetragenen Werte maßgebend. Bei 
unterschiedlichen Angaben über die Motorleistung ist die kleinere Zahl 
maßgebend. Ist die Motorleistung nicht in Kilowatt angegeben, hat die 
Umrechnung gemäß § 64 des Maß- und Eichgesetzes 1950, BGBl. Nr. 152, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/1973, zu erfolgen. Bruchteile von 
Kilowatt sind auf volle Kilowatt aufzurunden. Fehlt eine entsprechende 
Eintragung, ist bei Krafträdern ein Hubraum von 350 cm3, bei 
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen eine Motorleistung von 50 
Kilowatt, im übrigen ein höchstes zulässiges Gesamtgewicht von 8 Tonnen 
anzusetzen. 

(2) Für die Steuerberechnung gemäß Abs. 1 sind die in der 
Zulassungsbescheinigung eingetragenen Werte maßgebend. Bei unterschiedlichen 
Angaben über die Leistung des Verbrennungsmotors ist die kleinere Zahl 
maßgebend. Ist die Leistung des Verbrennungsmotors nicht in Kilowatt 
angegeben, hat die Umrechnung gemäß § 64 des Maß- und Eichgesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 152, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/1973, zu 
erfolgen. Bruchteile von Kilowatt sind auf volle Kilowatt aufzurunden. Fehlt eine 
entsprechende Eintragung, ist bei Krafträdern ein Hubraum von 350 cm3, bei 
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen eine Motorleistung von 50 
Kilowatt, im übrigen ein höchstes zulässiges Gesamtgewicht von 8 Tonnen 
anzusetzen. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 

(2) Bei widerrechtlicher Verwendung eines Kraftfahrzeuges (§ 1 Z 3) ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, das als erstes Kenntnis davon erlangt. 

(2) Bei widerrechtlicher Verwendung eines Kraftfahrzeuges (§ 1 Abs. 1 Z 3) 
ist das Finanzamt örtlich zuständig, das als erstes Kenntnis davon erlangt; 
befindet sich dessen Sitz in Wien, so ist abweichend davon das Finanzamt Wien 
8/16/17 zuständig. 

(3) … (3) … 

Artikel 14 (Änderung des Flugabgabegesetzes) 

§ 3. 1. bis 7. … § 3. 1. bis 7. … 

  8. Der Abflug von staatlichen Luftfahrzeugen im Sinne des Art. 3 des 
Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt, BGBl. Nr. 97/1949. 

§ 5. (1) Die Flugabgabe beträgt je Passagier für Abflüge mit einem 
Zielflugplatz innerhalb der 

§ 5. (1) Die Flugabgabe beträgt je Passagier für Abflüge mit einem 
Zielflugplatz innerhalb der 
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Kurzstrecke gemäß Anlage 1 8 Euro 

Mittelstrecke gemäß Anlage 2 20 Euro 

Langstrecke 35 Euro 
 

 
Kurzstrecke gemäß Anlage 1 7 Euro 

Mittelstrecke gemäß Anlage 2 15 Euro 

Langstrecke 35 Euro 
 

(2) … (2) … 

(3) Die Abgabe für Kurzstreckenflüge in Höhe von 8 Euro versteht sich 
einschließlich einer allenfalls anfallenden Umsatzsteuer 

(3) Die Abgabe für Kurzstreckenflüge in Höhe von 7 Euro versteht sich 
einschließlich einer allenfalls anfallenden Umsatzsteuer 

§ 7. (1) bis (3) … § 7. (1) bis (3) … 

(4) Eine gemäß § 201 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. 194/1961, 
festgesetzte Abgabe hat den in Abs. 2 genannten Fälligkeitstag. 

(4) Der Abgabenschuldner hat bis zum 31. März jeden Kalenderjahres eine 
Abgabenerklärung für das vorangegangene Kalenderjahr dem Finanzamt 
elektronisch zu übermitteln. 

(5) Der Abgabenschuldner wird nach Ablauf des Kalenderjahres veranlagt. 
Er hat bis zum 31. März jeden Jahres eine Abgabenerklärung für das 
vorangegangene Kalenderjahr dem Finanzamt elektronisch zu übermitteln. Auf 
die Abgabenschuld werden die im Veranlagungszeitraum entrichteten Beträge 
angerechnet. 

(5) Eine gemäß § 201 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. 
Nr. 194/1961, festgesetzte Abgabe hat den in Abs. 2 genannten Fälligkeitstag. 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Finanzen betraut. Der Bundesminister für Finanzen hat gemeinsam mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die Auswirkungen der 
Einführung des Flugabgabegesetzes auf den Luftverkehrssektor und die 
Entwicklung der Einnahmen aus der Flugabgabe bis 30. September 2012 zu 
evaluieren. 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Finanzen betraut. Der Bundesminister für Finanzen hat gemeinsam mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die Auswirkungen der 
Einführung des Flugabgabegesetzes auf den Luftverkehrssektor und die 
Entwicklung der Einnahmen aus der Flugabgabe bis 30. September 2012 zu 
evaluieren. Eine weitere Evaluierung hat bis 30. September 2014 zu erfolgen. 

Anlage 1 Anlage 1 

Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija (Libyen) Libyen 

Anlage 2 Anlage 2 
Republik Sudan Republik Sudan 
 Republik Südsudan 
Republik Tadschikistan Republik Tadschikistan 

Artikel 15 (Änderung des Neugründungs-Förderungsgesetzes) 

§ 4. (1) 1. und 2. … § 4. (1) 1. und 2. … 

 3. jene Abgaben, Gebühren und Beiträge, bei denen die Wirkungen nach 
§ 1 Z 1 bis 6 eintreten sollen. 
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(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Artikel 16 (Änderung des Stiftungseingangssteuergesetzes) 

§ 1. (1) Der Stiftungseingangssteuer nach diesem Bundesgesetz unterliegen 
unentgeltliche Zuwendungen an eine privatrechtliche Stiftung oder auf damit 
vergleichbare Vermögensmassen. 

§ 1. (1) Der Stiftungseingangssteuer nach diesem Bundesgesetz unterliegen 
unentgeltliche Zuwendungen an eine privatrechtliche Stiftung oder an damit 
vergleichbare Vermögensmassen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die Steuerschuld entsteht im Zeitpunkt der Zuwendung. (4) Die Steuerschuld entsteht im Zeitpunkt der Zuwendung. Bei 
Zuwendungen, die bereits vor der Entstehung der privatrechtlichen Stiftung oder 
der damit vergleichbaren Vermögensmasse geleistet werden, entsteht die 
Steuerschuld erst mit der Entstehung der Körperschaft. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

(6) 1. und 2. … (6) 1. und 2. … 

 3. Zuwendungen von Todes wegen  3. Zuwendungen von Todes wegen von Kapitalvermögen im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988, ausgenommen Anteile 
an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften, wenn auf die daraus 
bezogenen Einkünfte der besondere Steuersatz des § 27a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar ist. 

 a) von Kapitalvermögen, soweit dessen Erträge im Zeitpunkt des Todes 
des Zuwendenden der Steuerabgeltung gemäß § 97 Abs. 1 erster Satz 
sowie § 97 Abs. 2 erster bis dritter Satz des 
Einkommensteuergesetzes 1988 in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. Nr. 12/1993, unterliegen, sowie von vergleichbaren 
Kapitalvermögen, soweit dessen Erträge im Zeitpunkt des Todes des 
Zuwendenden der besonderen Einkommensteuer gemäß § 37 Abs. 8 
des Einkommensteuergesetzes 1988 unterliegen; dies gilt für 
Forderungswertpapiere nur dann, wenn sie bei der Begebung sowohl 
in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten 
Personenkreis angeboten werden; 

 

 b) von Anteilen an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften, wenn 
der Erwerber nachweist, dass der Zuwendende im Zeitpunkt des 
Entstehens der Steuerschuld unter 1 vH am gesamten Nennkapital der 
Gesellschaft beteiligt ist; 

 

 4. und 5. …  4. und 5. … 
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Artikel 17 (Änderung der Bundesabgabenordnung) 

 § 9a. (1) Soweit Personen auf die Erfüllung der Pflichten der 
Abgabepflichtigen und der in den §§ 80 ff bezeichneten Vertreter tatsächlich 
Einfluss nehmen, haben sie diesen Einfluss dahingehend auszuüben, dass diese 
Pflichten erfüllt werden. 

 (2) Die in Abs. 1 bezeichneten Personen haften für Abgaben insoweit, als die 
Abgaben infolge ihrer Einflussnahme nicht eingebracht werden können. § 9 
Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 97. (1) und (2) … § 97. (1) und (2) … 

(3) An Stelle der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung einer 
behördlichen Erledigung kann deren Inhalt auch telegraphisch oder fernschriftlich 
mitgeteilt werden. Darüber hinaus kann durch Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen auch im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise vorgesehen werden, wobei zugelassen werden kann, daß sich 
die Behörde einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf. In der Verordnung sind 
technische oder organisatorische Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, daß 
die Mitteilung in einer dem Stand der Technik entsprechenden sicheren und 
nachprüfbaren Weise erfolgt und den Erfordernissen des Datenschutzes genügt. 
Die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen in der durch Verordnung 
vorgesehenen Weise ist überdies nur zulässig, wenn ihr der Empfänger 
ausdrücklich zugestimmt hat. Mit der Zustimmung übernimmt der Empfänger 
auch die Verantwortung für die Datensicherheit des mitgeteilten Inhalts der 
Erledigung im Sinn des Datenschutzgesetzes 2000. § 96 letzter Satz gilt 
sinngemäß. 

(3) An Stelle der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung einer 
behördlichen Erledigung kann deren Inhalt auch telegraphisch oder fernschriftlich 
mitgeteilt werden. Darüber hinaus kann durch Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen auch im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise vorgesehen werden, wobei zugelassen werden kann, daß sich 
die Behörde einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf. In der Verordnung sind 
technische oder organisatorische Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, daß 
die Mitteilung in einer dem Stand der Technik entsprechenden sicheren und 
nachprüfbaren Weise erfolgt und den Erfordernissen des Datenschutzes genügt. 
Der Empfänger trägt die Verantwortung für die Datensicherheit des mitgeteilten 
Inhalts der Erledigung im Sinn des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999. 

§ 118a. § 118 gilt sinngemäß für bescheidmäßige Bestätigungen über das 
Vorliegen der Voraussetzungen einer Forschung und experimentellen 
Entwicklung im Sinn des § 108c Abs. 2 Z 1 EStG 1988 im Rahmen der 
eigenbetrieblichen Forschung, wenn nach der Antragstellung ein diesbezügliches 
Gutachten bei der Forschungsförderungsgesellschaft mbH in Auftrag gegeben 
und in der Folge beim Finanzamt vorgelegt wird. Der Verwaltungskostenbeitrag 
(§ 118 Abs. 10) beträgt 1 000 Euro. Im Fall des § 118 Abs. 11 beträgt der 
Verwaltungskostenbeitrag 200 Euro. 

§ 118a. (1) § 118 gilt sinngemäß für bescheidmäßige Bestätigungen über das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 108c Abs. 2 Z 1 EStG 1988 im Rahmen der 
eigenbetrieblichen Forschung und experimentellen Entwicklung, wenn nach der 
Antragstellung ein Gutachten bei der Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
angefordert und in der Folge dem Finanzamt übermittelt wird, welches die 
Beurteilung zum Gegenstand hat, inwieweit unter Zugrundelegung der vom 
Steuerpflichtigen bekanntgegebenen Informationen die Voraussetzungen des 
§ 108c Abs. 2 Z 1 EStG 1988 erfüllt sind. § 108c Abs. 8 EStG 1988 gilt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entsprechend. 

 (2) Der Verwaltungskostenbeitrag (§ 118 Abs. 10) beträgt 1 000 Euro. Im 
Fall des § 118 Abs. 11 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 200 Euro. 

§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus 
§ 124 ergibt, sind Unternehmer für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), 

§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus 
§ 124 ergibt, sind Unternehmer für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), 

 a) dessen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 
400 000 Euro überstiegen hat, oder 

 a) dessen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 
400 000 Euro überstiegen hat, oder 

 b) dessen Wert zum 1. Jänner eines Jahres 150 000 Euro überstiegen hat,  b) dessen Wert zum 1. Jänner eines Jahres 150 000 Euro überstiegen hat, 

verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen Bücher zu 
führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu 
machen. Als Unternehmer im Sinn dieser Bestimmung gilt eine Gesellschaft, bei 
der die Gesellschafter als Mitunternehmer im Sinn der einkommensteuerlichen 
Vorschriften anzusehen sind, auch dann, wenn ihr umsatzsteuerrechtlich keine 
Unternehmereigenschaft zukommt; diesfalls sind die Umsätze des Gesellschafters 
maßgeblich, dem die Unternehmereigenschaft zukommt. 

verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen Bücher zu 
führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu 
machen. Als Unternehmer im Sinn dieser Bestimmung gilt eine Gesellschaft, bei 
der die Gesellschafter als Mitunternehmer im Sinn der einkommensteuerlichen 
Vorschriften anzusehen sind, auch dann, wenn ihr umsatzsteuerrechtlich keine 
Unternehmereigenschaft zukommt; diesfalls sind die Umsätze des Gesellschafters 
maßgeblich, dem die Unternehmereigenschaft zukommt. 

Umsätze sind solche gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 Umsatzsteuergesetz 1994 
zuzüglich der Umsätze aus im Ausland ausgeführten Leistungen. Keine Umsätze 
sind jedoch nicht unmittelbar dem Betriebszweck oder dem Zweck des 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes dienende Umsätze, die unter § 6 Abs. 1 Z 8 
und 9 und § 10 Abs. 2 Z 4 Umsatzsteuergesetz 1994 fallen oder - wären sie im 
Inland ausgeführt worden - fallen würden, Umsätze aus Geschäftsveräußerungen 
im Sinn des § 4 Abs. 7 Umsatzsteuergesetz 1994, bei der Erzielung von 
Entschädigungen im Sinn des § 32 Z 1 Einkommensteuergesetz 1988 ausgeführte 
Umsätze und Umsätze aus besonderen Waldnutzungen im Sinn der 
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften. 

Umsätze sind solche gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 Umsatzsteuergesetz 1994 
zuzüglich der Umsätze aus im Ausland ausgeführten Leistungen. Keine Umsätze 
sind jedoch nicht unmittelbar dem Betriebszweck oder dem Zweck des 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes dienende Umsätze, die unter § 6 Abs. 1 Z 8 
und 9 und § 10 Abs. 2 Z 4 Umsatzsteuergesetz 1994 fallen oder - wären sie im 
Inland ausgeführt worden - fallen würden, Umsätze aus Geschäftsveräußerungen 
im Sinn des § 4 Abs. 7 Umsatzsteuergesetz 1994, bei der Erzielung von 
Entschädigungen im Sinn des § 32 Z 1 Einkommensteuergesetz 1988 ausgeführte 
Umsätze und Umsätze aus besonderen Waldnutzungen im Sinn der 
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften. 

Als Wert im Sinn der lit. b ist der um den Wert der Zupachtungen erhöhte und um 
den Wert der Verpachtungen verminderte Einheitswert in seiner zuletzt 
maßgeblichen Höhe anzusetzen, wobei der Ermittlung des Wertes der 
Zupachtungen und Verpachtungen der nach der Art der Nutzung der betroffenen 
Flächen maßgebliche, bei der Feststellung des Einheitswertes des Betriebes 
angewendete Hektarsatz und in Ermangelung eines solchen der bei der 
Feststellung des Einheitswertes des Verpächterbetriebes für die verpachteten 
Flächen angewendete Hektarsatz, den das Finanzamt auf Anfrage dem Pächter 
mitzuteilen hat, zugrunde zu legen ist. Im Einheitswertbescheid ausgewiesene 

Als Wert im Sinn der lit. b ist der um den Wert der Zupachtungen erhöhte und um 
den Wert der Verpachtungen verminderte Einheitswert in seiner zuletzt 
maßgeblichen Höhe anzusetzen, wobei der Ermittlung des Wertes der 
Zupachtungen und Verpachtungen der nach der Art der Nutzung der betroffenen 
Flächen maßgebliche, bei der Feststellung des Einheitswertes des Betriebes 
angewendete Hektarsatz und in Ermangelung eines solchen der bei der 
Feststellung des Einheitswertes des Verpächterbetriebes für die verpachteten 
Flächen angewendete Hektarsatz, den das Finanzamt auf Anfrage dem Pächter 
mitzuteilen hat, zugrunde zu legen ist. Im Einheitswertbescheid ausgewiesene 
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Abschläge und Zuschläge (§ 40 Bewertungsgesetz 1955) sind entsprechend zu 
berücksichtigen. Ist auf den Pachtgegenstand ein Hektarsatz nicht anzuwenden, 
so ist insoweit der darauf entfallende Ertragswert zugrunde zu legen. Eine 
Berücksichtigung der Abschläge und Zuschläge sowie des Ertragswertes hat bei 
der Wertermittlung nur insoweit zu erfolgen als das Finanzamt diese Werte auf 
Antrag, erforderlichenfalls von Amts wegen festgestellt hat. 

Abschläge und Zuschläge (§§ 35 und 40 Bewertungsgesetz 1955) sind 
entsprechend zu berücksichtigen. Ist auf den Pachtgegenstand ein Hektarsatz 
nicht anzuwenden, so ist insoweit der darauf entfallende Ertragswert zugrunde zu 
legen. Eine Berücksichtigung der Abschläge und Zuschläge sowie des 
Ertragswertes hat bei der Wertermittlung nur insoweit zu erfolgen als das 
Finanzamt diese Werte auf Antrag, erforderlichenfalls von Amts wegen 
festgestellt hat. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

§ 188. (1) bis (4) … § 188. (1) bis (4) … 

(5) Werden in einem Dokument, das Form und Inhalt eines 
Feststellungsbescheides hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen oder 
Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit zugerechnet, die nicht mehr rechtlich existent sind 
(insbesondere infolge Todes, Beendigung der Gesellschaft, 
Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht mehr handlungsfähig sind (zB infolge 
Sachwalterbestellung), so gilt dies als Feststellung (Abs. 1) und steht der 
Wirksamkeit als Feststellungsbescheid nicht entgegen. Ein solcher Bescheid 
wirkt lediglich gegenüber den übrigen, denen Einkünfte zugerechnet werden. 

(5) Werden in einem Dokument, das Form und Inhalt eines 
Feststellungsbescheides hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen oder 
Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit zugerechnet, die nicht oder nicht mehr rechtlich existent 
sind (insbesondere infolge Todes, Beendigung der Gesellschaft, 
Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht oder nicht mehr handlungsfähig sind (zB 
infolge Sachwalterbestellung), so gilt dies als Feststellung (Abs. 1) und steht der 
Wirksamkeit als Feststellungsbescheid nicht entgegen. Ein solcher Bescheid 
wirkt lediglich gegenüber den übrigen, denen Einkünfte zugerechnet werden. 

§ 191. (1) bis (4) … § 191. (1) bis (4) ... 

(5) Werden in einem Dokument, das Form und Inhalt eines 
Feststellungsbescheides (§ 188) hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen 
oder Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit zugerechnet, die nicht mehr rechtlich existent sind 
(insbesondere infolge Todes, Beendigung der Gesellschaft, 
Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht mehr handlungsfähig sind (zB infolge 
Sachwalterbestellung), so steht dies der Wirksamkeit als Feststellungsbescheid 
nicht entgegen. Ein solcher Bescheid wirkt lediglich gegenüber den übrigen, 
denen Einkünfte zugerechnet werden. 

(5) Werden in einem Dokument, das Form und Inhalt eines 
Feststellungsbescheides (§ 188) hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen 
oder Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit zugerechnet, die nicht oder nicht mehr rechtlich existent 
sind (insbesondere infolge Todes, Beendigung der Gesellschaft, 
Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht oder nicht mehr handlungsfähig sind (zB 
infolge Sachwalterbestellung), so steht dies der Wirksamkeit als 
Feststellungsbescheid nicht entgegen. Ein solcher Bescheid wirkt lediglich 
gegenüber den übrigen, denen Einkünfte zugerechnet werden. 

§ 208. (1) a) bis d) … § 208. (1) a) bis d) … 

 e) in den Fällen des Eintritts eines rückwirkenden Ereignisses im Sinn 
des § 295a mit Ablauf des Jahres, in dem das Ereignis eingetreten ist; 

 e) in den Fällen des Eintritts eines rückwirkenden Ereignisses im Sinn 
des § 295a mit Ablauf des Jahres, in dem das Ereignis eingetreten ist. 

 f) in den Fällen des § 293c mit dem Ablauf des Jahres, in dem der 
Abgabenbehörde die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 293c bekannt wird. 
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(2) … (2) … 

§ 282. (1) und (2) … § 282. (1) und (2) … 

(3) Berichtigungen (§ 293, § 293b und § 293c) und Aufhebungen (§ 300) der 
gemäß Abs. 1 oder 2 ergangenen Bescheide obliegen dem Referenten, wenn 
jedoch der gesamte Berufungssenat entschieden hat, dem Berufungssenat. 

(3) Berichtigungen (§ 293 und § 293b) und Aufhebungen (§ 300) der gemäß 
Abs. 1 oder 2 ergangenen Bescheide obliegen dem Referenten, wenn jedoch der 
gesamte Berufungssenat entschieden hat, dem Berufungssenat. 

(4) … (4) … 

§ 290. (1) und (2) … § 290. (1) und (2) … 

(3) Eine einheitliche Entscheidung unterbleibt abweichend von Abs. 1, wenn 
in einem Dokument, das Form und Inhalt eines Feststellungsbescheides (§ 188) 
hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen oder Personenvereinigungen 
(Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit zugerechnet werden, 
die nicht mehr rechtlich existent sind (insbesondere infolge Todes, Beendigung 
der Gesellschaft, Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht mehr handlungsfähig 
sind (zB infolge Sachwalterbestellung). Dies steht der Wirksamkeit als 
Berufungsentscheidung nicht entgegen. Ein solcher Bescheid wirkt lediglich 
gegenüber den übrigen, denen Einkünfte zugerechnet werden. 

(3) Eine einheitliche Entscheidung unterbleibt abweichend von Abs. 1, wenn 
in einem Dokument, das Form und Inhalt eines Feststellungsbescheides (§ 188) 
hat, gemeinschaftliche Einkünfte auch Personen oder Personenvereinigungen 
(Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit zugerechnet werden, 
die nicht oder nicht mehr rechtlich existent sind (insbesondere infolge Todes, 
Beendigung der Gesellschaft, Gesamtrechtsnachfolge) oder die nicht oder nicht 
mehr handlungsfähig sind (zB infolge Sachwalterbestellung). Dies steht der 
Wirksamkeit als Berufungsentscheidung nicht entgegen. Ein solcher Bescheid 
wirkt lediglich gegenüber den übrigen, denen Einkünfte zugerechnet werden. 

§ 293c. Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei (§ 78) oder von 
Amts wegen einen Abgaben- oder Feststellungsbescheid insoweit berichtigen, als 
in ihm ein Sachverhalt nicht mehr berücksichtigt werden darf, der sich in der 
Folge bei der- oder denselben Partei(en) mehrfach oder gar nicht 
abgabenrechtlich auswirkt, obwohl seine einmalige Berücksichtigung in einer 
periodenübergreifenden Betrachtung geboten wäre. 

 

Artikel 18 (Änderung des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes 2010) 

§ 9. (1) und (2) … § 9. (1) und (2) … 

 (3) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung besondere 
Organisationseinheiten mit bundesweitem und/oder regionalem Wirkungsbereich 
zur Besorgung der Geschäfte der Steuer- und Zollverwaltung einrichten, soweit 
dies organisatorisch zweckmäßig ist und einer einfachen und Kosten sparenden 
Vollziehung wie auch den Bedürfnissen einer bürgernahen Verwaltung dient. 
Diese Organisationseinheiten werden bei Erfüllung ihrer Aufgaben als Organe 
der Abgabenbehörden tätig. 

 (4) Dienststellen der besonderen Organisationseinheiten können im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gesamten Bundesgebiet eingerichtet werden. Die von Organen der besonderen 
Organisationseinheiten gesetzten Amtshandlungen sind, sofern keine 
unmittelbare Beauftragung für den Einzelfall durch eine Abgaben- oder 
Finanzstrafbehörde erfolgt ist, jener Abgabenbehörde zuzurechnen, in deren 
Amtsbereich die Dienststelle des Organes eingerichtet ist. 

§ 10. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung die 
Zuweisung von Aufgaben an Abgabenbehörden erster Instanz aufheben und diese 
Aufgaben anderen Abgabenbehörden erster Instanz übertragen, wenn es 
organisatorisch zweckmäßig ist und einer wirksamen, einfachen und Kosten 
sparenden Vollziehung dient. 

§ 10. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung die 
Zuweisung von Aufgaben an Abgabenbehörden erster Instanz aufheben und diese 
Aufgaben anderen Abgabenbehörden erster Instanz übertragen, wenn es 
organisatorisch zweckmäßig ist und einer wirksamen, einfachen und Kosten 
sparenden Vollziehung dient. Dies gilt sinngemäß für die Befugnis von Organen 
der Abgabenbehörden erster Instanz, bestimmte Aufgaben auch für andere 
Abgabenbehörden erster Instanz wahrzunehmen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 15. (1) 1. und 2. … § 15. (1) 1. und 2. … 

 3. die Wahrnehmung der Angelegenheiten des Steuerabzuges bei 
beschränkt Steuerpflichtigen (§§ 99 ff EStG 1988); 

 3. die Wahrnehmung der Angelegenheiten des von unter Z 1 genannten 
Steuersubjekten vorzunehmenden Steuerabzuges bei beschränkt 
Steuerpflichtigen (§ 99 ff EStG 1988); 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

 (4) Dem Finanzamt Wien 8/16/17 obliegt für den Amtsbereich der 
Finanzämter mit allgemeinem Aufgabenkreis mit Sitz in Wien die Erhebung der 
Normverbrauchsabgabe in den Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbes 
gemäß § 1 Z 2 des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991 und der erstmaligen 
Zulassung gemäß § 1 Z 3 des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991; die 
Einhebung und zwangsweise Einbringung dieser Abgaben sowie die Erhebung 
der Normverbrauchsabgabe beim innergemeinschaftlichen Erwerb durch und der 
erstmaligen Zulassung auf Fahrzeughändler jedoch nur für seinen Amtsbereich. 

Artikel 19 (Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991) 

§ 6a. (1) 1. bis 3. … § 6a. (1) 1. bis 3. … 

 4. Für Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antriebsmotor (Hybridantrieb; 
Verwendung von Kraftstoff der Spezifikation E 85, von Methan in Form 
von Erdgas/Biogas, Flüssiggas oder Wasserstoff) vermindert sich die 
Steuerschuld bis zum Ablauf des 31. August 2012 um höchstens 

 4. Für Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antriebsmotor (Hybridantrieb; 
Verwendung von Kraftstoff der Spezifikation E 85, von Methan in Form 
von Erdgas/Biogas, Flüssiggas oder Wasserstoff) vermindert sich die 
Steuerschuld bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 um höchstens 
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500 Euro 500 Euro 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

(6) Bei Gebrauchtfahrzeugen, die bereits im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
zugelassen waren, wird der Malus im Verhältnis zur Wertentwicklung 
vermindert. 

(6) Bei Gebrauchtfahrzeugen, die unmittelbar aus dem übrigen 
Gemeinschaftsgebiet in das Inland gebracht werden, wird der Malus im 
Verhältnis zur Wertentwicklung des Fahrzeuges vermindert. 

§ 12a. Wird ein Fahrzeug § 12a. (1) Wird ein Fahrzeug 

 - durch den Zulassungsbesitzer selbst nachweisbar ins Ausland 
verbracht 

 - durch den Zulassungsbesitzer selbst nachweisbar ins Ausland 
verbracht 

 - nach Beendigung der gewerblichen Vermietung im Inland durch 
den Vermieter nachweisbar ins Ausland verbracht oder geliefert 

 - nach Beendigung der gewerblichen Vermietung im Inland durch 
den Vermieter nachweisbar ins Ausland verbracht oder geliefert 

 - durch einen befugten Fahrzeughändler nachweisbar ins Ausland 
verbracht oder geliefert 

 - durch einen befugten Fahrzeughändler nachweisbar ins Ausland 
verbracht oder geliefert 

 - durch einen Unternehmer, der das Fahrzeug überwiegend 
betrieblich genutzt hat, nachweisbar ins Ausland verbracht oder 
geliefert, 

 - durch einen Unternehmer, der das Fahrzeug überwiegend 
betrieblich genutzt hat, nachweisbar ins Ausland verbracht oder 
geliefert, 

dann wird die Abgabe vom gemeinen Wert zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Zulassung zum Verkehr im Inland vergütet. 

dann wird auf Antrag die Abgabe vom gemeinen Wert zum Zeitpunkt der 
Beendigung der Zulassung zum Verkehr im Inland vergütet. 

Voraussetzung für die Vergütung ist die Bekanntgabe der Fahrgestellnummer 
(der Fahrzeugidentifizierungsnummer) und die Sperre des Fahrzeuges in der 
Genehmigungsdatenbank nach § 30a KFG 1967. 

Voraussetzung für die Vergütung ist die Bekanntgabe der Fahrgestellnummer 
(der Fahrzeugidentifizierungsnummer) und die Sperre des Fahrzeuges in der 
Genehmigungsdatenbank nach § 30a KFG 1967. 

 (2) Zuständig für die Vergütung gemäß Abs. 1 erster Teilstrich ist das 
Finanzamt, in dessen Amtsbereich der Antragsteller seinen bisherigen 
inländischen (Haupt-)Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte, für die 
Vergütung gemäß Abs. 1 zweiter bis vierter Teilstrich jenes Finanzamt, das für 
die Erhebung der Umsatzsteuer des Antragstellers zuständig ist. 

 (3) Der Antrag kann binnen fünf Jahren ab der Verwirklichung des 
Vergütungstatbestandes gestellt werden. 

Artikel 20 (Änderung des Biersteuergesetzes 1995) 

§ 5. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet oder vergütet für nachweislich 
im Steuergebiet versteuertes Bier, das in ein Steuerlager aufgenommen worden 
ist, ausgenommen Ausleerbier, Tropfbier oder Bierneigen. 

§ 5. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet oder vergütet für nachweislich 
im Steuergebiet versteuertes Bier, das in ein Steuerlager aufgenommen worden 
ist, ausgenommen Ausleerbier, Tropfbier oder Bierneigen. Für Bier, das in ein 
Steuerlager zurückgenommen wurde (Rückbier), wird die Steuer nur dann 
erstattet oder vergütet, wenn das zugrunde liegende Rechtsgeschäft nachweislich 
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rückabgewickelt wurde. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Biersteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist bei 
Beförderungen nach § 16 Abs. 1 Z 2 Sicherheit zu leisten. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Biersteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit 
in Höhe der Biersteuer zu leisten, die auf die voraussichtlich während eines 
Kalendermonats versandten Biermengen entfällt. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind die Orte der 
Einfuhr, von denen Bier voraussichtlich unter Steueraussetzung versendet werden 
wird. § 12 Abs. 2, 3 und 5 bis 8 sowie § 13 gelten sinngemäß. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten. Anzugeben sind jedenfalls 

  1. der Name oder die Firma und die Anschrift des Antragstellers; 

  2. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen; 

  3. die Orte der Einfuhr, von denen Bier voraussichtlich unter 
Steueraussetzung versendet werden wird; 

  4. die Art und die Menge der zu versendenden Waren. 

 Die Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind 
dem Antrag beizufügen. Für das Erlöschen der Bewilligung gelten § 13 Abs. 1, 
Abs. 2 Z 1, 3 und 4, Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

(4) … (4) … 

Artikel 21 (Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995) 

§ 2. (1) bis (8) … § 2. (1) bis (8) … 

(9) Der Bundesminister für Finanzen hat durch Verordnung für andere als 
die im Abs. 8 Z 1 bis 6 angeführten Mineralöle die Anwendung der 

(9) Der Bundesminister für Finanzen hat durch Verordnung für andere als 
die im Abs. 8 Z 1 bis 6 angeführten Mineralöle die Anwendung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für Mineralöl vorzusehen, wenn eine 
derartige Maßnahme durch die Europäische Gemeinschaft nach dem Verfahren 
des Artikels 24 der im § 1 Abs. 3 angeführten Richtlinie beschlossen wird. 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für Mineralöl vorzusehen, wenn eine 
derartige Maßnahme durch die Europäische Union gemäß Artikel 20 Abs. 2 der 
Richtlinie 2003/96/EG beschlossen wird. 

(10) 1. … (10) 1. … 

 2. der im Abs. 8 Z 2 bezeichneten Art, ausgenommen die im § 3 Abs. 1 Z 1 
bis 4 und Z 7 genannten Mineralöle, und 

 2. der im Abs. 8 Z 2 bezeichneten Art, ausgenommen die im § 3 Abs. 1 Z 1 
bis 4 und Z 7 genannten Mineralöle, 

 3. der im Abs. 8 Z 4 bis 6 bezeichneten Art  3. der im Abs. 8 Z 4 bis 6 bezeichneten Art oder 

  4. für diesen nach Abs. 9 gleichgestellte Waren 

ein zusätzlicher Verzicht auf die Anwendung der Mineralöl betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehen wird, wenn durch diese 
Vereinbarung die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beeinträchtigung 
steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. Auf solche 
Mineralöle sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über Kraftstoffe und 
Heizstoffe anzuwenden. 

ein zusätzlicher Verzicht auf die Anwendung der Mineralöl betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehen wird, wenn durch diese 
Vereinbarung die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beeinträchtigung 
steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. Auf solche 
Mineralöle sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über Kraftstoffe und 
Heizstoffe anzuwenden. 

§ 7a. (1) bis (6) … § 7a. (1) bis (6) … 

(7) Nähere Bestimmungen betreffend Antragstellung, Antragsfristen, 
Verfahren, Nachweis der gemäß 3 Abs. 1 Z 4 entrichteten Mineralölsteuer, 
Nachweis des tatsächlichen Verbrauchs, Obergrenzen gemäß Abs. 2 Z 1 sowie 
Festlegung pauschaler Verbrauchssätze sind vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft mit Verordnung festzulegen. 

(7) Nähere Bestimmungen betreffend Antragstellung, Antragsfristen, 
Verfahren, Nachweis der gemäß 3 Abs. 1 Z 4 entrichteten Mineralölsteuer, 
Nachweis des tatsächlichen Verbrauchs, Obergrenzen gemäß Abs. 3 Z 1 sowie 
Festlegung pauschaler Verbrauchssätze sind vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft mit Verordnung festzulegen. 

§ 10. (1) und (2) … § 10. (1) und (2) … 

 (2a) Als Verwender oder Behandler im Sinne der Abs. 1 und 2 gilt auch jede 
Person oder Personenvereinigung, in deren Namen oder für deren Rechnung das 
gekennzeichnete Gasöl verbotswidrig verwendet oder behandelt wird, sowie jede 
Person oder Personenvereinigung, die an der verbotswidrigen Verwendung oder 
Behandlung des gekennzeichneten Gasöls beteiligt ist. 

(3) … (3) … 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 

(3) Soll Mineralöl im Anschluß an die Einfuhr oder ein Verfahren nach 
Art. 82 oder 84 des Zollkodex (§ 34 Abs. 2) in einen Verwendungsbetrieb 
verbracht werden, hat der Anmelder (§ 30 Abs. 2) dies schriftlich beim Zollamt 
zu beantragen. Dem Antrag ist der Freischein beizufügen. 
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(4) und (5) … (4) und (5) … 

§ 33. (1) … § 33. (1) … 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Mineralölsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist bei 
Beförderungen nach § 31 Abs. 1 Z 2 Sicherheit zu leisten. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Mineralölsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Mineralölsteuer zu leisten, die auf die voraussichtlich 
während eines Kalendermonats versandten Mineralölmengen entfällt. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind die Orte der 
Einfuhr, von denen Mineralöl voraussichtlich unter Steueraussetzung versendet 
werden wird. § 27 Abs. 2, 3 und 5 bis 7 sowie § 28 gelten sinngemäß. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten. Anzugeben sind jedenfalls 

  1. der Name oder die Firma und die Anschrift des Antragstellers; 

  2. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen; 

  3. die Orte der Einfuhr, von denen Mineralöl voraussichtlich unter 
Steueraussetzung versendet werden wird; 

  4. die Art und die Menge der zu versendenden Waren. 

 Die Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind 
dem Antrag beizufügen. 

(4) … (4) … 

 (5) Für das Erlöschen der Bewilligung gelten § 28 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 3 und 
4, Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

§ 41. (1) bis (4) … § 41. (1) bis (4) … 

(5) Der Steuerschuldner hat für das Mineralöl, für das die Steuerschuld 
entstanden und das nicht steuerfrei ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen 
Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, 
beim Zollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu 

(5) Der Steuerschuldner hat für das Mineralöl, für das die Steuerschuld 
entstanden und das nicht steuerfrei ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen 
Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, 
beim Zollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
berechnen und diese bis zum 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht 
eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen der 
Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. Für die Anmeldung gilt § 23 Abs. 9 sinngemäß. 

berechnen und diese bis zum 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht 
eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen der 
Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. Für die Anmeldung und Entrichtung gelten 
§ 23 Abs. 8 und 9 sinngemäß. 

(6) … (6) … 

§ 64n. (1) § 5 Abs. 3 und § 5 Abs. 4 erster Satz, jeweils in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, treten mit 1. Jänner 2013 in 
Kraft. § 4 Abs. 1 Z 6, § 7 einschließlich der Überschrift und § 7a einschließlich 
der Überschrift, jeweils in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I 
Nr. 111/2010, treten mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft. 

§ 64n. (1) § 5 Abs. 3 und § 5 Abs. 4 erster Satz, jeweils in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, treten mit 1. Jänner 2013 in 
Kraft. § 4 Abs. 1 Z 6, § 7 einschließlich der Überschrift und § 7a einschließlich 
der Überschrift, jeweils in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft. 

(2) § 4 Abs. 1 Z 6, § 5 Abs. 3, § 5 Abs. 4 erster Satz und § 7, jeweils in der 
Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 111/2010, sind weiterhin auf 
Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld vor dem 1. Jänner 2013 
entstanden ist. Sofern der Vergütungsberechtigte für das Jahr 2011 eine 
Vergütung gemäß § 7a Abs. 3 Z 1 beantragt hat, ist § 7a in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 111/2010, weiterhin anzuwenden, wenn 
der Vergütungsberechtigte für das Jahr 2012 eine Vergütung gemäß § 7a Abs. 3 
Z 1 beantragt und der tatsächliche Verbrauch vor dem 1. Jänner 2013 erfolgt. 

(2) § 4 Abs. 1 Z 6, § 5 Abs. 3, § 5 Abs. 4 erster Satz und § 7, jeweils in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, sind weiterhin 
auf Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld vor dem 1. Jänner 2013 
entstanden ist. Sofern der Vergütungsberechtigte für das Jahr 2011 eine 
Vergütung gemäß § 7a Abs. 3 Z 1 beantragt hat, sind § 7a Abs. 1 bis 6, in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 weiterhin, und 
§ 7a Abs. 7, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2012, 
anzuwenden, wenn der Vergütungsberechtigte für das Jahr 2012 eine Vergütung 
gemäß § 7a Abs. 3 Z 1 beantragt und der tatsächliche Verbrauch vor dem 
1. Jänner 2013 erfolgt. 

Artikel 22 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes) 

§ 1. (1) bis (5) … § 1. (1) bis (5) … 

(6) 1. und 2. … (6) 1. und 2. … 

 3. der Position 2204 der Kombinierten Nomenklatur mit einem 
Alkoholgehalt von nicht mehr als 24% vol, der als Brennwein im Sinne, 
in ein Steuerlager zur Verarbeitung aufgenommen wurde. 

 3. der Position 2204 der Kombinierten Nomenklatur mit einem 
Alkoholgehalt von nicht mehr als 24% vol, der als Brennwein in ein 
Steuerlager zur Verarbeitung aufgenommen wurde. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

§ 6. (1) Die Vergütung der Steuer für nachweislich mit dem Regelsatz 
belastete Aromen zur Aromatisierung von Getränken und anderen Lebensmitteln 
nach § 4 Abs. 1 Z 6 oder von Pralinen oder anderen Lebensmitteln nach § 4 
Abs. 1 Z 7 vom Inhaber eines Betriebes, der diese Erzeugnisse hergestellt hat, ist 

§ 6. (1) Die Vergütung der Steuer für nachweislich mit dem Regelsatz 
belastete 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, schriftlich zu 
beantragen. 

  1. Aromen zur Aromatisierung von Getränken oder anderen Lebensmitteln 
nach § 4 Abs. 1 Z 6 

  2. Pralinen oder andere Lebensmittel nach § 4 Abs. 1 Z 7 

 ist vom Inhaber eines Betriebes, der diese Erzeugnisse hergestellt hat, bei dem 
Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, schriftlich zu beantragen. 

(2) 1. bis 3. … (2) 1. bis 3. … 

 4. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen, 

 4. alle Angaben über die für die Gewährung der Vergütung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen, 

 5. …  5. … 

(3) … (3) … 

§ 14. (1) und (2) … § 14. (1) und (2) … 

(3) Soll Alkohol im Anschluss an die Einfuhr oder ein Verfahren nach 
Art. 82 oder 84 des Zollkodex (§ 42 Abs. 2) in einen Verwendungsbetrieb 
verbracht werden, hat der Anmelder (§ 38 Abs. 2) dies schriftlich beim Zollamt 
zu beantragen. Dem Antrag ist der Freischein beizufügen. 

 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

§ 41. (1) … § 41. (1) … 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Alkoholsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist bei 
Beförderungen nach § 39 Abs. 1 Z 2 Sicherheit zu leisten. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Alkoholsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Alkoholsteuer zu leisten, die auf die voraussichtlich 
während eines Kalendermonats versandten Erzeugnisse entfällt. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind die Orte der 
Einfuhr, von denen Alkohol voraussichtlich unter Steueraussetzung versendet 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten. Anzugeben sind jedenfalls 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden wird. § 32 sowie § 33 gelten sinngemäß. 

  1. der Name oder die Firma und die Anschrift des Antragstellers; 

  2. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen; 

  3. die Orte der Einfuhr, von denen Alkohol voraussichtlich unter 
Steueraussetzung versendet werden wird; 

  4. die Art und die Menge der zu versendenden Waren. 

 Die Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind 
dem Antrag beizufügen. 

(4) … (4) … 

 (5) Für das Erlöschen der Bewilligung gelten § 25 Abs. 1 Z 1 bis 5, Abs. 2 
Z 1, 4 und 5 und Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

§ 57. (1) und (2) … § 57. (1) und (2) … 

 (3) Bei Verletzung der Verkehrsbeschränkungen gilt der gesamte in der 
zugehörigen Abfindungsanmeldung angemeldete Alkohol als gewerblich 
hergestellt. 

Artikel 23 (Änderung des Schaumweinsteuergesetzes 1995) 

§ 6. (1) bis (7) … § 6. (1) bis (7) … 

(2) Schulden mehrere Personen die Steuer, so sind diese 
gesamtschuldnerisch zur Erfüllung dieser Schuld verpflichtet. 

(8) Schulden mehrere Personen die Steuer, so sind diese 
gesamtschuldnerisch zur Erfüllung dieser Schuld verpflichtet. 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Schaumweinsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist bei 
Beförderungen nach § 13 Abs. 1 Z 2 Sicherheit zu leisten. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Schaumweinsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Schaumweinsteuer zu leisten, die auf die voraussichtlich 
während eines Kalendermonats versandten Schaumweinmengen entfällt. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung (3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind die Orte der 
Einfuhr, von denen Schaumwein voraussichtlich unter Steueraussetzung 
versendet werden wird. § 9 Abs. 2, 3 und 5 bis 8 sowie § 10 gelten sinngemäß. 

geforderten Voraussetzungen enthalten. Anzugeben sind jedenfalls 

  1. der Name oder die Firma und die Anschrift des Antragstellers; 

  2. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen; 

  3. die Orte der Einfuhr, von denen Schaumwein voraussichtlich unter 
Steueraussetzung versendet werden wird; 

  4. die Art und die Menge der zu versendenden Waren. 

 Die Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind 
dem Antrag beizufügen. Für das Erlöschen der Bewilligung gelten § 10 Abs. 1, 
Abs. 2 Z 1, 3 und 4, Abs. 3 und 4 sinngemäß.“ 

(4) … (4) … 

§ 23. (1) bis (4) … § 23. (1) bis (4) … 

(5) Der Steuerschuldner hat für den Schaumwein, für den die Steuerschuld 
entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 
solchen, beim Zollamt Innsbruck eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu 
berechnen und diese spätestens am 20. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden dritten Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 
nicht eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen 
der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. Für die Anmeldung gilt § 7 Abs. 7 sinngemäß. 

(5) Der Steuerschuldner hat für den Schaumwein, für den die Steuerschuld 
entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 
solchen, beim Zollamt Innsbruck eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu 
berechnen und diese spätestens am 20. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden dritten Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 
nicht eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen 
der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. Für die Anmeldung und Entrichtung gelten § 7 
Abs. 6 und 7 sinngemäß. 

Artikel 24 (Änderung des Tabaksteuergesetzes 1995) 

§ 4. (1) 1. … § 4. (1) 1. … 

 2. für Zigarren und Zigarillos 13% des Kleinverkaufspreises, mindestens 
aber 40 Euro je 1 000 Stück; 

 2. für Zigarren und Zigarillos 13% des Kleinverkaufspreises, mindestens 
aber 100 Euro je 1 000 Stück; 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 
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(2) 1. … (2) 1. … 

 2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein Steuerlager oder vom 
registrierten Empfänger in seinen Betrieb im Steuergebiet aufzunehmen, 
sofern Abs. 1 Z 1 lit. c (Direktlieferung) keine Anwendung findet, 

 2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein Steuerlager oder vom 
registrierten Empfänger in seinen Betrieb im Steuergebiet aufzunehmen, 

 3. …  3. … 

(3) … (3) … 

(4) Mit der Aufnahme der Tabakwaren in den Betrieb des registrierten 
Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, sie sind im Rahmen einer 
Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen worden. In den Fällen von 
Direktlieferungen entsteht die Steuerschuld mit dem Empfang der Tabakwaren 
am Ort der Direktlieferung. Steuerschuldner ist der registrierte Empfänger. Für 
die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt § 12 Abs. 1 bis 4, 5a, 7 und 8 
sinngemäß. 

(4) Mit der Aufnahme der Tabakwaren in den Betrieb des registrierten 
Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, sie sind im Rahmen einer 
Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen worden. Steuerschuldner ist 
der registrierte Empfänger. Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt 
§ 12 Abs. 1 bis 4, 5a, 7 und 8 sinngemäß. 

§ 20. (1) … § 20. (1) … 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Tabaksteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist bei 
Beförderungen nach § 18 Abs. 1 Z 2 Sicherheit zu leisten. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder 
Personenvereinigungen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu 
führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben 
abgesehen werden, die nicht nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Tabaksteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Tabaksteuer zu leisten, die auf die voraussichtlich 
während eines Kalendermonats versandten Tabakwaren entfällt. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind die Orte der 
Einfuhr, von denen Tabakwaren voraussichtlich unter Steueraussetzung versendet 
werden. § 14 Abs. 2, 3 und 5 bis 8 sowie § 15 gelten sinngemäß. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten. Anzugeben sind jedenfalls 

  1. der Name oder die Firma und die Anschrift des Antragstellers; 

  2. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
persönlichen und sachlichen Voraussetzungen; 

  3. die Orte der Einfuhr, von denen Tabakwaren voraussichtlich unter 
Steueraussetzung versendet werden; 
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  4. die Art und die Menge der zu versendenden Tabakwaren. 

 Die Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind 
dem Antrag beizufügen. Für das Erlöschen der Bewilligung gelten § 15 Abs. 1, 
Abs. 2 Z 1, 3 und 4, Abs. 3 und 4 sinngemäß.“ 

(4) … (4) … 

§ 27. (1) bis (4) … § 27. (1) bis (4) … 

(5) Der Steuerschuldner hat für die Tabakwaren, für die die Steuerschuld 
entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 
solchen, beim Zollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu 
berechnen und diese spätestens am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht 
eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen der 
Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. Für die Anmeldung gilt § 12 Abs. 8 sinngemäß. 

(5) Der Steuerschuldner hat für die Tabakwaren, für die die Steuerschuld 
entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 
solchen, beim Zollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu 
berechnen und diese spätestens am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht 
eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen der 
Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. Für die Anmeldung und Entrichtung gelten 
§ 12 Abs. 7 und 8 sinngemäß. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 29a. (1) Während der Dauer der in § 44f Abs. 2 genannten 
Übergangsfristen ist die Verbrauchsteuerbefreiung nach § 29 für Tabakwaren, die 
im persönlichen Gepäck von Reisenden in das Steuergebiet eingebracht werden, 
beschränkt auf 

 

 1. 200 Stück Zigaretten oder 50 Stück Zigarren oder 100 Stück Zigarillos 
(Zigarren mit einem Stückgewicht von höchstens 3 Gramm) oder 250 
Gramm Rauchtabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren 
bis zu 250 Gramm bei der Einreise aus der Tschechischen Republik, 

 

 2. 200 Stück Zigaretten oder 250 Gramm Rauchtabak bei der Einreise aus 
der Republik Estland, 

 

 3. 200 Stück Zigaretten bei der Einreise aus der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen, der 
Republik Slowenien oder der Slowakischen Republik. 

 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Verbrauchsteuerbefreiung für 
Tabakwaren, die im persönlichen Gepäck von Reisenden eingeführt werden, die 
ihren normalen Wohnsitz im Steuergebiet haben und die über eine Landgrenze 
oder auf einem Binnengewässer unmittelbar in das Steuergebiet einreisen, 
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während der Dauer der in § 44f Abs. 2 genannten Übergangsfristen beschränkt 
auf 

 1. 25 Stück Zigaretten oder 5 Stück Zigarren oder 10 Stück Zigarillos oder 
25 Gramm Rauchtabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser 
Waren bis zu 25 Gramm bei der Einreise aus der Tschechischen 
Republik, 

 

 2. 25 Stück Zigaretten bei der Einreise aus der Slowakischen Republik, der 
Republik Slowenien oder der Republik Ungarn. 

 

(3) Die Steuerschuld für Tabakwaren, die nicht steuerfrei sind, entsteht mit 
dem Verbringen in das Steuergebiet. Steuerschuldner ist die natürliche Person, 
die die Tabakwaren in das Steuergebiet verbringt. Die die Freimengen nach 
Abs. 1 und 2 überschreitenden Mengen sind unverzüglich anzumelden. Die 
Vorschreibung der Tabaksteuer erfolgt mit Bescheid des zuständigen Zollamtes 
und ist innerhalb der festgesetzten Frist zu entrichten. Örtlich zuständig ist jenes 
Zollamt, in dessen Bereich die Steuerschuld entstanden ist. Kann ein solcher Ort 
nicht festgestellt werden, so ist jenes Zollamt örtlich zuständig, das als erstes mit 
der Sache befasst wird. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Tabakwaren, die nachweislich im 
Steuergebiet oder in einem anderen als den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union im steuerrechtlich freien Verkehr 
erworben wurden und für die keine Erstattung oder Vergütung der 
Verbrauchsteuer erfolgte. 

 

Artikel 25 (Änderung des Tabakmonopolgesetzes 1996) 

§ 14a. (1) … § 14a. (1) … 

(2) Der Solidaritäts- und Strukturfonds dient der Einhebung, Verwaltung und 
Ausschüttung der gemäß § 38a Abs. 1 während des Zeitraumes vom 1. Jänner 
2008 bis zum 31. Dezember 2009 eingehobenen Zuschläge. Er erlangt mit der 
Veröffentlichung der Solidaritäts- und Strukturfondsordnung (§ 38a Abs. 2) im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der 
vollständigen Ausschüttung des Fondsvermögens erlischt der Fonds. Das 
Erlöschen wird von der Monopolverwaltung GmbH im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung veröffentlicht. 

(2) Der Solidaritäts- und Strukturfonds dient der Einhebung, Verwaltung und 
Ausschüttung der gemäß § 38a Abs. 1 eingehobenen Zuschläge. Er erlangt mit 
der Veröffentlichung der Solidaritäts- und Strukturfondsordnung (§ 38a Abs. 2) 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der 
vollständigen Ausschüttung des Fondsvermögens erlischt der Fonds. Das 
Erlöschen wird von der Monopolverwaltung GmbH im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung veröffentlicht. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 23. (1) bis (3) … § 23. (1) bis (3) … 
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(4) Andere Tabaktrafiken als Tabakfachgeschäfte gelten als 
Tabakverkaufsstellen. 

(4) Pro Bundesland können jeweils ein, in Wien maximal zwei 
Tabakfachgeschäfte, die als Schulungstrafik vorgesehen sind (§ 27 Abs. 2 Z 2), 
eingerichtet werden. Diese sind im Bestellungsvertrag als „Tabakfachgeschäft zu 
Schulungszwecken“ zu bezeichnen und haben für Trafikbewerber 
Ausbildungsmaßnahmen anzubieten. 

 (5) Andere Tabaktrafiken als Tabakfachgeschäfte gelten als 
Tabakverkaufsstellen. 

§ 25. (1) bis (6) … § 25. (1) bis (6) … 

(7) 1. bis 5. … (7) 1. bis 5. … 

 6. die Weiterführung eines Tabakfachgeschäftes in einem bestimmten 
Geschäftslokal im Monopolinteresse für notwendig erachtet wird und 
dieses Geschäftslokal einem vorzugsberechtigten Bewerber (§ 29 Abs. 3) 
allein zur Verfügung steht oder 

 6. die Weiterführung eines Tabakfachgeschäftes in einem bestimmten 
Geschäftslokal im Monopolinteresse für notwendig erachtet wird und 
dieses Geschäftslokal einem vorzugsberechtigten Bewerber (§ 29 Abs. 3) 
allein zur Verfügung steht, 

 7. sich um ein zu besetzendes Tabakfachgeschäft vor der Ausschreibung ein 
Inhaber eines Tabakfachgeschäftes bewirbt und erklärt, daß im Falle der 
Annahme seines Anbotes der mit ihm abgeschlossene Bestellungsvertrag 
als gekündigt anzusehen ist. 

 7. sich um ein zu besetzendes Tabakfachgeschäft vor der Ausschreibung ein 
Inhaber eines Tabakfachgeschäftes bewirbt und erklärt, daß im Falle der 
Annahme seines Anbotes der mit ihm abgeschlossene Bestellungsvertrag 
als gekündigt anzusehen ist oder 

  8. ein von der Monopolverwaltung GmbH als Schulungstrafik vorgesehenes 
Tabakfachgeschäft vergeben werden soll, sich eine der in § 27 Abs. 2 Z 2 
angeführten Organisationen bewirbt und dieser das Geschäftslokal allein 
zur Verfügung steht. 

(8) … (8) … 

§ 27. (1) 1. bis 9. … § 27. (1) 1.bis 9. … 

 10. wenn die Bewerbung von den Ausschreibungsbedingungen abweicht.  10. wenn die Bewerbung von den Ausschreibungsbedingungen abweicht; 

  11. wenn der Bewerber nicht die erfolgreiche Absolvierung des von der 
Monopolverwaltung GmbH und der Wirtschaftskammer Österreich 
angebotenen Tabakfachhändlerseminars nachweisen kann. 

(2) Um ein Tabakfachgeschäft können sich nur natürliche Personen 
bewerben. 

(2) Um ein Tabakfachgeschäft dürfen sich ausschließlich bewerben 

 1. natürliche Personen, 

 2. unter der Voraussetzung, dass die Führung dieses Tabakfachgeschäfts als 
Schulungstrafik für die Ausbildung von Tabaktrafikanten vorgesehen ist, 
Organisationen der Kriegsopfer oder Behinderten, die im Beirat gemäß 
§ 10 des Behinderteneinstellungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vertreten sind, sowie juristische Personen, die im Alleineigentum dieser 
Organisationen stehen. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

§ 31. (1) und (2) … § 31. (1) und (2) … 

(3) Der Angehörige muß in dem Tabakfachgeschäft in den letzten sieben 
Jahren mindestens fünf Jahre zufriedenstellend vollbeschäftigt erwerbstätig 
gewesen sein. 

(3) Der Angehörige muß in dem Tabakfachgeschäft in den letzten sieben 
Jahren mindestens fünf Jahre zufriedenstellend vollbeschäftigt erwerbstätig 
gewesen sein. Wird das Dienstverhältnis des Angehörigen durch einen oder 
mehrere Karenzurlaube nach der Geburt eines Kindes unterbrochen, werden diese 
Zeiten im Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten auf die erforderlichen 
Zeiten der vollbeschäftigten Erwerbstätigkeit angerechnet. 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

§ 32. (1) bis (5) … § 32. (1) bis (5) … 

 (6) Die Vergabe von Schulungstrafiken erfolgt durch die 
Besetzungskommission über Antrag der Monopolverwaltung GmbH für jeweils 
fünf Jahre. Bei zufriedenstellender Führung als Schulungstrafik sind 
Verlängerungen des Bestellungsvertrags um jeweils fünf Jahre zulässig. 

§ 34. (1) … § 34. (1) … 

(2) Der Bestellungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abzuschließen, es sei 
denn, es steht im voraus fest, daß die Tabaktrafik nur innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes betrieben werden soll. 

(2) Der Bestellungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abzuschließen, es sei 
denn, es steht im Voraus fest, dass die Tabaktrafik nur innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes oder als Schulungstrafik (§ 27 Abs. 2 Z 2) betrieben 
werden soll. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

  

  

  

  

§ 35. (1) … § 35. (1) … 

(2) 1. bis 5. … (2) 1. bis 5. … 

 6. wenn der Tabaktrafikant eine verhängte Geldbuße (Abs. 6) nicht 
innerhalb angemessener Frist bezahlt. 

 6. wenn der Tabaktrafikant eine verhängte Geldbuße (Abs. 6) nicht 
innerhalb angemessener Frist bezahlt; 

  7. wenn die Tabaktrafik nicht als Schulungstrafik (§ 27 Abs. 2 Z 2) geführt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wird. 

(3) … (3) … 

(4) In den Fällen des Abs. 2 Z 2 bis 4 hat bei Vorliegen besonderer 
Verdachtsgründe oder bei Verstößen von geringerem Umfang eine schriftliche 
Verwarnung unter Androhung der Kündigung durch die Monopolverwaltung 
GmbH vorauszugehen. 

(4) Der Kündigung hat 

  1. in den Fällen des Abs. 2 Z 2 bis 4 bei Vorliegen besonderer 
Verdachtsgründe oder bei Verstößen von geringerem Umfang, 

  2. in den Fällen des Abs. 2 Z 7 

 eine schriftliche Verwarnung unter Androhung der Kündigung durch die 
Monopolverwaltung GmbH vorauszugehen. Die Monopolverwaltung GmbH 
kann gemeinsam mit dieser Verwarnung eine Geldbuße gemäß Abs. 6 verhängen. 

(5) … (5) … 

(6) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 
Landesgremium der Tabaktrafikanten anstelle einer Kündigung gemäß Abs. 2 
Z 2, 3 oder 5 bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe eine 
Geldbuße in Höhe von höchstens zehn Prozent des Monatsumsatzes mit 
Tabakerzeugnissen verhängen. Dies gilt nicht bei Verstößen gegen § 36 Abs. 3 
und Abs. 6 bis 13. Die eingenommenen Bußgelder sind der 
Wohlfahrtseinrichtung der Tabaktrafikanten zu überweisen. 

(6) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 
Landesgremium der Tabaktrafikanten anstelle einer Kündigung gemäß Abs. 2 
Z 2, 3 oder 5 bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe eine 
Geldbuße in Höhe von höchstens zehn Prozent des durchschnittlichen 
Monatsumsatzes mit Tabakerzeugnissen der vorangehenden zwölf Monate 
verhängen. Die eingenommenen Bußgelder sind der Wohlfahrtseinrichtung der 
Tabaktrafikanten zu überweisen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

§ 38. (1) bis (4) … § 38. (1) bis (4) … 

(5) Die Handelsspanne bei Zigaretten darf nicht niedriger sein als 92,5% 
jener Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 4 
des Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. Die Handelsspanne bei Feinschnitt darf 
nicht niedriger sein als 92,5% jener Spanne, die sich bei dem gewichteten 
Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 5 des Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. 

(5) Die Handelsspanne bei Zigaretten darf nicht niedriger sein als 95% jener 
Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 4 des 
Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. Die Handelsspanne bei Feinschnitt darf nicht 
niedriger sein als 95% jener Spanne, die sich bei dem gewichteten 
Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 5 des Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 38a. (1) Für Tabakwareneinkäufe der Tabaktrafikanten beim Großhandel 
im Zeitraum vom 1. Jänner 2008 bis zum 31. Dezember 2009 hat der 
Großhändler einen Zuschlag, der 10% der auf diese Einkäufe entfallenden 
Handelsspannen gemäß § 38 entspricht, spätestens bis zum 25. des 
Kalendermonats, der dem Monat der Lieferung folgt, abzuführen. Dieser 

§ 38a. (1) Für Tabakwareneinkäufe der Tabaktrafikanten beim Großhandel 
im Zeitraum vom 1. Jänner 2008 bis zum 31. Dezember 2009 hat der 
Großhändler einen Zuschlag, der 10% der auf diese Einkäufe entfallenden 
Handelsspannen gemäß § 38 entspricht, abzuführen. Für Einkäufe der 
Tabaktrafikanten beim Großhandel im Zeitraum vom 1. Jänner 2013 bis zum 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuschlag ist dem Solidaritäts- und Strukturfonds für Tabaktrafikanten (§ 14a) 
gewidmet und an diesen abzuführen. 

31. Dezember 2013 hat der Großhändler für Zigaretten, deren Kleinverkaufspreis 
weniger als 96,5% des gewichteten Durchschnittspreises (§ 4 Abs. 4 des 
Tabaksteuergesetzes 1995) des Jahres 2011 beträgt, einen Zuschlag von 3 Euro je 
1 000 Stück abzuführen. Dieser Zuschlag ist dem Solidaritäts- und Strukturfonds 
für Tabaktrafikanten (§ 14a) gewidmet und spätestens bis zum 25. des 
Kalendermonats, der dem Monat der Lieferung folgt, an diesen abzuführen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Artikel 26 (Änderung des Finanzstrafgesetzes) 

§ 29. (1) … § 29. (1) … 

(2) War mit einer Verfehlung eine Abgabenverkürzung oder ein sonstiger 
Einnahmenausfall verbunden, so tritt die Straffreiheit nur insoweit ein, als der 
Behörde ohne Verzug die für die Feststellung der Verkürzung oder des Ausfalls 
bedeutsamen Umstände offen gelegt werden, und binnen einer Frist von einem 
Monat die sich daraus ergebenden Beträge, die vom Anzeiger geschuldet werden, 
oder für die er zur Haftung herangezogen werden kann, tatsächlich mit 
schuldbefreiender Wirkung entrichtet werden. Die Monatsfrist beginnt bei selbst 
zu berechnenden Abgaben (§§ 201 und 202 BAO) mit der Selbstanzeige, in allen 
übrigen Fällen mit der Bekanntgabe des geschuldeten Betrages an den Anzeiger 
zu laufen und kann durch Gewährung von Zahlungserleichterungen (§ 212 BAO) 
auf höchstens zwei Jahre verlängert werden. Lebt die Schuld nach Entrichtung 
ganz oder teilweise wieder auf, so bewirkt dies unbeschadet der Bestimmungen 
des § 31 insoweit auch das Wiederaufleben der Strafbarkeit. 

(2) War mit einer Verfehlung eine Abgabenverkürzung oder ein sonstiger 
Einnahmenausfall verbunden, so tritt die Straffreiheit nur insoweit ein, als der 
Behörde ohne Verzug die für die Feststellung der Verkürzung oder des Ausfalls 
bedeutsamen Umstände offen gelegt werden, und binnen einer Frist von einem 
Monat die sich daraus ergebenden Beträge, die vom Anzeiger geschuldet werden, 
oder für die er zur Haftung herangezogen werden kann, tatsächlich mit 
schuldbefreiender Wirkung entrichtet werden. Die Monatsfrist beginnt bei selbst 
zu berechnenden Abgaben (§§ 201 und 202 BAO) mit der Selbstanzeige, in allen 
übrigen Fällen mit der Bekanntgabe des Abgaben- oder Haftungsbescheides zu 
laufen und kann durch Gewährung von Zahlungserleichterungen (§ 212 BAO) auf 
höchstens zwei Jahre verlängert werden. Lebt die Schuld nach Entrichtung ganz 
oder teilweise wieder auf, so bewirkt dies unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 31 insoweit auch das Wiederaufleben der Strafbarkeit. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

 (7) Wird eine Selbstanzeige betreffend Vorauszahlungen an Umsatzsteuer 
im Zuge der Umsatzsteuerjahreserklärung erstattet, bedarf es keiner Zuordnung 
der Verkürzungsbeträge zu den einzelnen davon betroffenen 
Voranmeldungszeiträumen. 

§ 31. (1) bis (4) … § 31. (1) bis (4) … 

(5) Bei Finanzvergehen, für deren Verfolgung die Finanzstrafbehörde 
zuständig ist, erlischt die Strafbarkeit jedenfalls, wenn seit dem Beginn der 
Verjährungsfrist zehn Jahre und gegebenenfalls die in Abs. 4 lit. c genannte Zeit 
verstrichen sind. Bei Finanzvergehen nach § 49a FinStrG erlischt die Strafbarkeit 
jedenfalls, wenn ab dem Ende der Anzeigefrist gemäß § 121a Abs. 4 BAO dieser 
Zeitraum verstrichen ist. 

(5) Bei Finanzvergehen, für deren Verfolgung die Finanzstrafbehörde 
zuständig ist, erlischt die Strafbarkeit jedenfalls, wenn seit dem Beginn der 
Verjährungsfrist zehn Jahre und gegebenenfalls die in Abs. 4 lit. c genannte Zeit 
verstrichen sind. Bei Finanzvergehen nach § 49a FinStrG erlischt die Strafbarkeit 
jedenfalls, wenn dieser Zeitraum ab dem Ende der Anzeigefrist gemäß § 121a 
Abs. 4 BAO oder der Mitteilungsfrist nach § 109b Abs. 6 EStG 1988 verstrichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist. 

(6) … (6) … 

§ 38. (1) Mit Geldstrafe bis zum Dreifachen des Betrages, nach dem sich 
sonst die Strafdrohung richtet, ist zu bestrafen, wer, ohne den Tatbestand des 
§ 38a oder des § 39 zu erfüllen, einen Schmuggel, eine Abgabenhinterziehung 
oder eine Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder eine 
Abgabenhehlerei nach § 37Abs. 1 begeht, wobei es ihm darauf ankommt, sich 
durch die wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen 
(gewerbsmäßige Begehung). Daneben ist nach Maßgabe des § 15 auf 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, bei einem strafbestimmenden Wertbetrag von 
mehr als 500 000 Euro auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
Außerdem sind die Bestimmungen der §§ 33, 35 und 37 über den Verfall 
anzuwenden; der Verfall umfasst auch die Beförderungsmittel im Sinne des § 17 
Abs. 2 lit. c Z 3. 

§ 38. (1) Mit Geldstrafe bis zum Dreifachen des Betrages, nach dem sich 
sonst die Strafdrohung richtet, ist zu bestrafen, wer, ohne den Tatbestand des 
§ 38a oder des § 39 zu erfüllen, die Abgabenhinterziehung, den Schmuggel, die 
Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder die Abgabenhehlerei 
nach § 37Abs. 1 begeht, wobei es ihm darauf ankommt, sich durch die 
wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen 
(gewerbsmäßige Begehung). Daneben ist nach Maßgabe des § 15 auf 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, bei einem strafbestimmenden Wertbetrag von 
mehr als 500 000 Euro auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
Außerdem sind die Bestimmungen der §§ 33, 35 und 37 über den Verfall 
anzuwenden; der Verfall umfasst auch die Beförderungsmittel im Sinne des § 17 
Abs. 2 lit. c Z 3. 

(2) … (2) … 

§ 38a. (1) … § 38a. (1) … 

 a) den Schmuggel, die Abgabenhinterziehung oder die Hinterziehung 
von Eingangs- oder Ausgangsabgaben als Mitglied einer Bande von 
mindestens drei Personen, die sich zur Tatbegehung verbunden haben, 
unter Mitwirkung (§ 11) eines anderen Bandenmitglieds begeht; 

 a) die Abgabenhinterziehung, den Schmuggel, die Hinterziehung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder die Abgabenhehlerei nach § 37 
Abs. 1 als Mitglied einer Bande von mindestens drei Personen, die 
sich zur Tatbegehung verbunden haben, unter Mitwirkung (§ 11) eines 
anderen Bandenmitglieds begeht; 

 b) …  b) … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 39. (1) a) … § 39. (1) a) … 

 b) unter Verwendung von Scheingeschäften und anderen 
Scheinhandlungen (§ 23 BAO) 

 b) unter Verwendung von Scheingeschäften oder anderen 
Scheinhandlungen (§ 23 BAO) 

(2) Eines Abgabenbetruges macht sich auch schuldig, wer ohne den 
Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, durch das Gericht zu ahndende 
Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung dadurch begeht, dass er 
Vorsteuerbeträge geltend macht, denen keine Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen zugrunde liegen, um dadurch eine ungerechtfertigte 
Abgabengutschrift zu erlangen. 

(2) Eines Abgabenbetruges macht sich auch schuldig, wer ohne den 
Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, durch das Gericht zu ahndende 
Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung dadurch begeht, dass er 
Vorsteuerbeträge geltend macht, denen keine Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen zugrunde liegen, um dadurch eine Abgabenverkürzung zu bewirken. 

(3) … (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 48b. (1) … § 48b. (1) … 

(2) Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß bei vorsätzlicher 
Begehung 50 000 Euro, bei fahrlässiger Begehung 5.000 Euro beträgt. 

(2) Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß bei vorsätzlicher 
Begehung 100 000 Euro, bei fahrlässiger Begehung 10 000 Euro beträgt. 

§ 51. (1) a) bis d) … § 51. (1) a) bis d) … 

 e) Maßnahmen der in den Abgaben- oder Monopolvorschriften 
vorgesehenen Zollaufsicht oder sonstigen amtlichen Aufsicht 
erschwert oder verhindert oder die Pflicht, an solchen Maßnahmen 
mitzuwirken, verletzt, 

 e) Maßnahmen der in den Abgaben- oder Monopolvorschriften 
vorgesehenen Zollaufsicht oder sonstigen amtlichen oder 
abgabenbehördlichen Aufsicht und Kontrolle erschwert oder 
verhindert oder die Pflicht, an solchen Maßnahmen mitzuwirken, 
verletzt, 

 f) …  f) … 

(2) … (2) … 

§ 56. (1) … § 56. (1) … 

(2) Für Anbringen, Niederschriften, Aktenvermerke, Vorladungen, 
Erledigungen, Fristen sowie Zwangs- und Ordnungsstrafen gelten, soweit dieses 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Bestimmungen des 3. Abschnittes der 
Bundesabgabenordnung sinngemäß. 

(2) Für Anbringen, Niederschriften, Aktenvermerke, Vorladungen, 
Erledigungen, Fristen sowie Zwangs- und Ordnungsstrafen gelten, soweit dieses 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Bestimmungen des 3. Abschnittes 
sowie § 114 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung sinngemäß. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 58. (1) a) bis f) … § 58. (1) a) bis f) … 

  g) das Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg, wenn in den Fällen der 
lit. c, d oder f ein Finanzamt mit allgemeinem Aufgabenkreis mit Sitz 
in Wien zuständig wäre. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 65. (1) … § 65. (1) … 

 a) beim Finanzamt Wien 1/23 als Organ sämtlicher Finanzämter der 
Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
beim Finanzamt Linz als Organ sämtlicher Finanzämter des Landes 
Oberösterreich, 
beim Finanzamt Salzburg-Stadt als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Salzburg, 
beim Finanzamt Graz-Stadt als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Steiermark, 
beim Finanzamt Klagenfurt als Organ sämtlicher Finanzämter des 

 a) beim Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg als dessen Organ und 
als Organ sämtlicher Finanzämter der Länder Niederösterreich und 
Burgenland, 
beim Finanzamt Linz als Organ sämtlicher Finanzämter des Landes 
Oberösterreich, 
beim Finanzamt Salzburg-Stadt als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Salzburg, 
beim Finanzamt Graz-Stadt als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Steiermark, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Landes Kärnten, 
beim Finanzamt Innsbruck als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Tirol und 
beim Finanzamt Feldkirch als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Vorarlberg; 

beim Finanzamt Klagenfurt als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Kärnten, 
beim Finanzamt Innsbruck als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Tirol und 
beim Finanzamt Feldkirch als Organ sämtlicher Finanzämter des 
Landes Vorarlberg; 

diese Spruchsenate bestehen auch als Organe des Finanzamtes für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel; 

diese Spruchsenate bestehen auch als Organe des Finanzamtes für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel; 

 b) …  b) … 

(2) … (2) … 

§ 68. (1) und (2) … § 68. (1) und (2) … 

(3) Die Geschäfte sind für jedes Jahr im Voraus unter die Senate so zu 
verteilen, dass die Durchführung des Verfahrens und die Fällung der 
Entscheidung bei selbständig berufstätigen Beschuldigten einem nach Abs. 2 lit. a 
zusammengesetzten Senat oder dessen Mitglied und bei unselbständig 
berufstätigen Beschuldigten einem nach Abs. 2 lit. b zusammengesetzten Senat 
oder dessen Mitglied obliegt. Die Zuordnung zu einer Berufsgruppe bleibt bei 
Pensionierung oder Arbeitslosigkeit bestehen. Wird gegen einen Beschuldigten, 
der beiden oder keiner der vorgenannten Berufsgruppen angehört, oder wird im 
selben Verfahren gegen mehrere Beschuldigte verhandelt, die verschiedenen der 
vorgenannten Berufsgruppen angehören, so obliegt die Führung des Verfahrens 
einem nach Abs. 2 lit. a zusammengesetzten Senat; gleiches gilt, wenn gegen ein 
Mitglied eines zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs einer juristischen 
Person (§ 36 Abs. 3 Z 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) oder 
gegen einen leitenden Angestellten (§ 36 Abs. 2 Z 2 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes) wegen eines im Rahmen dieser Funktion 
begangenen Finanzvergehens verhandelt wird. 

(3) Die Geschäfte sind für jedes Jahr im Voraus unter die Senate so zu 
verteilen, dass die Durchführung des Verfahrens und die Fällung der 
Entscheidung bei selbständig berufstätigen Beschuldigten einem nach Abs. 2 lit. a 
zusammengesetzten Senat oder dessen Mitglied und bei unselbständig 
berufstätigen Beschuldigten einem nach Abs. 2 lit. b zusammengesetzten Senat 
oder dessen Mitglied obliegt. Die Zuordnung zu einer Berufsgruppe bleibt bei 
Pensionierung oder Arbeitslosigkeit bestehen. Wird gegen einen Beschuldigten, 
der beiden oder keiner der vorgenannten Berufsgruppen angehört, oder wird im 
selben Verfahren gegen mehrere Beschuldigte verhandelt, die verschiedenen der 
vorgenannten Berufsgruppen angehören, so obliegt die Führung des Verfahrens 
einem nach Abs. 2 lit. a zusammengesetzten Senat; gleiches gilt, wenn gegen ein 
Mitglied eines zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs einer juristischen 
Person (§ 36 Abs. 2 Z 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes) oder gegen einen 
leitenden Angestellten (§ 36 Abs. 2 Z 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes), dem 
maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht, wegen eines im 
Rahmen dieser Funktion begangenen Finanzvergehens verhandelt wird. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

§ 80. Die Behörden und Ämter der Bundesfinanzverwaltung haben, wenn sie 
innerhalb ihres dienstlichen Wirkungsbereiches Kenntnis von Finanzvergehen 
erhalten, hievon die gemäß § 58 zuständige Finanzstrafbehörde erster Instanz zu 
verständigen, soweit sie nicht selbst als Finanzstrafbehörde erster Instanz 
einzuschreiten haben. 

§ 80. Die Behörden und Ämter der Bundesfinanzverwaltung haben, wenn 
sich innerhalb ihres dienstlichen Wirkungsbereiches ein Verdacht auf das 
Vorliegen eines Finanzvergehens ergibt, hievon die gemäß § 58 zuständige 
Finanzstrafbehörde erster Instanz zu verständigen, soweit sie nicht selbst als 
solche einzuschreiten haben. Überdies sind die Abgabenbehörden ermächtigt, der 
zuständigen Finanzstrafbehörde die Ergebnisse von Prüfungs-, Kontroll- und 
Überwachungsmaßnahmen zur finanzstrafrechtlichen Würdigung zu übermitteln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 99. (1) … § 99. (1) … 

(2) Die Finanzstrafbehörde ist auch befugt, zur Klärung des Sachverhaltes 
Nachschauen und Prüfungen im Sinne der Abgaben- oder Monopolvorschriften 
anzuordnen. Die einschränkenden Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und 5 BAO 
gelten für solche Prüfungen nicht. 

(2) Die Finanzstrafbehörde ist auch befugt, zur Klärung des Sachverhaltes 
Nachschauen und Prüfungen im Sinne der Abgaben- oder Monopolvorschriften 
anzuordnen. Die einschränkenden Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und 5 BAO 
gelten für solche Prüfungen nicht. Die mit einer solchen Maßnahme betrauten 
Organe haben insoweit auch die Befugnisse der Organe der Finanzstrafbehörden. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

§ 137. Das Erkenntnis hat zu enthalten: § 137. Die Ausfertigung des Erkenntnisses hat zu enthalten: 

 a) bis g) …  a) bis g) … 

§ 146. (1) … § 146. (1) … 

(2) a) … (2) a) … 

 b) die Finanzvergehen nach den §§ 33 bis 37, §§ 45 und 46, wenn der 
strafbestimmende Wertbetrag oder die Summe der strafbestimmenden 
Wertbeträge (§ 53 Abs. 1 lit. b) 1 000 Euro nicht übersteigt; 

 b) die Finanzvergehen nach den §§ 33 bis 37, §§ 45 und 46, wenn der 
strafbestimmende Wertbetrag oder die Summe der strafbestimmenden 
Wertbeträge (§ 53 Abs. 1) 1 000 Euro nicht übersteigt; 

als strafbestimmender Wertbetrag hat der auf die Ware entfallende 
Abgabenbetrag oder der verkürzte Abgabenbetrag zu gelten. 

als strafbestimmender Wertbetrag hat der auf die Ware entfallende 
Abgabenbetrag oder der verkürzte Abgabenbetrag zu gelten. 

§ 150. (1) bis (3) … § 150. (1) bis (3) … 

(4) Wurde ein Erkenntnis mündlich verkündet, so ist die Erhebung eines 
Rechtsmittels der Berufung innerhalb einer Woche bei der Behörde, die das 
anzufechtende Erkenntnis erlassen hat, schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
anzumelden. Eine angemeldete Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist 
gemäß Abs. 1 einzubringen. Eine nicht oder verspätet angemeldete Berufung ist 
zurückzuweisen, es sei denn, sie wurde von einer gemäß § 151 Abs. 1 
berechtigten Person eingebracht, die bei der mündlichen Verkündung weder 
anwesend noch vertreten war. 

(4) Wurde ein Erkenntnis mündlich verkündet, so ist die Erhebung eines 
Rechtsmittels der Berufung innerhalb einer Woche bei der Behörde, die das 
anzufechtende Erkenntnis erlassen hat, schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
anzumelden. Eine angemeldete Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist 
gemäß Abs. 2 einzubringen. Eine nicht oder verspätet angemeldete Berufung ist 
zurückzuweisen, es sei denn, sie wurde von einer gemäß § 151 Abs. 1 
berechtigten Person eingebracht, die bei der mündlichen Verkündung weder 
anwesend noch vertreten war. 

§ 162. (1) Die Rechtsmittelentscheidung hat zu enthalten: § 162. (1) Die Ausfertigung der Rechtsmittelentscheidung hat zu enthalten: 

 a) bis h) …  a) bis h) … 

(2) … (2) … 

§ 172. (1) Die Einhebung, Sicherung und Einbringung der Geldstrafen und 
Wertersätze sowie der Zwangs- und Ordnungsstrafen und die Geltendmachung 
der Haftung obliegt den Finanzstrafbehörden erster Instanz. Hiebei gelten, soweit 
dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Bundesabgabenordnung und die 

§ 172. (1) Die Einhebung, Sicherung und Einbringung der Geldstrafen und 
Wertersätze sowie der Zwangs- und Ordnungsstrafen und die Geltendmachung 
der Haftung obliegt den Finanzstrafbehörden erster Instanz, die dazu auch 
Amtshilfe durch Abgabenbehörden in Anspruch nehmen können. Hiebei gelten, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abgabenexekutionsordnung sinngemäß. soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Bundesabgabenordnung 

und die Abgabenexekutionsordnung sinngemäß. 

(2) … (2) … 

§ 194a. Zum Zweck der Evidenthaltung der verwaltungsbehördlichen 
Finanzstrafverfahren hat das Finanzamt Wien 1/23 als Finanzstrafbehörde erster 
Instanz für das gesamte Bundesgebiet ein Finanzstrafregister zu führen. 

§ 194a. Zum Zweck der Evidenthaltung der verwaltungsbehördlichen 
Finanzstrafverfahren hat das Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg als 
Finanzstrafbehörde erster Instanz für das gesamte Bundesgebiet ein 
Finanzstrafregister zu führen. 

Zu § 195 Zu den §§ 195 und 196 

§ 205. Hat die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung eines Finanzvergehens 
abgesehen und das Ermittlungsverfahren eingestellt, so ist die Finanzstrafbehörde 
berechtigt, die Fortführung des Ermittlungsverfahrens nach § 195 StPO zu 
beantragen. 

§ 205. Hat die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung eines Finanzvergehens 
abgesehen und das Ermittlungsverfahren eingestellt, so ist die Finanzstrafbehörde 
berechtigt, die Fortführung des Ermittlungsverfahrens nach § 195 StPO zu 
beantragen. Ein Pauschalkostenbeitrag nach § 196 Abs. 2 StPO ist ihr nicht 
aufzuerlegen. 

§ 212. (1) Außerhalb der Hauptverhandlung hat die Staatsanwaltschaft, statt 
die Anklage wegen Unzuständigkeit des Gerichtes zur Ahndung eines 
Finanzvergehens zurückzuziehen, die Zuständigkeitsentscheidung des 
Landesgerichts (§ 32 Abs. 3 StPO) einzuholen. Die Bestimmungen des § 202 sind 
anzuwenden. 

§ 212. (1) Außerhalb der Hauptverhandlung hat die Staatsanwaltschaft, statt 
die Anklage wegen Unzuständigkeit des Gerichtes zur Ahndung eines 
Finanzvergehens zurückzuziehen, die Zuständigkeitsentscheidung des 
Landesgerichts (§ 32 Abs. 3 StPO) einzuholen. 

 (2) Das Landesgericht hat sich in seinem Beschluss auf die Entscheidung zu 
beschränken, ob dem Gericht die Ahndung der Tat als Finanzvergehen zukomme. 
Es hat im Beschluss darzulegen, aus welchen Gründen es die gerichtliche 
Zuständigkeit annehme oder ablehne. 

 (3) Der Beschluss des Landesgerichts kann von der Staatsanwaltschaft, der 
Finanzstrafbehörde und dem Beschuldigten mit Beschwerde an das 
Oberlandesgericht angefochten werden; für die Beschwerde steht eine Frist von 
vierzehn Tagen seit der Zustellung des Beschlusses offen. 

 (4) Ein Beschluss des Landesgerichts oder des Oberlandesgerichts, der die 
gerichtliche Zuständigkeit ausspricht, bindet das Gericht im weiteren Verfahren 
nicht. 

 (5) Nach rechtskräftiger Ablehnung der Zuständigkeit kann ein 
Strafverfahren nur geführt werden, wenn die Wiederaufnahme nach § 220 
bewilligt worden ist. 

(2) Auch wenn die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung zur (6) Auch wenn die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Überzeugung kommt, daß die Gerichte zur Ahndung eines Finanzvergehens nicht 
zuständig seien, darf sie der gerichtlichen Zuständigkeitsentscheidung nicht durch 
den Rücktritt von der Anklage vorgreifen. 

Überzeugung kommt, daß die Gerichte zur Ahndung eines Finanzvergehens nicht 
zuständig seien, darf sie der gerichtlichen Zuständigkeitsentscheidung nicht durch 
den Rücktritt von der Anklage vorgreifen. 

§ 221. (1) und (2) … § 221. (1) und (2) … 

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen des § 202 anzuwenden. (3) Im Übrigen sind die Bestimmungen des § 212 Abs. 2 bis 5 anzuwenden. 

§ 254. (1) Für den Bereich des landesgesetzlichen und 
kommunalsteuerlichen Abgabenstrafrechts gelten § 29 und das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, mit folgenden Maßgaben: 

§ 254. (1) Für den Bereich des landesgesetzlichen und 
kommunalsteuerlichen Abgabenstrafrechts gelten § 29 sinngemäß und das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, mit folgenden Maßgaben: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

(2) … (2) … 

Artikel 27 (Änderung des Ausfuhrerstattungsgesetzes) 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 

(2) Hinterziehung und fahrlässige Verkürzung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben nach Abs. 1 sind Finanzvergehen im Sinne des 
Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, und nach diesem zu ahnden. Die §§ 38, 
41 und 53 Abs. 2 Finanzstrafgesetz gelten auch für Hinterziehungen von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben nach Abs. 1. 

(2) Hinterziehung und fahrlässige Verkürzung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben nach Abs. 1 sind Finanzvergehen im Sinne des 
Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, und nach diesem zu ahnden. Die §§ 38, 
38a, 39, 41 und 53 Abs. 2 des Finanzstrafgesetzes gelten auch für 
Hinterziehungen von Eingangs- oder Ausgangsabgaben nach Abs. 1. 
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